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Seit dem 05.04.2024 tritt der GroRraum-Verkehr Hannover (GVH) unter dem Markennamen “USTRA” auf. Wenn im Weite-
ren vom USTRA Verkehrsverbund die Rede ist, sind alle Verkehrsunternehmen gemeint, die im Verbundgebiet OPNV-
und SPNV-Verkehrsleistungen anbieten bzw. es ist das Tarifgebiet mit den Zonen ABC gemeint. Ist dagegen von der
USTRA AG die Rede so ist das einzelne Verkehrsunternehmen USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG gemeint.

Allgemeiner Hinweis:

Aus Griinden der Sprachvereinfachung und besseren Lesbarkeit wird in diesen Beforderungsbedingungen und Tarifbe-
stimmungen in der Regel die maskuline grammatikalische Form verwendet, welche alle Geschlechter einschlief3t.
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Teil A: Beforderungsbedingungen im USTRA Verkehrsverbund

§ 1 - Geltungsbereich
(1) Die Beforderungsbedingungen gelten fiir die Beforderungsvertrage in Verkehren nach dem Personenbeforderungsge-
setz (PBefG) und dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) des USTRA Verkehrsverbunds.

(2) Der Abschluss des Beforderungsvertrages erfolgt mit dem Beférderungsunternehmen, dessen Fahrzeug der Fahrgast
betritt. Soweit das Fahrzeug im Auftragsverkehr fahrt, ist der Auftraggeber Vertragspartner.

§ 2 - Anspruch auf Beférderung
(1) Anspruch auf Beférderung besteht, soweit nach den Vorschriften des fiir den jeweiligen Verkehr geltenden Gesetzes
(PBefG oder AEG) und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften (Verordnung iber die Allgemei-
nen Beforderungsbedingungen fiir den Strafenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
[VO-ABB] oder die Eisenbahn-Verkehrsordnung [EVO]) eine Beférderungspflicht gegeben ist.

(2) Sachen und Tiere werden nur nach Mafgabe der §§ 11 und 12 beférdert.

§ 3 - Von der Beforderung ausgeschlossene Personen
(1) Personen, die eine Gefahr fiir die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder fiir die Fahrgaste darstellen, sind von
der Beférderung ausgeschlossen. Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen:

1. Personen, die unter dem Einfluss alkoholischer Getranke oder anderer berauschender Mittel stehen,

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten gemaR Infektionsschutzgesetz,

3. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es sei denn, dass sie zum Fihren von Waffen berechtigt
sind,

4. Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen oder Gewalt ausiiben,

5. verschmutzte und ubelriechende Personen.

(2) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres kdnnen von der Beforderung ausgeschlossen werden,
sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstrecke von Personen begleitet werden, die mindestens das 6. Lebensjahr vollendet
haben. Die Vorschriften des Abs. 1 bleiben unberiihrt. Im Eisenbahnverkehr (Verkehr nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz) werden nicht schulpflichtige Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr nur in Begleitung einer Auf-
sichtsperson befordert.

(3) Uber den Ausschluss von Personen entscheidet das Betriebspersonal. Betriebspersonal im Sinne dieser Befdrderungs-
bedingungen sind alle von dem Unternehmen zur Erfiillung seiner Aufgaben beauftragten Personen. Dieses (bt auch
das Hausrecht fiir das Verkehrsunternehmen aus.

(4) Der rechtmaRige Ausschluss von der Fahrt bzw. der rechtmaBige Verweis einer Person aus dem Fahrzeug bzw. von
der Betriebsanlage begriindet keinen Anspruch auf Schadenersatz.

§ 4 - Verhalten der Fahrgaste
(1) Fahrgaste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit und
Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Riicksicht auf andere Personen gebieten. Anweisungen des
Betriebspersonals sind zu folgen.

(2) Fahrgasten ist insbesondere untersagt,

1. sich mit dem Fahrzeugfihrer wéhrend der Fahrt zu unterhalten,
2. die Turen wahrend der Fahrt eigenméchtig zu 6ffnen,
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. Gegensténde aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen,

. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten,

5. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgénge und der Ein- und Ausstiege durch sperrige Gegen-
stande zu beeintréchtigen,

6. in den Fahrzeugen, in Tunnelstationen, auf oberirdischen Stadtbahnhaltestellen mit Hochbahnsteigen sowie in
anderen gekennzeichneten Nichtraucherbereichen zu rauchen; das Rauchverbot gilt auch fiir Cannabisprodukte
und die Benutzung von elektronischen Zigaretten und erhitzten Tabakerzeugnissen sowie fiir die Nutzung von
Geréaten zur Verdampfung von Tabak- und Cannabisprodukten,

7. Tonwiedergabegerate oder Tonrundfunkempfanger zu benutzen (dies gilt auch mit Kopfhérer), wenn andere
dadurch belastigt werden,

8. Mobiltelefone in Bereichen zu benutzen, in denen das Verbot der Benutzung mittels Piktogrammen angezeigt ist
(das Verbot gilt nicht bei Nutzung zum Nachweis des Vorhandenseins eines giiltigen Onlinetickets),

9. Fahrzeuge oder Betriebsanlagen zu betreten, die nicht zur Benutzung freigegeben sind,

10. nicht fiir den Fahrgast zur Benutzung dienende Betriebseinrichtungen zu 6ffnen oder zu betétigen,

11.in Fahrzeugen oder auf Bahnsteigen Fahrrader, Rollbretter, Inlineskates, Rollschuhe, Tretroller oder vergleichbare
Fortbewegungsmittel zu benutzen,

12. ohne Erlaubnis zu musizieren,

13.in den Fahrzeugen und auf den Betriebsanlagen Waren, Dienstleistungen oder Sammlungen ohne Zustimmung
des Verkehrsunternehmens anzubieten bzw. durchzufiihren,

14.zu betteln.

S w

Vom Betriebspersonal oder durch drtliche Anweisung kann der Verzehr von Speisen oder Getranken untersagt werden.
In den Ziigen der metronom, der erixx, der start, der Transdev (S-Bahn Hannover), der eurobahn, der WestfalenBahn
und der DB Regio, in den Bussen der regiobus, der SVG und im sprinti sowie in den Fahrzeugen, in Tunnelstationen
und auf oberirdischen Stadtbahnhaltestellen mit Hochbahnsteigen der USTRA AG gilt ein generelles Alkoholkonsum-
verbot, d. h. Reisenden ist es untersagt, alkoholische Getrénke zu konsumieren oder in gedffneten, insbesondere nicht
wiederverschlieBbaren Behaltnissen mitzufiihren.

(3) Die Fahrgaste diirfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und verlassen; Ausnahmen bediirfen der Zustim-

mung des Betriebspersonals. Soweit besonders gekennzeichnete Eingange oder Ausgange vorhanden sind, sind diese
beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen.
Es ist zligig ein- und auszusteigen sowie in das Wageninnere aufzuriicken. Wird die bevorstehende Abfahrt angekiin-
digt oder schlieft sich eine Tur, darf das Fahrzeug nicht mehr betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist
verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen, der auch im Falle einer Gefahrenbremsung aus-
reichend sein muss. Die Sicherung muss auch fiir mitgefiihrte Tiere und Gegensténde gewahrleistet sein.

(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt deren Begleitern. Sie haben insbesondere dafiir zu sorgen, dass Kinder nicht
auf den Sitzplatzen knien oder stehen.

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den Abs. 1 bis 4, so kann er von der Befor-
derung ausgeschlossen bzw. aus den Tunnelstationen oder Betriebsanlagen verwiesen werden; in schwerwiegenden
Fallen ist eine vorherige Ermahnung nicht erforderlich.

Weitergehende Anspriiche aus den Beférderungsbedingungen oder aus anderen Regelungen einzelner Verkehrsun-
ternehmen bleiben unbertihrt.

(6) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen werden vom Unternehmen festgesetzte Reinigungskosten
erhoben; weitergehende Anspriiche bleiben unberihrt.

(7) Beschwerden sind - aufer in den Féllen von § 6 Abs. 5 und des § 7 Abs. 4 - nicht an das Fahr-, sondern an das
Aufsichtspersonal zu richten. Soweit die Beschwerden nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt werden kdnnen, sind
sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung sowie méglichst unter Beifiigung der Fahrkarte
an die Verwaltung des Unternehmens zu richten.

Fur Beschwerden im Eisenbahnverkehr sind die Beférderungsbedingungen des Niedersachsentarifs zu beachten, so-
weit nicht eigene Beforderungsbedingungen abweichende Regeln beinhalten.
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(8) Wer missbrauchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen betatigt, hat - unbeschadet einer Verfolgung
im Straf- oder BuRgeldverfahren und weitergehender zivilrechtlicher Anspriiche - einen Betrag von 15,00 EUR zu zah-
len.

Dasselbe gilt, wenn gegen die Untersagung nach Abs. 2 Nr. 3 oder das Rauchverbot in Tunnelstationen und anderen
gekennzeichneten Nichtraucherbereichen nach Abs. 2 Nr. 6 verstofien wird.

Im Eisenbahnverkehr (Verkehr nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz) gelten bei Missbrauch von Sicherungsein-
richtungen und Verstofl gegen das Rauchverbot die Befdrderungsbedingungen des Niedersachsentarifs, soweit nicht
eigene Beforderungsbedingungen abweichende Regeln beinhalten.

(9) Ein Ubergang in die 1. Wagenklasse wahrend der Fahrt ist nicht méglich.

(10) Das Unternehmen ist berechtigt, die Fahrzeuge und Betriebsanlagen mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-
liberwachung) zu beobachten und die so erhobenen Daten zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies

1. zur Wahrnehmung seines Hausrechtes,

2. zur Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen, insbesondere zur Entdeckung und Verfolgung von VerstoRen
gegen diese Beforderungsbedingungen oder sonstige Rechtsnormen,

3. zur Abwehr von Gefahren fiir die staatliche oder éffentliche Sicherheit oder

4. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

erforderlich ist.

§ 5 - Zuweisung von Wagen und Plétzen
(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgaste auf bestimmte Wagen verweisen, wenn dies aus betrieblichen Griinden oder zur
Erfillung der Beférderungspflicht notwendig ist.

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgasten Platze zuzuweisen; Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. Sitz-
platze sind fiir schwerbehinderte Menschen, in der Gehfahigkeit beeintrachtigte, &ltere oder gebrechliche Personen,
werdende Miitter und fiir Fahrg&ste mit kleinen Kindern freizugeben.

(3) Inhabern von USTRA Fahrkarten im Abonnement wird eine Sitzplatzreservierung angeboten; dies betrifft die Nutzung
der Regionalexpress-Linien RE1 und RE8 fiir Verbindungen zwischen Hannover Hbf. und Eystrup sowie auf allen Stre-
cken der metronom (Mo.-Fr. ab dem ersten Zug morgens bis 20:00 Uhr) Diese Reservierungen sind kostenfrei. Infor-
mationen und Buchung sind erhéltlich tiber die Online-Anwendung auf bahn.de/mein-sitzplatz-regio fiir die Linien RE1
und RES8.

(4) Zur Nutzung von Kleinbussen oder Taxen, die Uberwiegend abends und am Wochenende im Linienverkehr eingesetzt
werden, sowie des sprinti ist eine Voranmeldung unter Angabe der Anzahl der mitzunehmenden Personen, gréRerer
Gegenstande (Fahrrader, Kinderwagen, Rollstlihle u.&.) und Tiere notwendig.

§ 6 - Fahrpreise, Fahrkarte
(1) Fir die Beforderung sind die festgesetzten Fahrpreise gemalk dem giltigen Gemeinschaftstarif zu entrichten.

(2) Die Fahrgaste diirfen die Fahrzeuge nur mit gliltiger Fahrkarte benutzen. Die Fahrkarte ist vor Fahrtantritt zu erwerben
und - sofern sie noch zu entwerten ist - zu entwerten.

(3) Ist der Fahrgast beim Betreten eines Fahrzeuges, in dem Fahrkarten erworben und entwertet werden kénnen, nicht mit
einer fiir diese Fahrt gliltigen Fahrkarte versehen, hat er unverziiglich und unaufgefordert die erforderliche Fahrkarte
zu 16sen bzw. - sofern sie noch zu entwerten ist - zu entwerten. In Zligen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, im
sprinti, in vielen Kleinbussen oder Taxen, die (iberwiegend abends und am Wochenende im Linienverkehr eingesetzt
werden, sowie in Stadtbahnfahrzeugen der USTRA ist der Kauf von Fahrkarten nicht maglich, die Fahrkarten sind vor
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Antritt der Fahrt zu erwerben. In den Ziigen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine Entwertung nicht méglich, die
Fahrkarten sind am Bahnsteig zu entwerten. Ein Kauf von USTRA Fahrkarten im Zug ist nur méglich, wenn bei Reise-
antritt weder eine Fahrkartenausgabe gedffnet noch ein Fahrkartenautomat betriebsbereit war. In diesen Fallen ist ein
eingeschranktes Fahrkartensortiment erhaltlich.

(4) Ist der Fahrgast beim Betreten eines Fahrzeuges, in dem Fahrkarten entwertet werden kénnen (durch Entwerter oder
durch zur Entwertung von Fahrkarten befugtes Betriebspersonal), mit einer Fahrkarte versehen, die zu entwerten ist,
hat er diese unverziiglich zu entwerten und sich von der Entwertung zu (iberzeugen bzw. die Fahrkarte unverziiglich
und unaufgefordert dem Betriebspersonal zur Entwertung auszuhandigen. Ein Entwerten von Verbund-Fahrkarten in
den Ziigen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist nur mdglich, wenn ein Fahrgast dem Zugbegleiter vor einer Fahr-
kartenkontrolle unverziiglich und unaufgefordert meldet, dass bei Reiseantritt kein Fahrkartenentwerter im Zugang oder
am Bahnsteig betriebsbereit war.

(5) Der Fahrgast hat Beanstandungen der Fahrkarte sofort vorzubringen. Spatere Beanstandungen werden nicht beriick-
sichtigt.

(6) Der Fahrgast hat die Fahrkarte bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewahren und sie dem Betriebspersonal auf Ver-
langen zur Priifung vorzuzeigen oder auszuhéndigen. Die Fahrt gilt als beendet, wenn der Fahrgast an seiner Zielhal-
testelle angekommen ist und das Fahrzeug sowie die Bahnsteiganlage verlassen hat.

(7) Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den Abs. 2 bis 4 und 6 trotz Aufforderung nicht nach, kann er von der Beforde-
rung ausgeschlossen werden; die Pflicht zur Zahlung eines erhdhten Fahrpreises nach § 9 bleibt unberihrt.

§ 6a - Onlinetickets
(1) Fur den Erwerb von Fahrkarten tber ein mobiles Endgerat per Anwendungsapplikation (App) und/ oder tiber das Inter-
net (zusammen als Onlinetickets bezeichnet) gilt zusatzlich Teil B Nr. 7. Diese Bestimmungen ergénzen auch die Re-
gelungen zum erhéhten Beforderungsentgelt in § 9.

(2) Die Erstattung oder Riicknahme von Onlinetickets fiir eine Fahrt bzw. mit Tagesgiltigkeit gemaR § 10 ist ausgeschlos-
sen. Die Erstattung oder Riicknahme von Zeitkarten als Onlineticket erfolgt gemaR § 10 Abs. 5.

(3) Ein Anspruch auf die Nutzung von Onlinetickets besteht nicht.

§ 6b - Chipkarten
Fahrkarten kdnnen auch in elektronischer Form auf einer Chipkarte ausgegeben werden.

§ 7 - Zahlungsmittel
(1) Das Fahrgeld ist - je nach Verkaufsart und Fahrkartenart - bar oder bargeldios zu entrichten. Ein Anspruch auf bargeld-
lose Zahlung besteht nicht. Es besteht kein Anspruch auf Bargeld-Zahlung in den Bussen von regiobus und USTRA.

(2) Soweit Barzahlung im Fahrzeug zugelassen ist, soll das Fahrgeld abgezahlt bereitgehalten werden. Das Betriebsper-
sonal ist nicht verpflichtet, Geldbetrage iber 10,00 EUR zu wechseln und Ein- und Zwei-Cent-Stiicke im Betrag von
mehr als 10 Cent sowie erheblich beschédigte Geldscheine und Miinzen anzunehmen.

(3) Soweit das Betriebspersonal Geldbetrage tiber 10,00 EUR nicht wechseln kann, ist dem Fahrgast eine Quittung Uber
den zurlickbehaltenen Betrag auszustellen. Es ist Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld unter Vorlage dieser Quit-
tung bei der Verwaltung des Unternehmens abzuholen. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden, hat
er die Fahrt abzubrechen.
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(4) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Betriebspersonal ausgestellten Quittung miissen sofort vorgebracht
werden. Fir die Beanstandung von Wechselgeld aus Automaten gelten die an den einzelnen Automaten angegebenen
Hinweise.

(5) An Fahrkartenautomaten ist entsprechend den dort erklarten Vorgaben zu zahlen.

(6) An bestimmten Vertriebsstellen und Verkaufsgeraten ist auch die bargeldlose Zahlung zuldssig. Ein Anspruch auf bar-
geldlose Zahlung besteht nicht.

§ 8 - Ungilltige Fahrkarten

(1) Fahrkarten, die entgegen den Vorschriften dieser Beforderungsbedingungen oder des giiltigen Gemeinschaftstarifs
benutzt werden, sind ungiiltig, sie kdnnen eingezogen werden; dies gilt auch fiir Fahrkarten, die

1.
2.

w

= O oo N U~

=

1.
12.

nicht vorschriftsmaRig ausgefiillt sind und trotz Aufforderung nicht sofort ausgefiillt werden,
nicht mit der erforderlichen Wertmarke versehen sind,

. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschadigt, stark beschmutzt oder unleserlich sind, so dass sie nicht mehr

gepruft werden kdnnen,

. eigenmachtig geandert oder unrechtmaRig erworben oder hergestellt sind,
. eigenmachtig laminiert worden sind,

. von Nichtberechtigten benutzt werden,

. zu anderen als den zulassigen Fahrten benutzt werden,

. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Griinden verfallen sind,

ohne das erforderliche Passbild benutzt werden,

.nur in Verbindung mit einer Bescheinigung, einem Identifikationsmedium (z. B. bei Onlinetickets) oder einem gul-

tigen amtlichen Lichtbildausweis zur Beférderung berechtigen. Sie sind ungiiltig und kénnen eingezogen werden,
wenn die Bescheinigung, das Identifikationsmedium oder der giltige amtliche Lichtbildausweis auf Verlangen nicht
vorgezeigt wird oder ungiiltig ist,

nur in der 2. Wagenklasse gelten und in der 1. Wagenklasse benutzt werden

auf einer Chipkarte ausgegeben werden und gesperrt oder zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht lesbar oder sonst
verandert sind.

Das Fahrgeld wird nicht erstattet.

(2) Fur eingezogene Fahr- oder Chipkarten (bspw. bei Nicht-Lesbarkeit, missbrauchlicher Nutzung oder Veranderungen
an der Karte) wird auf Verlangen des Fahrgastes eine Quittung ausgestellt. Ersatzanspriiche fiir Zeitverluste oder Ver-
dienstausfalle sind ausgeschlossen. Chipkarten anderer Verkehrsverbiinde und Verkehrsunternehmen kénnen im Be-
trugsfall bzw. bei Betrugsverdacht eingezogen werden.

§ 9 - Erhohter Fahrpreis

(1) Der Fahrgast ist zur Zahlung eines erhdhten Fahrpreises verpflichtet, wenn er

1.

g wnN

fir sich oder - soweit der Tarif hierfiir einen Fahrpreis vorsieht - fir von ihm mitgebrachte Tiere, Fahrrader keine
gliltige Fahrkarte beschafft hat,

. sich eine giiltige Fahrkarte beschafft hat, diese jedoch bei einer Uberpriifung nicht vorzeigen kann,

. die Fahrkarte nicht oder nicht unverziglich im Sinne des § 6 Abs. 3 und 4 entwertet hat oder entwerten lieRt oder
. die Fahrkarte auf Verlangen nicht zur Priifung vorzeigt oder aushéndigt,

. ein Fahrrad in Zeiten mitnimmt, in denen eine Fahrradmitnahme nicht zugelassen ist.

Eine Verfolgung im Straf- oder BuRgeldverfahren bleibt unberihrt. Die Bestimmungen gemé&f Abs. 1 Nr. 1 und 3 werden
nicht angewendet, wenn das Beschaffen oder die Entwertung der Fahrkarte aus Griinden unterblieben ist, die der
Fahrgast nicht zu vertreten hat.
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Ein Fahrgast, der zur Zahlung eines erhdhten Fahrpreises verpflichtet ist, hat sich bei Aufforderung durch das Prifper-
sonal diesem gegenUiber mittels eines giiltigen amtlichen Lichtbildausweises zu legitimieren.

(2) Der Fahrgast ist auch zur Zahlung eines erhdhten Fahrpreises verpflichtet, wenn er

1. angibt, gemaR dem jeweils giiltigen Gemeinschaftstarif von einem anderen, hierzu berechtigten Fahrgast mitge-
nommen zu werden, und der andere Fahrgast entweder diese Angabe nicht bestétigt oder zur Mitnahme dieses
Fahrgastes nicht berechtigt ist oder

2. unzutreffende Angaben bei der Mitnahme von mehr als 3 eigenen (Enkel-) Kindern gemacht hat und einen ent-
sprechenden Nachweis bei der Fahrkartenprifung nicht vorzeigen kann,

3. angibt, am Automaten mangels passenden Miinzgeldes keinen Fahrschein bekommen zu haben,

4. eine auf Papier ausgegebene Fahrkarte nur als (digitales) Foto vorweisen kann.

Eine Verfolgung im Straf- oder BuBgeldverfahren bleibt unbertihrt.

(3) In den Féllen der Abs. 1 und 2 kann das Unternehmen einen erhdhten Fahrpreis von 60,00 EUR erheben. Die Zah-
lungsaufforderung oder die Quittung Uber die Zahlung eines erhohten Fahrpreises ist keine Fahrkarte fiir die Weiter-
fahrt. Wird der erhdhte Fahrpreis nicht sofort bar bezahlt, kommt der Fahrgast spétestens 14 Tage nach Zugang der
Zahlungsaufforderung in Verzug. Nach Ablauf dieser Frist ist das Unternehmen berechtigt, fiir jede schriftliche Mahnung
ein zusatzliches Bearbeitungsentgelt zu erheben. Weitergehende Anspriiche nach § 288 Abs. 1 BGB bleiben unberiihrt.

(4) Der erh6hte Fahrpreis ermaRigt sich im Falle von Abs. 1 Nr. 2 auf 7,00 EUR, wenn der Fahrgast innerhalb von 14 Tagen
ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des Unternehmens nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung
Inhaber einer gliltigen nicht Ubertragbaren Zeitkarte war.

(5) Bei Verwendung von ungliltigen Zeitkarten bleiben weitergehende Anspriiche des Unternehmens unberiihrt.

§ 10 - Erstattung von Fahrgeld
(1) Wird eine Fahrkarte nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Fahrgeld nach Malgabe der folgenden Absatze auf Antrag
gegen Vorlage der Fahrkarte erstattet. Beweispflichtig fir die Nichtbenutzung der Fahrkarte ist der Fahrgast. Bei Aus-
schluss von der Beforderung besteht, ausgenommen im Fall des § 3 Abs. 1 Nr. 2, kein Anspruch auf Erstattung des
entrichteten Fahrgeldes.

(2) Fahrgeld fiir Fahrkarten fiir eine Fahrt bzw. mit Tagesg(iltigkeit wird nicht erstattet. Im Falle des Aufrufs werden diese
innerhalb eines Monats vom Tage des Inkrafttretens der Tarifanderung an zurlickgenommen.

(3) Fahrgeld fir Abostartkarten, Fahrkarten fiir Hotelgaste, Kongresskarten, tarifliche Sonderangebote oder ggf. auch fir
Produkte in befristeten Pilotprojekten des USTRA Verkehrsverbunds wird nicht erstattet. Das gilt auch fiir die Produkte
nach Anlage 8 Nr. 2 Buchst. a).

(4) Die Erstattung fur Monatskarten im Einzel-Abonnement richtet sich nach den Bedingungen gemaR Teil B Anlage 3, fir
Jobtickets 5, 50,100 gemaR Teil B Anlage 5 und fir Semestertickets gemaR Teil B Anlage 7.
Die Erstattung fiir die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte) richtet sich nach den Bedingungen fiir
den Erwerb nach Teil B Anlage 4. Fiir den jeweiligen Inhaber der Schulfahrkarte ist eine Erstattung ausgeschlossen.

(5) Wird eine uibertragbare oder nicht Ubertragbare Zeitfahrkarte des Einzelverkaufs, auch als Onlineticket, wahrend der
Geltungsdauer der Fahrkarte nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das Fahrgeld fiir diese Fahrkarte unter Anrech-
nung des Fahrpreises fiir die im vergangenen Zeitraum durchgefiihrten Fahrten auf Antrag gegen Riickgabe der Fahr-
karte erstattet. Fir die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu dem die Zeitfahrkarte als benutzt gilt, ist der Tag der Riick-
gabe oder Hinterlegung der Fahrkarte oder das Datum des Poststempels - bei Ubersendung der Fahrkarte mit der Post
-oder- ausschlieBlich bei Onlinetickets- der Zeitpunkt des Eingangs der entsprechenden Mitteilungsmail an
storno@uestra.de mafRgeblich.
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Bei einer ibertragbaren Zeitfahrkarte kann ein friiherer Zeitpunkt als dieser Tag nicht berlicksichtigt werden. Bei einer
nicht Ubertragbaren Zeitfahrkarte kann ein friiherer Zeitpunkt nur berticksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines
Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse Uber Reiseunfahigkeit oder Tod des Fahrgastes vorgelegt wird.
Bei Ubersendung tragt der Fahrgast das Verlustrisiko.

Bei der Anrechnung des Fahrpreises fiir die im vergangenen Zeitraum durchgefiihrten Fahrten werden pro Werktag
(Mo.-Sa.) bei Monatskarten 2/31 des Fahrpreises beriicksichtigt.

Bei der Monatskarte S, der Ausbildungsnetzkarte sowie der Jugendnetzkarte werden 2/31 des entrichteten Fahrpreises
berlicksichtigt.

(6) Antrage nach Abs. 5 sind spatestens innerhalb einer Woche nach Ablauf der Gilltigkeit der Fahrkarte bei der Verwaltung
des Unternehmens zu stellen.

(7) Von dem nach Abs. 5 zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Héhe von 3,00 EUR abgezogen, es sei
denn, der Fahrgast weist nach, dass Bearbeitungskosten in dieser Hohe nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Hohe
angefallen sind. Das Bearbeitungsentgelt wird nicht abgezogen, wenn die Erstattung auf Grund von Umstanden bean-
tragt wird, die das Unternehmen zu vertreten hat.

(8) Die Erstattung von Fahrgeld bei Ausfall, Verspatung oder Anschlussversdumnissen im Eisenbahnverkehr richtet sich
nach § 15.

§ 11 - Beforderung von Sachen
(1) Ein Anspruch auf Beférderung von Sachen besteht nicht. Handgepéck und sonstige Sachen werden bei gleichzeitiger
Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann beférdert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefahr-
det und andere Fahrgaste nicht belastigt werden kdnnen.
Fahrrader sind von der Beférderung mit folgenden Ausnahmen ausgeschlossen:

1. Zusammengeklappte Fahrréder kdnnen auf allen Linien mitgenommen werden.
2. Auf Linien/Fahrzeugen, die dafiir besonders ausgewiesen sind, ist die Mitnahme von Fahrradern zu den jeweils
angegebenen Zeiten gestattet. Die Bedingungen fiir die Fahrradmitnahme enthélt Teil B, Nr. 6.1 dieses Tarifs.

(2) Fir die Mitnahme von E-Scootern (als Behindertenfahrzeug) und Elektro-Rollstiihlen bei der Beférderung gelten
folgende Bedingungen:

1. Eine Mitnahme von Elektro-Rollstlihlen bei der Beférderung ist in den Ziigen, Stadtbahnen und Bussen zugelas-
sen. Orthopadische Hilfsmittel werden in den Ziigen unter Berlicksichtigung der technischen Voraussetzungen
befordert. Rollstlihle miissen dem internationalen Standard ISO 7193 entsprechen.

2. Die Mitnahme von E-Scootern bei der Beforderung ist in den Stadtbahnen zuldssig, wenn alle folgenden Bedin-
gungen erfiillt sind:

a. maximale zulassige Lange des E-Scooters: 1,20 Meter
b. Anzahl Réder: 4
c. maximales Gewicht incl. Nutzer: 300 kg
d. Die Aufstellung im Fahrzeug erfolgt riickwarts gerichtet zur Fahrtrichtung Voraussetzung zur Mithnahme
ist ein gliltiger Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen ,G* oder ,aG* bzw. alternativ ein Nach-
weis der Kostentibernahme fiir den E-Scooter durch die Krankenkasse.

3. Verantwortlich fir die Einhaltung der Bedingungen sind die Nutzer des E-Scooters.

4. Die Bedingungen nach Ziff. 2 sowie die MaRgabe gemaR Ziff. 3 gelten auch fiir die Mitnahme von E-Scootern in
den Bussen. Eine Mitnahme in Bussen ist in Beachtung der Regelungen des einheitlichen Erlasses der Bundes-
lander (Verkehrsblatt 2017, Heft 6, Seite 237 ff.) zugelassen, wenn im Einzelfall die in diesem Erlass unter dessen
Ziff. 1 bis 3 aufgefiihrten Voraussetzungen, die eine Beforderungspflicht im Sinne des § 22 des Personenbeforde-
rungsgesetzes begriinden, erfiillt sind, insbesondere:
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a. Wenn der E-Scooter nach Angaben des Herstellers geméaf den Voraussetzungen des o. g. Erlasses fiir die
Mitnahme mit aufsitzender Person freigegeben ist.

b. Wenn der Bus fiir den Transport von E-Scootern geeignet ist. Als geeignet in diesem Sinne gelten die
Busse, die durch ein Piktogramm gemaR der Abbildung im Verkehrsblatt 2017, Heft 21, Seite 935 gekenn-
zeichnet sind.

¢. Wenn ein Nachweis der personenbezogenen Voraussetzungen nach dem o.g. Erlass sowie der Tauglichkeit
des E-Scooters fir die Mitnahme im Bus gemaR Ziff. a. durch den Fahrgast erfolgt. Der Nachweis ist in
jedem Fall gegeben, wenn der E-Scooter durch ein gut sichtbares Piktogramm gemaR der Abbildung im
Verkehrsblatt 2017, Heft 21, Seite 936 gekennzeichnet ist.

Séamtliche im OPNV-Linienverkehr eingesetzte Busse, die die Eignungsvoraussetzungen nach Ziff. b. erfiillen, sind
gut sichtbar mit dem genannten Piktogramm gekennzeichnet.

(3) Von der Beforderung sind gefahrliche Stoffe und geféhrliche Gegenstande ausgeschlossen, insbesondere

1. explosionsféahige, leicht entzlindliche, radioaktive, lbelriechende oder &tzende Stoffe,

2. unverpackte und ungeschiitzte Sachen, durch die Fahrgéste verletzt werden konnen,

3. Gegenstande, die iber die Wagenumgrenzung hinausragen, 3

4. E-Tretroller (gemaf Teil B, Nr. 6.1 Abs. 7) in den Fahrzeugen der USTRA sowie der regiobus.

(4) Die Pflicht zur Beforderung von Kleinkindern in Kinderwagen richtet sich nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1. Nach
Méglichkeit soll das Betriebspersonal dafiir sorgen, dass Fahrgaste mit Kind im Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht
zurlickgewiesen werden. Die Entscheidung ber die Mitnahme liegt beim Betriebspersonal.

(5) Der Fahrgast hat mitgefiihrte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des
Betriebes nicht gefahrdet und andere Fahrgdste nicht belastigt werden kénnen.

(6) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beférderung zugelassen werden und an welcher Stelle
sie unterzubringen sind.

§ 12 - Beforderung von Tieren
(1) Auf die Beforderung von Tieren sind § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 11 Abs. 1, 5 und 6 sowie Teil B, Nr. 6.2 anzuwenden.

(2) Hunde werden nur angeleint und unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befordert. Hunde, die Mitreisende ge-
fahrden kdnnen, miissen zusétzlich einen Maulkorb tragen. Im Eisenbahnverkehr besteht stets Maulkorbzwang. In
Kleinbussen oder Taxen, die Uiberwiegend abends und am Wochenende im Linienverkehr eingesetzt werden, diirfen
Tiere nur in verschlossenen Behéltnissen in HandgepackgroRe mitgenommen werden. Davon ausgenommen sind je-
weils Blindenfiihrhunde nach Abs. 3 sowie Diensthunde der Bundes- und Landespolizei nach Teil B, Nr. 2 Abs. 2. Im
sprinti sind Hunde, die nicht in verschlossenen Behéltnissen in HandgepackgroRe transportiert werden kdnnen, bei der
Buchung anzumelden. Da in den Fahrzeugen z.T. eine Anschnallpflicht gilt, ist eine Mitnahme nur mdglich, wenn die
Tiere Uber ein Geschirr verfiigen, Uber das sie fir die Fahrt gesichert werden kénnen.

(3) Blindenfiihrhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beférderung stets zugelassen.

(4) Tiere diirfen nicht auf Sitzplatzen untergebracht werden.

§ 13 - Fundsachen
(1) Fundsachen sind gemaR § 978 BGB unverziiglich dem Betriebspersonal abzuliefern. Eine Fundsache wird an den
Verlierer oder an eine durch ihn bevollméchtigte Person durch das Fundbiiro des Unternehmers gegen Zahlung eines
Entgelts fiir die Aufbewahrung zuriickgegeben (Fundsachen aus dem sprinti sind im USTRA/ regiobus-Fundbiro ab-
zuholen). Sofortige Riickgabe an den Verlierer durch das Betriebspersonal ist zul&ssig, wenn er sich einwandfrei als
Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu bestatigen.
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(2) Fundsachen, von denen unter Umsténden eine Geféhrdung fiir die Sicherheit ausgeht oder deren Herkunft zweifelhaft
ist (bspw. Waffen, vermeintliches Diebesgut, Betaubungsmittel, Gegensténde, die dem Artenschutz unterliegen), kon-
nen entsprechend kontrolliert bzw. den zustandigen Stellen iibergeben werden. Uber Fundsachen, deren Aufbewah-
rung nicht zumutbar ist oder deren Verderb zu besorgen ist (z.B. Lebensmittel, Gegensténde, die hygienisch bedenklich
sind) kann das Unternehmen frei verfiigen. Nicht abgeholte Fundsachen kénnen nach Ablauf von 6 Monaten durch
offentliche Versteigerung verwertet werden.

§ 14 - Haftung
Auler bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfiillungsgehilfen,
ist die Haftung des Unternehmens fiir Schaden an Sachen, die der Fahrgast an sich trdgt oder mit sich fiihrt, wie folgt
begrenzt: Bei der Beforderung im Stadtbahn- sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen haftet das Unternehmen fiir Sach-
schaden gegentiber jeder beférderten Person nur bis zum Hdchstbetrag von 1.000,00 EUR. Diese Haftungsbeschrankung
gilt nicht fir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzli-
cher Regelungen.

§ 15 - Anspriiche bei Ausfall, Verspatung und Anschlussversaumnissen im Eisenbahnverkehr

(1) Fiir Fahrten in Ziigen des Eisenbahnverkehrs sind bei Ausfall, Verspatung und Anschlussversaumnissen die Anspriiche
der Fahrgaste - auch fiir Inhaber von Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs (Teil B) - nach der Verordnung (EG) Nr.
2021/782 sowie nach der Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) in den Beforderungsbedingungen des oder der jeweiligen
Eisenbahnverkehrsunternehmen geregelt, mit denen der Fahrgast den Beforderungsvertrag geschlossen hat. Kann die
Beférderung durch mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen nach Wahl des Fahrgastes erbracht werden, kommt der
Befdrderungsvertrag jeweils mit dem oder den Eisenbahnverkehrsunternehmen zustande, deren Beférderungsleistung
der Fahrgast tatsachlich in Anspruch nimmt. Nutzt der Fahrgast wegen einer Verspatung oder eines Zugausfalls einen
anderen Zug als vorgesehen, ist fiir die Folgen der Verspatung oder des Ausfalls dasjenige Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen verantwortlich, dessen vom Fahrgast gewahlter Zug ausgefallen oder verspatet war.

(2) Anspriiche nach Abs. 1 sind bei dem Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend zu machen, bei dem der Ausfall oder
die Verspatung des Zuges entstanden ist. Die betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmen und deren Anschrift sind
auf der Internetseite uestra.de verdffentlicht und bei den Service- und Verkaufsstellen einsehbar.

(3) Das im Eisenbahnverkehr vorgesehene Recht, einen anderen, héherwertigeren als den vorgesehenen Zug zum Zielort
zu wahlen, gilt nicht fur Nutzer von Fahrkarten mit einem erheblich ermaRigten Beférderungsentgelt i.S.v. § 3 EVO.

§ 15a - Schlichtung

Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit einem Beforderungsvertrag besteht die Moglichkeit,
eine geeignete Schlichtungsstelle anzurufen. Eine geeignete Schlichtungsstelle ist fir die Verkehrsunternehmen USTRA
AG, regiobus, metronom und erixx ,SNUB - Die Nahverkehrs-Schlichtungsstelle e.V.“ (Postfach 6025, 30060 Hannover,
nahverkehr-snub.de). Fir die start, Transdev (S-Bahn Hannover), DB Regio sowie die SVG ist die zustandige Stelle die
Schlichtungsstelle Reise & Verkehr e.V. (www.schlichtung-reise-und-verkehr.de), Fasanenstrae 81, 10623 Berlin. Fir die
WestfalenBahn und die eurobahn ist die zustandige Stelle die ,Schlichtungsstelle Nahverkehr SNV* (www.schlichtungs-
stelle-Nahverkehr.de), Mintropstralle 27, 40215 Dusseldorf.”

§ 16 - Ausschluss von Ersatzanspriichen
Ausgenommen in den Féllen des § 15 begriinden Abweichungen von Fahrplénen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebs-
stdrungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel keine Ersatzanspriiche; insoweit wird auch keine Gewahr fiir das
Einhalten von Anschliissen ibernommen.

§ 17 - Gerichtsstand
Es gilt der Gerichtsstand nach den §§ 12 ff. ZPO.

Seite 12



Stand: 01.05.2026

Teil B: Tarifbestimmungen im USTRA Verkehrsverbund (Gemeinschaftstarif)
- gilltig ab 01.01.2026 -

0.

Geltungsbereich/ Allgemeines

(1) Der Gemeinschaftstarif gilt fir die Beférderung von Personen, Sachen und Tieren auf den Linien, Strecken und Stre-

ckenabschnitten gemaR Anlage 1 folgender Verkehrsunternehmen:

regiobus regiobus Hannover GmbH

USTRA AG USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG
DB DB Regio AG

metronom metronom Eisenbahngesellschaft mbH

erixx erixx GmbH

WestfalenBahn WestfalenBahn GmbH

eurobahn eurobahn GmbH

SVG Schaumburger Verkehrs-Gesellschaft mbH
SBH Transdev Hannover GmbH

start Regionalverkehre Start Deutschland GmbH

a) Das USTRA Tarifgebiet gliedert sich in die Zonen A, B und C.

b)  Fir Fahrten auf an das USTRA Tarifgebiet anschlieBenden Strecken der DB Regio AG, der metronom Eisen-
bahngesellschaft mbH, der WestfalenBahn GmbH (WFB), der erixx GmbH, der Transdev Hannover GmbH sowie
der eurobahn und der start GmbH bietet der USTRA"Verkehrsverbund den USTRA Regionaltarif an. Fiir die Re-
gionaltarifstrecken auRerhalb des Tarifgebiets der USTRA gelten die Zonen D, E und F. Die fiir den USTRA
Regionaltarif geltenden besonderen Bedingungen sind in Anlage 6 enthalten.

c) Die Tarifzonen sowie die Regionaltarifstrecken sind in Anlage 1 ersichtlich.

(2) Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen gelten Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs nur in zuschlagfreien und fiir den

Gemeinschaftstarif zugelassenen Zligen. Das sind der Regional Express (RE), die RegionalBahn (RB), die S-Bahnen
der S-Bahn-Hannover (S), der metronom (ME), die WestfalenBahn (WFB), sowie die erixx-Ziige (erx) und Zlge der
eurobahn und der start. Soweit Reisende zuschlagfreie Zlige benutzen, die (iber den Geltungsbereich des Gemein-
schaftstarifs hinaus verkehren, gelten Gemeinschaftsfahrkarten nur bis und ab dem letzten bzw. ersten Haltebahnhof
dieser Zlige innerhalb des Geltungsbereichs des Gemeinschaftstarifs. Zuschlagpflichtige Ziige und solche, die durch
besonderen Hinweis in den Fahrplénen und Abfahrttafeln von der Benutzung mit den Gemeinschaftsfahrkarten ausge-
schlossen sind, sowie Zlige nach oder von Bahnhdfen auRerhalb des Geltungsbereichs des Gemeinschaftstarifs kon-
nen mit Ausnahme der Angebote des Regionaltarifs nach Anlage 6 nur mit den Fahrkarten des allgemeinen Tarifs der
Eisenbahnverkehrsunternehmen bzw. des Niedersachsentarifs benutzt werden.

(3) Fahrkarten werden im Namen und fiir Rechnung des befordernden Unternehmens verkauft.

(4) Der Fahrgast schliet den Beforderungsvertrag jeweils mit dem Unternehmen ab, mit dessen Verkehrsmittel die Befor-

derung erfolgt bzw. die Fahrt durchgefiihrt wird. Fiir den Beforderungsvertrag gelten, soweit nichts anderes genannt,
die Beforderungsbedingungen des USTRA Verkehrsverbunds (Teil A) und dieser Gemeinschaftstarif (Teil B).
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1. Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs
(1) Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs sind folgende Fahrkartenarten:

a) Fahrkarten fiir eine Fahrt:
« die Einzelkarte
« die 6er-Einzelkarte (Einzelabschnitt)
« die Kurzstreckenkarte
« die Einzelkarte Kind

b)  Fahrkarten mit Tagesgiiltigkeit fiir unbeschrankte Fahrtenzahl:
die Tageskarte

die Tageskarte Gruppe

die Ber-Tageskarte

die Tageskarte Kind

die Tageskarte S

die Tageskarte S Kind

die Tageskarte Gruppe Kind

c) Zeitkarten mit unbeschrénkter Fahrtenzahl:

die Monatskarte tibertragbar (auch fiir die 1.-Klasse mit Aufpreis)

die Monatskarte personlich (auch fiir die 1.-Klasse mit Aufpreis)

das Jobticket 5, 50, 100 (auch fir die 1.-Klasse mit Aufpreis und flir Auszubildende)
die Monatskarte S

die Seniorennetzkarte

die Monatskarte Ausbildung

die Jugendnetzkarte

die Ausbildungsnetzkarte

die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte* (Schulfahrkarte)

das Semesterticket

die Abostartkarte

das Deutschlandticket, Deutschlandsemesterticket und Deutschlandticket Job

(2) Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs sind auBerdem:
« die Fahrkarte fir Hotelgaste
« die Kongresskarte )
« die tariflichen Sonderangebote des USTRA Verkehrsverbunds

Diese Fahrkarten sind je nach Art nur bei bestimmten Vertriebsstellen /-kanalen bzw. nur fir Gaste bestimmter Hotels,
nur flr einen bestimmten Anlass oder nur wahrend eines bestimmten Zeitraums erhéaltiich.

(3) Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs, die jedoch fiir sich genommen keine Fahrtberechtigung beinhalten:
o Monatskarte D-Ticket plus
«  Monatskarte 1.-KI. Aufpreis fiir D-Ticket

Das Deutschlandticket (Anlage 8) wird in den Zonen ABC in allen Verkehrsmitteln anerkannt und tiber bestimmte Vertriebs-
kanéle verkauft.

2. Unentgeltliche Beforderung
(1) Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr werden unentgeltiich befordert.

(2) Polizeivollzugsbeamte werden, wenn sie Uniform tragen, in allen Verkehrsmitteln im USTRA Verbundgebiet - bei den
Eisenbahnverkehrsunternehmen in der 2. Klasse - unentgeltiich befordert.
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(3) Die unentgeltliche Beférderung von schwerbehinderten Menschen, deren Begleitpersonen sowie deren Blindenfihr-
hunden, Behindertenbegleithunden, Krankenfahrstihlen, orthopéadischen Hilfsmitteln und Handgepéck richtet sich nach
den Regelungen fiir berechtigte schwerbehinderte Menschen nach dem Sozialgesetzbuch SGB IX vom 1.7.2001 in der
jeweils gliltigen Fassung. Danach gilt:

a) Berechtigte schwerbehinderte Menschen mit Schwerbehindertenausweis, Beiblatt und gultiger Wertmarke wer-
den auf allen Linien sowie in der 2. Wagenklasse der zuschlagfreien und fiir den Gemeinschaftstarif zugelas-
senen Ziigen der Eisenbahnverkehrsunternehmen im USTRA Tarifgebiet unentgeltlich beférdert.

b) Schwerbehinderte Menschen mit dem Ausweisvermerk ,1. KL.“ kénnen die 1. Wagenklasse ohne Zuzahlung
benutzen. Ein Ubergang in die 1. Wagenklasse fiir schwerbehinderte Menschen ohne den Ausweisvermerk , 1.
KI.“ ist nicht zulassig. Fiir die Benutzung der 1. Wagenklasse gelten die allgemeinen Bestimmungen des Tarifs
zur Nutzung der 1. Wagenklasse. Es ist somit eine Fahrkarte fiir die 1. Klasse erforderlich, ohne dass der
Schwerbehindertenausweis angerechnet wird.

c) Sofern stdndige Begleitung notwendig und dies im Schwerbehindertenausweis eingetragen ist (Merkzeichen
B/BN), wird eine Begleitperson unentgeltlich befordert. Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen wird die Be-
gleitperson dabei in der Wagenklasse unentgeltlich beférdert, die der Ausweisinhaber benutzt. Der Anspruch
auf unentgeltliche Beforderung erstreckt sich auf den Schwerbehinderten mit Merkzeichen (B) selbst, eine Be-
gleitperson und einen Hund, wenn der Schwerbehinderte die entsprechende Wertmarke gekauft und im
Schwerbehindertenausweis vorweisen kann. Fehlt die Wertmarke im Ausweis, muss der Schwerbehinderte
zwar den vorgesehenen Fahrpreis zahlen, Begleitperson und Hund diirfen jedoch unentgeltlich fahren.

d) Das Handgepéack, ein Krankenfahrstuhl - soweit die Beschaffenheit der Verkehrsmittel es zuldsst -, sonstige
orthopédische Hilfsmittel und ein Blindenfiihrhund bzw. Behindertenbegleithund werden ebenfalls auf allen un-
ter Buchst. a) genannten Verkehrsmitteln unentgeltiich beférdert.

(4) Weitere Regelungen zur Beforderung von Sachen und Tieren finden sich in Nr. 6.

3. Fahrkarten fiir einzelne Fahrten und Fahrkarten mit Tagesgiiltigkeit

3.1 Aligemeine Bedingungen

(1) Fahrkarten fiir einzelne Fahrten und Fahrkarten mit Tagesg(iltigkeit sind vor Fahrtantritt zu entwerten.

Besteht an der Haltestelle keine Entwertungsmdglichkeit, ist die Fahrkarte unmittelbar bei Fahrtantritt im Fahrzeug zu
entwerten.

Soweit diese Fahrkarten bereits entwertet verkauft werden (z.B. aus einigen Automaten), gelten sie ab dem Zeitpunkt
des Kaufs zum sofortigen Fahrtantritt. Bei Fahrkarten mit einem vorgewahlten Giiltigkeitszeitraum (z. B. Onlineticket)
besteht die Giltigkeit gemaRk dem in der Fahrtberechtigung eingetragenen Zeitraum.

Nach Fahrtantritt sind Fahrkarten fiir einzelne Fahrten und Fahrkarten mit Tagesg(iltigkeit nicht Ubertragbar.

(2) Alle Fahrkarten berechtigen zum Umsteigen. Umsteigen ist das Fortsetzen der Fahrt mit einem anderen Fahrzeug oder
mit einer anderen Linie in Richtung auf das Fahrtziel. Die Fahrt kann auch von einer anderen, dem Fahrtziel naher
gelegenen Haltestelle fortgesetzt werden.

(3) Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der zeitlichen Gilltigkeit der jeweiligen Fahrkarte zuldssig.

(4) Bei der Einzelkarte, 6er-Einzelkarte, Kurzstreckenkarte und Einzelkarte Kind sind Riick- und Rundfahrten unzuldssig.

Rickfahrten sind Fahrten in Richtung auf den Ausgangspunkt auf derselben Strecke, die bei der Hinfahrt benutzt wurde,
es sei denn, fahrplanmaBige Umsteigebeziehungen lassen keinen anderen Fahrweg zu.

Rundfahrten sind Fahrten, die auf einem anderen Weg
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o zum Ausgangspunkt,
« zueinem diesem nahegelegenen Punkt oder
o zueinem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt bereits hatte erreicht werden konnen, fiihren.

(5) Das Nachldsen oder eine Erweiterung des Geltungsbereichs ist bei Fahrkarten fir einzelne Fahrten und Fahrkarten mit
Tagesqgliltigkeit nicht maglich.

3.2  Einzelkarte, 6er-Einzelkarte

(1) Die Einzelkarten und 6er-Einzelkarten gelten ab Entwertung 120 Minuten und berechtigen zu einer Fahrtinnerhalb ihres
jeweiligen Geltungsbereichs. Wird die 6er-Einzelkarte ber den Onlineshop erworben, gilt die erste Fahrkarte fiir den
sofortigen Fahrtantritt.

6er-Karten sind gegenuber der Einzelkarte preislich rabattierte Fahrkarten. Sie werden ausschlieflich zusammenge-
fasst & 6 Stlick ausgegeben.

(2) Einzelkarten und 6er-Einzelkarten werden mit Gultigkeit fiir die Tarifzone A oder fiir die Tarifzone B oder fir die Ta-
rifzone C oder flir die Zonenkombinationen AB oder BC oder ABC ausgegeben.

Fr Fahrten innerhalb von Gemeindegrenzen ist eine Einzelkarte oder 6er-Einzelkarte fiir eine Zone erforderlich. Die
Fahrkarte muss giltig sein fir die Tarifzone, in der die Starthaltestelle der angetretenen Fahrt liegt. Gleiches gilt auch
dort, wo Verkehrslinien Gemeindegrenzen, die gleichzeitig Tarifzonengrenzen sind, mehrfach Uberfahren, sofern Start-
und Zielhaltestelle in derselben Tarifzone liegen.

(3) Fur die Benutzung der 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine zusétzliche Einzel- oder 6er-Ein-
zelkarte des gleichen Geltungsbereichs erforderlich. Die Kombination von Einzel- oder 6er-Einzelkarten ist gestattet.
Die Entwertung der zusétzlichen Karten darf nur an den im Bahnhofsbereich aufgestellten Entwertern vorgenommen
werden. Handelt es sich bei den zusatzlichen Karten um Onlinetickets, sind diese in der App zu aktivieren/buchen.

3.3 Kurzstreckenkarte

(1) Die Kurzstreckenkarte gilt ab Entwertung 30 Minuten und berechtigt grundsatzlich zu einer Fahrt bis zur 3. Haltestelle
nach dem ersten Einstieg. Fiir Fahrten ausschlieRlich mit Bussen gilt die Fahrkarte bis zur 5. Haltestelle nach dem
ersten Einstieg.

(2) Kurzstreckenkarten gelten nicht

« beiden Eisenbahnverkehrsunternehmen,

« auf der Buslinie 542 zwischen Eimbeckhausen und Rodenberg,

« auf Stadtbahn- und Buslinien, sofern bei ausgewiesenen Expressfahrten/Schnellbusfahrten bzw. Nachtbusfahr-
ten sonst reguldre Haltestellen nicht bedient werden,

« auf Bedarfsfahrten von Ruftaxen und Nachtlinern zu Fahrtzielen, die nur nach vorherigem Kundenwunsch ange-
fahren werden sowie im sprinti.

3.4 Tageskarte, Tageskarte Gruppe und 6er-Tageskarte
(1) Die Tageskarte und der Einzelabschnitt der 6er-Tageskarte werden fiir eine Person und die Tageskarte Gruppe fiir bis
zu 5 Personen ausgegeben. Bei der Tageskarte Gruppe kann anstelle von hdchstens eines Erwachsenen bzw. eines

Kindes ein Hund kostenlos mitgenommen werden.

6Ger-Tageskarten sind gegentiber der Tageskarte preislich rabattierte Fahrkarten. Sie werden ausschlieBlich zusam-
mengefasst 4 6 Stiick ausgegeben. Die erste Fahrkarte gilt bei Erwerb Uber die App fiir den sofortigen Fahrtantritt.
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(2) Die Tageskarte, 6er-Tageskarte und die Tageskarte Gruppe gelten ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis 5:00 Uhr des
Folgetages und berechtigen den Inhaber bzw. die Gruppe zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb ihres Geltungsberei-
ches. Bei der Tageskarte Gruppe ist eine Erweiterung der GruppengréRe nach Fahrtantritt nicht zugelassen.

(3) Tageskarten, 6er-Tageskarten und Tageskarten Gruppe werden mit Giiltigkeit fiir die Tarifzone A oder fiir die Tarifzone
B oder fiir die Tarifzone C oder fiir die Zonenkombinationen AB oder BC oder ABC ausgegeben.

Fir Fahrten innerhalb von Gemeindegrenzen ist eine Tageskarte oder eine 6er-Tageskarte fiir eine Zone erforderlich,
auch wenn Gemeindeteile in zwei benachbarten Zonen liegen. Die Tageskarte oder 6er-Tageskarte muss fiir eine der
befahrenen Tarifzonen giiltig sein. Dort, wo Verkehrslinien Gemeindegrenzen, die gleichzeitig Tarifzonengrenzen sind,
mehrfach Uberfahren, wird eine Tageskarte oder eine 6er-Tageskarte fiir die Tarifzone der Starthaltestelle benétigt
sofern Start- und Zielhaltestelle in derselben Tarifzone liegen.

(4) Fiir die Benutzung der 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine zusatzliche Tageskarte, 6er-Ta-
geskarte oder Tageskarte Gruppe des gleichen Geltungsbereichs erforderlich. Die Entwertung der zusatzlichen Karte
darf nur an den im Bahnhofsbereich aufgestellten Entwertern vorgenommen werden. Handelt es sich bei den zusatzli-
chen Karten um Onlinetickets, sind diese in der App zu aktivieren/buchen.

(5) Die Tageskarte Gruppe ist eine Fahrkarte mit erheblich ermaRigtem Beforderungsentgeltim Sinne von § 5 Satz 2 EVO.
3.5 Einzelkarte Kind, Tageskarte Kind und Tageskarte Gruppe Kind

Fahrkarten fir Kinder werden ausgegeben fiir Kinder im Alter von 6 bis einschlieRlich 14 Jahren und fiir die Mitnahme
von Tieren. Die Tageskarte Gruppe Kind kann nicht zur Mitnahme von Tieren genutzt werden.

(1) Die Einzelkarte Kind gilt ab Entwertung 120 Minuten und berechtigt zu einer Fahrt innerhalb des USTRA Tarifgebiets
(Zonen ABC). Die Tageskarte Kind und die Tageskarte Gruppe Kind gilt ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis 5:00 Uhr
des Folgetages und berechtigt zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb des USTRA Tarifgebiets.

(2) Fahrkarten fur Kinder sind Fahrkarten mit erheblich ermaRigtem Befdrderungsentgelt im Sinne von § 5 Satz 2 EVO.

(3) Die Tageskarte Gruppe Kind gilt fiir eine Gruppe von maximal 10 Kindern. Die Kinder missen in den Klassenstufen 1
bis 8 oder bei Nutzung auferhalb von schulischen Aktivitaten im Alter von 6 bis einschlieBlich 14 Jahren sein. Der
Vertrieb erfolgt ausschlieRlich Gber den Mobilitatsshop und Uber das USTRA Servicecenter. Bei Nutzung der Tages-
karte Gruppe Kind sollte eine volljahrige Begleitperson stets anwesend sein. Die Tageskarte Gruppe Kind wird nicht flir
die Mitnahme von Tieren ausgegeben.

(4) Fir die Benutzung der 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine zuséatzliche Einzelkarte Kind, Ta-
geskarte Kind oder Tageskarte Gruppe Kind erforderlich. Die Entwertung der zusétzlichen Karte darf nur an den im
Bahnhofsbereich aufgestellten Entwertern vorgenommen werden. Handelt es sich bei den zusatzlichen Karten um On-
linetickets, sind diese in der App zu aktivieren/buchen.

4. Zeitkarten (Monatskarten)

41  Zeitkarten (allgemein)

(1) Zeitkarten werden je nach Kartenart als Monatskarte ausgegeben. Sie sind je nach Kartenart im Einzelverkauf oder
Einzel- oder Grofkunden-Abonnement oder aufgrund besonderer vertraglicher Grundlage erhéltlich. Die Ubertragbar-
keit von Zeitkarten bedeutet die Weitergabe an einen anderen Benutzer. Jede Ubertragung hat unentgeltlich zu erfol-
gen; eine gewerbsmaRige Uberlassung ist untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.

(2) Zeitkarten berechtigen den jeweiligen Benutzer oder Inhaber (personengebundene Karten) zu beliebig hdufigen Fahr-

ten innerhalb des angegebenen Geltungsbereichs und der angegebenen Geltungsdauer. Sofern die Zeitkarte tber den
Mobilitatsshop als Onlineticket gekauft wird, ist diese ausschlieRlich als personengebundenes Handyticket buchbar.
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(3) Zeitkarten werden mit Gilltigkeit fiir die Tarifzone A oder fiir die Tarifzone B oder fiir die Tarifzone C oder fiir die Zo-
nenkombinationen AB oder BC oder ABC ausgegeben.

Im Regionaltarif werden darlber hinaus auch Zeitkarten fiir das Befahren der Tarifzonen D, E und F ausgegeben, vgl.
Anlage 6.

Die Ausbildungsnetzkarte, die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte), die Jugendnetzkarte, das
Semesterticket und die Seniorennetzkarte werden nur mit Giiltigkeit fur das USTRA Tarifgebiet (Zonen ABC) ausgege-
ben.

Die Monatskarte Ubertragbar oder persénlich ist mit Aufpreis fiir die Nutzung der Eisenbahnverkehrsunternehmen auch
fir die 1. Wagenklasse erhaltlich.

(4) Der Benutzer oder Inhaber einer

Monatskarte (ibertragbar
Monatskarte personlich
Monatskarte Ausbildung
Abostartkarte
Monatskarte S

fir die Tarifzonen A, B, C oder fiir die Tarifzonenkombination AB oder BC, der unter Benutzung dieser Monatskarte
eine Fahrt ber deren Geltungsbereich innerhalb des USTRA Tarifgebiets (Zonen ABC) durchfiihren will, bendtigt fiir
den durch die Monatskarte nicht abgedeckten Teil der Fahrt eine weitere giiltige Einzelkarte, 6er-Einzelkarte oder Ta-
geskarte fiir 1 Zone. Bei einer Fahrt mit der Stadtbahn oder Bussen mit Umstieg zur 3. Haltestelle bzw. ausschlieRlich
mit Bussen zur 5. Haltestelle in die weitere Zone wird mindestens eine Kurzstreckenkarte benétigt. Ist die Monatskarte
fur die 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen giiltig und soll die Fahrt auBerhalb ihres Geltungsbereichs
in der 1. Wagenklasse durchgefiihrt werden, so sind insgesamt zwei weitere giiltige Einzelkarten, 6er-Einzelkarten oder
Tageskarten fiir die Tarifzone, in der die Starthaltestelle liegt, erforderlich.

Die weiteren Einzelkarten, 6er-Einzelkarten oder Tageskarten sind vor Fahrtantritt zu entwerten. Soweit Fahrkarten
bereits entwertet verkauft werden (z.B. aus verschiedenen Automaten), gelten sie ab dem Zeitpunkt des Kaufs zum
sofortigen Fahrtantritt. Handelt es sich bei den zuséatzlichen Karten um Onlinetickets, sind diese in der App zu aktivie-
ren/buchen. In dem durch die Fahrkarte nicht abgedeckten Geltungsbereich sind bei Fahrkartenpriifungen alle Fahr-
karten vorzuzeigen. Die Giiltigkeit der Fahrt betragt in diesen Fallen 120 Minuten nach eingestempelter Uhrzeit.

Bei der Kombination von zwei und mehr Zeitkarten, miissen sich die jeweiligen Gliltigkeitshereiche mindestens in einer
Tarifzone Uberlappen, Ausnahme Nr. 5.5 Abs. 2. Erfolgt der Tarifzonenwechsel an einer Haltestelle, die zwei Zonen
zugeordnet ist (,Grenzhaltestelle®), so reicht es aus, wenn die Giltigkeitsbereiche der Zeitkarten aneinandergrenzen -
eine Uberlappung ist in diesem Fall nicht notwendig.

(5) Monatskarten im Einzelverkauf sind ab dem Tag des aufgestempelten Datums von 0:00 Uhr bis 05:00 Uhr des gleichen
Tages im Folgemonat - hochstens jedoch bis zum letzten Tag dieses Folgemonats - giltig.

(6) Monatskarten im Abonnement sind an allen Tagen des angegebenen Kalendermonats von 0:00 Uhr des Monatsersten
bis einschlieRlich des ersten Tages des Folgemonats giiltig.

(7) Die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte) gilt im auf der Wertmarke aufgedruckten Schuljahr bis
zum letzten Tag der auf dieses Schuljahr folgenden Sommerferien.
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(8) Soweit Eintragungen auf Monats-, oder Kundenkarten nicht bereits maschinell erfolgt sind, miissen Eintragungen im
Einzelverkauf von Monatskarten in dokumentenechter Schrift (Kugelschreiber etc.) vorgenommen werden. Im Einzel-
verkauf missen die auf der Fahrkarte fiir den ersten Geltungstag und den Geltungsbereich vorgesehenen Felder aus-
gefilllt sein.

Eintragungen auf Fahrkarten im Rahmen von Abonnements miissen maschinell erfolgen.

(9) Fahrkarten verlieren ihre Giiltigkeit, sobald die altersmaRige bzw. die bescheinigte Voraussetzung zur Nutzung der
jeweiligen Karte nicht mehr gegeben ist.

(10) /"\nderungen__auf Monats- oder Kundenkarten sind nur nach Priifungsbestétigung durch die hierzu berechtigte Stelle
zulassig. Im Ubrigen ist jede Anderung auf den Fahrkarten oder Kundenkarten unzuldssig und macht die Fahrkarten
oder Kundenkarten ungiltig.

4.2 Monatskarte iibertragbar und Monatskarte persénlich

(1) Die Monatskarte Ubertragbar ist eine tibertragbare Monatskarte. Sie wird im Einzelverkauf, im Einzel-Abonnement und
als Abostartkarte ausgegeben. Die Bedingungen fiir das Einzel-Abonnement und zur Abostartkarte sind in Anlage 3
enthalten.

(2) Die Monatskarte personlich ist eine personengebundene Monatskarte. Sie wird im Einzel-Abonnement und an Unter-
nehmen und Behdrden - zur Weitergabe an ihre Mitarbeiter - als Jobticket 5, 50, 100 ausgegeben. Die Bedingungen
fir das Einzel-Abonnement sind in Anlage 3 und fiir das Jobticket 5, 50, 100 in Anlage 5 enthalten.

Sofern die Monatskarte tber den Mobilitatsshop als Onlineticket gekauft wird, ist diese nur als Monatskarte personlich
ausschlieBlich als Handyticket buchbar.

Die Monatskarte personlich ist eine Fahrkarte mit den personenbezogenen Daten des Inhabers (Name, Vorname, und
Angaben zum Geltungsbereich, zum Kalendermonat, zur Wagenklasse). Sie tragt keinen besonderen Prifvermerk.

Die Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, im GroRkunden-Abo
durch Vorlage des giltigen Dienstausweises oder durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachzuweisen.

(3) Die Monatskarte Ubertragbar und die Monatskarte personlich berechtigen den Benutzer innerhalb ihres Geltungsbe-
reichs und ihrer Geltungsdauer - montags bis freitags von 19:00 bis 5:00 Uhr des Folgetages (fahrplanmaRige Abfahrts-
zeit) sowie samstags, sonntags, an Feiertagen und am 24. und 31. Dezember ganztgig - zur kostenlosen Mitnahme
von hdchstens einer Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres und drei Kindern bzw. Jugendlichen vom vollen-
deten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Nachweislich zur Familie des Karteninhabers gehdrende
(Enkel-) Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr konnen zu den 0.g. Zeiten in unbeschrénkter Anzahl mitgenommen
werden. Wird die Maximalanzahl an Kindern bzw. Jugendlichen tberschritten, darf es sich insgesamt ausschlieRlich
um eigene (Enkel-) Kinder handeln.

Die Fahrt ist vom Benutzer oder Inhaber der Monatskarte (ibertragbar oder der Monatskarte personlich und den mitrei-
senden Personen gemeinsam durchzufiihren. Im Rahmen der Mitnahmeregelung kann anstelle von héchstens eines
Erwachsenen bzw. eines Kindes ein Hund kostenlos mitgenommen werden.

Eine Erweiterung der GruppengréRe nach Fahrtantritt ist nicht zugelassen.
(4) Wird der Geltungsbereich der Monatskarte Ubertragbar oder der Monatskarte personlich gemaR Nr. 4.1 Abs. 4 erweitert
und sollen dabei weitere Personen im Rahmen der Mitnahmeregelung gemaR Abs. 3 mitgenommen werden, so hat

jede dieser weiteren Personen diese zusétzliche Fahrkarte zu I8sen. Eine Erweiterung ist auch mit einer Tageskarte
Gruppe fiir den Geltungsbereich A, B oder C maglich.
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(5) Der Ubergang mit einer Monatskarte tibertragbar oder der Monatskarte personlich der 2. Wagenklasse in die 1. Wa-
genklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist je Fahrt nur mit einer zusétzlichen Einzelkarte, 6er-Karte oder Ta-
geskarte gilltig fiir die eingetragenen Zonen der verwendeten Monatskarte mdglich. Sollen dabei weitere Personen im
Rahmen der Mitnahmeregelung gemaR Abs. 3 mitgenommen werden, so hat jede dieser weiteren Personen diese
zuséatzliche Fahrkarte zu 16sen. Fir die Mitnahme von Kindern wird eine zusatzliche Einzelkarte Kind, Tageskarte Kind
bzw. Tageskarte Gruppe Kind benétigt.

43

Fahrkarten fiir Schiiler, Auszubildende und Studierende

(1) Fahrkarten fur Schiiler, Auszubildende und Studierende sind:

a)

An Schiler und Auszubildende wird die Monatskarte Ausbildung im Einzelverkauf ausgegeben. Die Monatskarte
Ausbildung wird auerdem im Einzel-Abonnement und als Abostartkarte ausgegeben. Die Bedingungen fiir das
Einzel-Abonnement und die Abostartkarte sind in Anlage 3 enthalten.

Fur Schiler wird auRerdem ausschlieBlich an die gesetzlichen Trager der Schiilerbeférderung fiir das jeweilige
Schuljahr die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte* (Schulfahrkarte) ausgegeben. Die Bedingungen fir den
Erwerb der ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte) sind in Anlage 4 enthalten.

Ferner wird die Jugendnetzkarte als Monatskarte im Einzelverkauf ausschlieBlich an die Schiiler und Auszubil-
dende gemaR Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. d) ausgegeben, die zur Nutzung nachweislich berechtigt sind. Jugendnetzkar-
ten kdnnen nicht von den gesetzlichen Tragern der Schiilerbeférderung erworben und nicht von solchen Schilern
genutzt werden, die einen Anspruch auf eine Schulfahrkarte durch diese Trager der Schilerbeférderung auf
Grundlage des Niederséchsischen Schulgesetzes haben.

Fir Auszubildende gemaR Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. d)-h) wird auRerdem das Jobticket 5 Ausbildung, das Jobticket
50 Ausbildung und das Jobticket 100 Ausbildung an Unternehmen und Behdérden zur Weitergabe an ihre Auszu-
bildenden ausgegeben. Die Bedingungen fiir das Jobticket sind in Anlage 5 enthalten.

Fir Studierende wird das Semesterticket fiir das jeweilige Semester an Studierendenschaften im Sinne des Nie-
derséchsischen Hochschulgesetzes zur Weitergabe an die von ihnen vertretenen Studierenden im Abonnement
mit monatlicher Zahlung ausgegeben. Die Bedingungen fiir das Abonnement sind in Anlage 7 enthalten.

Des Weiteren wird die Ausbildungsnetzkarte als Monatskarte im Einzelverkauf, im Abo und als Abostartkarte aus-
schlieBlich an die Schiiler und Auszubildende gemaR Abs. 4 Ziff. 1 ausgegeben, die zur Nutzung nachweislich
berechtigt sind. Studierende nach Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. a) sind nicht zur Nutzung berechtigt. Ausbildungsnetzkar-
ten im monatlichen Einzelverkauf, als Einzel-Abonnement oder als Abostartkarte kdnnen nicht von solchen Schii-
lern zur Erstattung bei lhrem Tréager der Schilerbeforderung eingereicht werden, die einen Anspruch auf eine
LAusbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte) durch diesen auf Grundlage des Niedersachsischen
Schulgesetzes haben oder auf Erstattung der Jugendnetzkarte durch diesen Trager auf Grundlage schulrechtli-
cher Bestimmungen haben. Die ,Ausbildungsnetzkarten als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte) kdnnen nur von den
gesetzlichen Tragern der Schilerbeférderung erworben werden - s. Abs. 4 Ziff. 2.

(2) Fahrkarten fir Schiler, Auszubildende und Studierende sind nicht Ubertragbar.

(3) Fir Fahrkarten fiir Schiiler, Auszubildende und Studierende gilt Folgendes:

a)

Die Monatskarte Ausbildung, die Ausbildungsnetzkarte und die Jugendnetzkarte sind im Einzelverkauf nur in Ver-
bindung mit einer vollstandig ausgefillten Kundenkarte giiltig.

Die Kundenkarte muss mit dem Passbild des Inhabers versehen und vom Inhaber in dokumentenechter Schrift
(Kugelschreiber etc.) mit Vor- und Familiennamen unterschrieben sein; das Passbild und die Kundenkarte miissen
durch den Ubergreifenden Priifstempel eines Verkehrsunternehmens im USTRA Verkehrsverbund miteinander
verbunden sein; die Kundenkarte muss auf der Riickseite in dem dafiir vorgesehenen Feld den Prifvermerk eines
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Verkehrsunternehmens im USTRA Verkehrsverbund tragen; das dafiir vorgesehene Feld der Monatskarte Ausbil-
dung, der Ausbildungsnetzkarte bzw. der Jugendnetzkarte muss mit dem jeweiligen Datumsstempel des Verkehrs-
unternehmens versehen sein; die Nummer der Kundenkarte muss in dem dafiir vorgesehenen Feld der Monats-
karte Ausbildung, der Ausbildungsnetzkarte bzw. der Jugendnetzkarte eingetragen sein.

Die Giiltigkeit der Kundenkarte ist bei Uiber 15-Jahrigen auf den in der Bescheinigung (vgl. hierzu Abs. 5) genann-
ten Zeitraum, langstens aber auf ein Jahr begrenzt. Bei unter 15-Jahrigen kann die Giiltigkeit bis zu drei Jahre
betragen, maximal bis zum Ende der Sommerferien des Schuljahres, in dem der 16. Geburtstag ist. Die Kunden-
karte zur Jugendnetzkarte des geltenden Schuljahres wird davon unabhéngig jeweils bis zum 30.09. des auf das
beendete Schuljahr folgenden September zur Nutzung der Jugendnetzkarte anerkannt.

Eine Anderung der Kundenkarte ist nur zuldssig, wenn sie durch den Priifstempel eines Verkehrsunternehmens
im USTRA Verkehrsverbund bestatigt ist.

b) Die Monatskarte Ausbildung und die Ausbildungsnetzkarte im Einzel-Abonnement sowie das Jobticket 5, 50, 100
Ausbildung nach Anlage 5 ist ein maschinell erstellter und mit den personenbezogenen Daten des Inhabers:
Name, Vorname und Angaben zum Geltungsbereich sowie zum Kalendermonat versehener Fahrkarte. Sie tragt
keinen besonderen Priifvermerk.

Das Abonnement der Monatskarte Ausbildung bzw. der Ausbildungsnetzkarte hat die Mindestlaufzeit von einem
Jahr. Es gilt hdchstens bis zum Ende der Ausbildung.

c) Die Ausbildungsnetzkarte als ,Schulfahrkarte” besteht aus der vollstandig ausgefiiliten Kundenkarte und der zu-
gehdrigen Wertmarke.

Die Kundenkarte muss mit dem aktuellen Passbild des Inhabers versehen und vom Inhaber in dokumentenechter
Schrift (Kugelschreiber etc.) mit Vor- und Familienname unterschrieben sein; das Passbild und die Kundenkarte
mussen durch den bergreifenden Priifstempel eines Verkehrsunternehmens oder durch den besonderen, der
jeweiligen Schule oder Ausgabestelle zugeordneten Stempel (,USTRA-Schulstempel”) miteinander verbunden
sein; die Geltungsdauer der Schulfahrkarte muss auf der Wertmarke aufgedruckt sein; die Nummer der Kunden-
karte muss vom Inhaber in dem dafiir vorgesehenen Feld der Wertmarke eingetragen sein.

Die Schulfahrkarte gilt nur mit einer Haftklebefolie, die tber die handschriftliche oder maschinengeschriebene
Eintragung (Personendaten) aufgeklebt sein muss. Ohne diese spezielle Folie ist die Schulfahrkarte ungiiltig.

d) Das Semesterticket besteht aus dem fiir das jeweilige Semester gliltigen Studierendenausweis mit zugehérigem
Aufdruck ,Semesterticket’. Das Semesterticket ist nur in Verbindung mit einem gliltigen amtlichen Lichtbildausweis
als Fahrkarte giltig.

Jede Eintragung muss maschinell erfolgt sein.

Eine Anderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers auf dem Semesterticket ist nur zuldssig, wenn sie
durch das Siegel der Hochschule bestétigt ist. Jede sonstige Anderung ist unzulassig.

(4) Die Berechtigung zur Nutzung der Zeitkarten fiir Schiiler, Auszubildende und Studierende richtet sich fiir diese nach
den Ziff. 1. bis 3.:

1. Die Monatskarte Ausbildung bzw. Ausbildungsnetzkarte im Einzelverkauf oder im Abonnement erhalten schul-
pflichtige Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sowie nach Vollendung des 15. Lebensjahres (dann
mit entsprechendem Nachweis):

a) Schiler und Studierende 6ffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter privater
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« allgemeinbildender Schulen (bspw. Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Férderschulen, Gymna-
sien, Gesamtschulen, Oberschulen, Abendgymnasien und Kollegs),

o berufsbildender Schulen (bspw. Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und
Fachgymnasien),

«  Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,

«  Akademien, Hochschulen, Universitaten (mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen
und Landvolkshochschulen). Studierende sind nicht berechtigt, die Ausbildungsnetzkarte zu nutzen.

Schiller 6ffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter privater berufsbildender Schulen (Be-
rufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasien) sind zur Nutzung der
Monatskarte Ausbildung (Einzelverkauf und Abo) nur berechtigt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

«  samtliche Unterrichtsfacher miissen belegt sein,

o der Unterricht muss an mindestens fiinf Tagen pro Woche erteilt werden und mindestens 24 Unterrichts-
stunden zu je 45 Minuten umfassen und

« das Fachstudium muss mindestens ein Trimester umfassen und darf nicht neben einer beruflichen Ta-
tigkeit oder sonstigen Ausbildung erfolgen.

Von der Nutzung der Monatskarte Ausbildung ausgeschlossen sind Teilnehmer an berufsbegleitenden
Ausbildungen sowie an Lehrgéngen, die der Fort- und Weiterbildung dienen, insbesondere an Abendkursen.

Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen besuchen, die nicht unter Buchst. a) fal-
len, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der Berufsschulpflicht
befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen oder sonstige privaten Bildungseinrichtungen nach dem
Bundesausbildungsforderungsgesetz forderungsfahig ist.

Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der Weiterbildung Kurse zum nach-
traglichen Erwerb des Hauptschul- oder Realschulabschlusses besuchen.

Personen, die in einem Berufsausbildungsverhaltnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder in einem an-
deren Vertragsverhaltnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer
Einrichtung auBerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Abs. 2 des Berufsbildungsgeset-
zes, § 36 Abs. 2 der Handwerksordnung, ausgebildet werden.

Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang besuchen.

Praktikanten und Volontére, sofern die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats vor, wahrend oder im
Anschluss an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den fiir Ausbil-
dung und Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist.

Beamtenanwarter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikanten und Personen, die durch Besuch
eines Verwaltungslehrganges die Qualifikation fiir die Zulassung als Beamtenanwérter des einfachen oder
mittleren Dienstes erst erwerben miissen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung erhalten.
Beamtenanwarter des gehobenen und héheren Dienstes sind nicht berechtigt.

Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder an einem freiwilligen 6kologischen Jahr oder vergleich-
baren sozialen Diensten.

Die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte” (Schulfahrkarte) erhalten ausschlieBlich Uber die Trager der Schii-
lerbeférderung nach MaRigabe des § 114 des Niederséchsischen Schulgesetzes (NSchG) und nach MafRgabe der
jeweiligen ergénzenden Rechtsvorschriften die Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen oder die an beson-
deren vorschulischen Sprachférdermafinahmen teilnehmen, sowie an Schiilerinnen und Schiler
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der 1. bis 10. Schuljahrgange der allgemeinbildenden Schulen,

der 11. und 12. Schuljahrgange im Forderschwerpunkt geistige Entwicklung der Férderschulen,

der Berufseinstiegsschule

der ersten Klasse von Berufsfachschulen, soweit die Schiiler diese ohne Sekundarabschluss | -Realschulab-
schluss - besuchen.

[N ="
—_—— ==

Jugendnetzkarten erhalten ausschlieRlich solche Vorschiler und Schiiler der unter Abs. 4 Ziff. 2. Buchst. a) ge-
nannten Schuljahrgange, die keinen Anspruch auf kostenfreie Beforderung oder auf Erhalt der USTRA Schulfahr-
karte durch ihren Trager der Schiilerbeférderung haben sowie Vollzeitschiiler der 11. bis 13. Schuljahrgange (SEK
1) allgemeinbildender und berufsbildender offentlicher und privater Schulen sowie Personen in BildungsmaRnah-
men nach Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. c) zum nachtréglichen Erwerb von Schulabschliissen. Voraussetzung zur Nutzung
der Jugendnetzkarte fiir Schiiler nach Satz 1 ist eine schulische Ausbildung in Vollzeit, d. h. von mindestens 24
Unterrichtsstunden in der Woche; beim Besuch einer Berufsfachschule der Klassen 11 und 12 muss iber beide
Jahre der schulische Unterrichtsanteil Giberwiegen.

Die Jugendnetzkarte erhalten auRerdem Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem FSJ, einem FOJ, einem FKJ
oder einem FWJ von landesseitig anerkannten Tragerm sowie Teilnehmer und Teilnehmerinnen an einem von der
zustandigen Zentralstelle anerkannten BFD sowie Auszubildende gemaR Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. d).

Fir die Nutzung der Jugendnetzkarte gilt eine Altersgrenze bis einschlieBlich 22 Jahre. Die Nutzungsmdglichkeit
endet mit dem Tag des 23. Geburtstages.

(5) Die Berechtigung zum Erwerb

a)

b)

c)

der Monatskarte Ausbildung bzw. Ausbildungsnetzkarte ist nachzuweisen:

« im Einzelverkauf vor Ausstellung der Kundenkarte,
« im Einzel-Abonnement mit dem Antrag auf das Abonnement und dann jahrlich.

der Jugendnetzkarte ist vor Ausstellung der Kundenkarte nachzuweisen.

des Jobtickets 5, 50, 100 Ausbildung und des Semestertickets ist vor Ausstellung der Fahrkarte nachzuweisen.

In den in Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. a)-g), und Ziff. 3 genannten Féllen ist hierfiir eine Bescheinigung der Ausbildungsstétte
oder des Ausbildenden, in den in Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. h), genannten Féllen eine Bescheinigung des Trégers des
jeweiligen Dienstes oder des Freiwilligen Jahres erforderlich. Die Bescheinigung muss angeben, dass eine der in Abs.
4 Ziff. 1 oder Ziff. 3 genannten Voraussetzungen vorliegt. Die Bescheinigung gilt Iangstens fiir ein Jahr.

(6) Die Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises oder

im Einzelverkauf, im Einzel-Abonnement, bei der Jugendnetzkarte und bei der ,Ausbildungsnetzkarte als Schul-
fahrkarte” (Schulfahrkarte) durch Wiederholung der Unterschrift oder durch Vorlage der entsprechenden Berech-
tigungsunterlagen,

im Jobticket 5, 50, 100 Ausbildung durch Vorlage des giiltigen Dienstausweises nachzuweisen.

(7) Die Monatskarte Ausbildung, Ausbildungsnetzkarte, Jugendnetzkarte, die ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte
(Schulfahrkarte) und das Semesterticket berechtigen nur zur Fahrt in der 2. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen; der Ubergang in die 1. Wagenklasse ist nicht gestattet.

4.4

Seniorennetzkarte

(1) Die Seniorennetzkarte ist eine nicht tibertragbare Monatskarte. Sie wird im Einzelverkauf und im Einzel-Abonnement
sowie als Abostartkarte ausgegeben. Die Bedingungen fiir das Einzel-Abonnement sind in Anlage 3 enthalten. Die
Seniorennetzkarte berechtigt zur Mithahme von weiteren Personen gemaf Nr. 4.2 Abs. 3.
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(2) Die Seniorennetzkarte erhalten

1. Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr im Erwerbsleben stehen und eine Altersrente von
einem Sozialversicherungstrager bzw. eine Pension von einer Versorgungskasse erhalten. Dies umfasst auch Perso-
nen, die monatliche Zahlungen aus nicht-deutschen aber staatlich organisierten Renten- bzw. Pensionssystemen be-
ziehen.

2. Personen, die sich in der Freizeitphase einer Manahme zur Altersteilzeit befinden.

3. Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten.

4. Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sich im vorzeitigen Ruhestand befinden und eine Alters- oder
Teilrente bzw. eine Pension beziehen.

(3) Die Berechtigung zur Nutzung der Seniorennetzkarte ist vor der Ausstellung der Kundenkarte bzw. bei Beantragung
des Abonnements durch den Rentenbescheid, den Bescheid der Versorgungskasse oder durch den Arbeitgeber bzw.
den Dienstherrn nachzuweisen. Personen, die das 67. Lebensjahr vollendet haben, benétigen fiir die Kundenkarten-
ausstellung bzw. zur Beantragung des Abonnements nur ihren Rentenausweis.

(4) Die Seniorennetzkarte

o bestehtim Einzelverkauf aus der Fahrkarte, auf der die Kundenkartennummer vor der ersten Nutzung einzutragen
ist. Die Kundenkarte ist bei der Fahrkartenprifung vorzulegen. Sie muss mit dem Passbild des Inhabers versehen
und vom Inhaber in dokumentenechter Schrift (Kugelschreiber etc.) mit Vor- und Familiennamen unterschrieben
sein; das Passbild und die Kundenkarte missen durch den ibergreifenden Prifstempel eines USTRA Verkehrs-
unternehmens miteinander verbunden sein; die Kundenkarte muss auf der Riickseite in dem dafiir vorgesehenen
Feld den Priifvermerk eines Verkehrsunternehmens tragen; das daftir vorgesehene Feld der Seniorennetzkarte
muss mit dem jeweiligen Datumsstempel eines Verkehrsunternehmens im USTRA Verkehrsverbund versehen
sein. Eine Anderung der Kundenkarte ist nur zuldssig, wenn sie durch den Priifstempel eines Verkehrsunterneh-
mens bestatigt ist.

« istim Einzel-Abonnement eine maschinell erstellter und mit den personenbezogenen Daten des Inhabers (Name,
Vorname und Angaben zum Geltungsbereich, zum Kalendermonat, zur Wagenklasse) versehene Fahrkarte. Sie
tragt keinen besonderen Prifvermerk. Die Nutzungsberechtigung ist auf Verlangen durch Vorlage eines amtlichen
Lichtbildausweises nachzuweisen.

Eine Anderung ist im Einzelverkauf nur zulassig, wenn sie durch den Priifstempel eines Verkehrsunternehmens des
USTRA Verkehrsverbunds bestatigt ist.

Die Seniorennetzkarte berechtigt den Benutzer innerhalb des USTRA Tarifgebiets (Zonen ABC) und ihrer Geltungs-
dauer montags bis freitags von 19:00 Uhr bis 5:00 Uhr des folgenden Tages (fahrplanméaRige Abfahrtszeit) sowie sams-
tags, sonntags, an Feiertagen und am 24. und 31. Dezember ganztégig zur kostenlosen Mitnahme von héchstens einer
Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres und drei Kindern bzw. Jugendlichen vom vollendeten 6. Lebensjahr bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Die Fahrt ist vom Benutzer oder Inhaber der Seniorennetzkarte und den mitreisenden Personen gemeinsam durchzu-
fiihren. Im Rahmen der Mitnahmeregelung kann anstelle von héchstens eines Erwachsenen bzw. eines Kindes ein
Hund kostenlos mitgenommen werden.

Eine Erweiterung der Gruppengrofe nach Fahrtantritt ist nicht zugelassen.

(5) Die Seniorennetzkarte berechtigt bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen nur zur Fahrt in der 2. Wagenklasse; der
Ubergang in die 1. Wagenklasse ist nicht gestattet.
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5. Sonstige Fahrkarte
5.1  Fahrkarte fiir Hotelgaste

(1) Die Fahrkarte fiir Hotelgaste wird an Hotels gemaR besonderer vertraglicher Vereinbarung zur Weitergabe an deren
Hotelgéste ausgegeben. Die USTRA Fahrkarte fiir Hotelgéste ist nicht Ubertragbar.

(2) Die Fahrkarte fiir Hotelgaste besteht aus dem Zimmer-Ausweis des Hotels, der durch einen entsprechenden Aufdruck
als Fahrkarte kenntlich gemacht ist. Sie muss vom Hotel mit dem Namen des Hotelgastes, dem Tag seiner Ankunft und
dem Tag seiner Abreise versehen sein und darliber mit einer Haftklebefolie. Ohne diese spezielle Folie ist die USTRA
Fahrkarte fiir Hotelgéste ungiltig.

Jede Anderung ist unzuldssig und macht die Fahrkarte ungiiltig.

(3) Die Fahrkarte fiir Hotelgaste berechtigt den Inhaber innerhalb der angegebenen Aufenthaltsdauer zu beliebig haufigen
Fahrten in den Zonen A bis C.

(4) Die Fahrkarte fiir Hotelgaste ist wahrend der gesamten angegebenen Aufenthaltsdauer von 0:00 Uhr des Ankunftstages
bis 5:00 Uhr des auf den Abreisetag folgenden Tages gliltig.

(5) Die Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachzuweisen.

(6) Die Fahrkarte fiir Hotelgaste berechtigt bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Fahrt in der 2. Wagenklasse; der
Ubergang in die 1. Wagenklasse ist nicht gestattet.

(7) Die Nichtausnutzung der Fahrkarte fiir Hotelgaste begriindet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung. Im Eisenbahn-
verkehr gilt Teil A § 15.

5.2  Kongresskarte

(1) Die Kongresskarte wird an Veranstalter von Kongressen, Tagungen und ahnlicher Veranstaltungen zur Weitergabe an
die Besucher der vorgenannten Veranstaltungen ausgegeben. Die Kongresskarte kann fiir mindestens zwei aufeinan-
derfolgende Geltungstage und ab einer Mindestabnahme von 20 Stiick bestellt werden.

Die Kongresskarte ist nicht bertragbar.

(2) Die Kongresskarte ist vor Antritt der ersten Fahrt vom Inhaber mit seinem Namen zu versehen. Die Eintragung muss in
dokumentenechter Schrift (Kugelschreiber etc.) erfolgt sein.

Jede Anderung ist unzuldssig und macht die Kongresskarte ungiiltig.

(3) Die Kongresskarte berechtigt den Inhaber innerhalb der angegebenen Geltungsdauer zu beliebig haufigen Fahrten in
den Zonen A bis C.

(4) Die Kongresskarte ist wahrend der gesamten angegebenen Geltungsdauer von 0:00 Uhr des ersten Geltungstages bis
5:00 Uhr des auf den letzten Geltungstag folgenden Tages giiltig.

(5) Die Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachzuweisen.

(6) Die Kongresskarte berechtigt bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Fahrt in der 2. Wagenklasse; der Ubergang
in die 1. Wagenklasse ist nicht gestattet.

(7) Die Nichtausnutzung der Kongresskarte begriindet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung. Im Eisenbahnverkehr gilt
Teil A § 15.
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53  Tarifliche Sonderangebote des USTRA Verkehrsverbunds

(1) Der USTRA Verkehrsverbund kann wéhrend eines jeweils begrenzten Zeitraums und zu bestimmten Anlassen beson-

dere Fahrkarten als tarifliche Sonderangebote ausgeben. Hierzu zahlen z.B. auch Fahrkarten, die als Bestandteil einer
Eintritts- oder Berechtigungskarte (Kombitickets) zu Veranstaltungen (Konzerte, Messen etc.) ausgegeben werden.

(2) Fiir diese Fahrkarten werden Umfang, Voraussetzung der Fahrberechtigung und ggf. ausgewahlte Vertriebswege /-

kanéle jeweils gesondert festgelegt und bekannt gemacht.

(3) Jede Anderung einer solchen Fahrkarte ist unzulassig und macht die Fahrkarte ungiiltig.

(4) Die Nichtausnutzung einer solchen Fahrkarte begriindet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung. Im Eisenbahnverkehr

5.4

(1)

=

gilt Teil A § 15.
Sozialtarif

Der Sozialtarif ist ein Tarifangebot des USTRA Verkehrsverbunds in Zusammenarbeit mit der Region Hannover. Im
Sozialtarif werden an Empfanger bestimmter Sozialleistungen nach (2) und (3) folgende personengebundenen Fahrkar-
ten ausgegeben:

(a) Tageskarte S,
(b) Tageskarte S Kind und
(c) Monatskarte S.

Zur Nutzung des Sozialtarifes sind Einwohner der Region Hannover - entsprechend der mit den Sozialleistungstragem
der Region Hannover bereits getroffenen Vereinbarung - berechtigt, die

(a) laufende Leistungen nach dem SGB XII,

(b) laufende Leistungen nach dem SGB II,

(c) laufende Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen und Leistungen in besonderen Féllen) oder

(d) laufende Leistungen der Kriegsopferfiirsorge (Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege nach dem Bundes-
versorgungsgesetz - BVG -)

erhalten.

Zudem sind auch Personen zur Nutzung berechtigt, die den Sofortzuschlag nach § 72 Abs. 1 S. 2. Nr. 2 SGB |l erhalten
sowie Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, aber aufgrund von eigenem Einkommen (z. B. Rente) keine
Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt erhalten.

Tréger von Sozialleistungen auBerhalb der Region Hannover kdnnen unter Mallgabe der hier geregelten Bedingungen
fiir ihre Leistungsempféanger, sofern diese die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfiillen, Tageskarten S, Tageskarten S
Kind und Monatskarten S zum jeweils giltigen Tarifpreis im Rahmen eines mit dem Verkehrsverbund abzustimmenden
Verfahrens zur Weitergabe an die Leistungsempfénger erwerben. Fir die Leistungsempfanger ist ein eindeutiger Nach-
weis der Nutzungsberechtigung zu vereinbaren.

Fur die Ausgabe und Nutzung des Sozialtarifs gelten folgende Bedingungen:

a) Zur Nutzung des Sozialtarifs muss die Berechtigung nachgewiesen werden. Die Berechtigten nach Abs. 2 erhalten
von der Region Hannover bzw. den angehdrigen Kommunen einen Berechtigungsnachweis, der den Namen und
die Adresse des Berechtigten sowie die Dauer der Berechtigung erhélt. Die Berechtigung wird hochstens fir 12
Monate ausgegeben. Sie gilt nur zusammen mit dem amtlichen Lichtbildausweis, Pass oder Schiilerausweis und
ist wahrend der Fahrt mitzufiihren. Sofern Kinder nicht im Besitz eines entsprechenden Ausweises/Passes sind,
wird kein Nachweis verlangt. Die Berechtigung wird in der Region Hannover als ,Region-S-Karte* herausgegeben.
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Zur Nutzung des Sozialtarifs werden Tageskarten S und Monatskarten S mit Gilltigkeit fiir die Tarifzone A oder fiir
die Tarifzone B oder fiir die Tarifzone C oder fiir die Zonenkombinationen AB oder BC oder ABC ausgegeben.
Tageskarten S gelten ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis 5:00 Uhr des Folgetages und berechtigen den Inhaber
zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb ihres Geltungsbereiches. Die Bedingungen fiir Tageskarten gemaR Nr. 3.4
gelten entsprechend mit Ausnahme von Abs. 4: Der Sozialtarif berechtigt nur zur Fahrt in der 2. Wagenklasse der
Eisenbahnverkehrsunternehmen; die Nutzung der 1. Wagenklasse ist nicht gestattet.

Anspruchsberechtigte Kinder im Alter von 6 bis einschlieRlich 14 Jahren sind zur Nutzung der Tageskarte S Kind

berechtigt. Die Tageskarte S Kind gilt ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis 5:00 Uhr des Folgetages und berechtigt

den Inhaber zu beliebig haufigen Fahrten im gesamten USTRA Tarifgebiet (Tarifzonen A, B und C).

Die Monatskarte S ist eine nicht (ibertragbare Monatskarte im Einzelverkauf. Auf der Fahrkarte sind der Name und

der Vorname des Kunden vor der ersten Nutzung gut lesbar einzutragen. Eine Anderung ist nur zuldssig, wenn sie

durch den Prifstempel eines Verkehrsunternehmens des USTRA Verkehrsverbunds bestatigt ist.

Es gelten die Bestimmungen fiir die Monatskarte persénlich gemaf Nr. 4.2 mit folgenden Ausnahmen:

o Werden weitere Personen mitgenommen, missen auch diese jeweils Inhaber einer Region-S-Karte sein und
diese bei einer Fahrkartenkontrolle unaufgefordert vorlegen. Anstelle von hochstens eines Erwachsenen bzw.
eines Kindes kann maximal ein Hund kostenlos mitgenommen werden.

o Die Monatskarte S berechtigt nur zur Fahrt in der 2. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die
Nutzung der 1. Wagenklasse ist nicht, auch nicht gegen Zahlung eines Aufpreises, gestattet.

o Die Erweiterung der Monatskarte S - und im Fall der Mitnahme weiterer Personen bei der im Geltungsbereich
erweiterten Fahrt - ist mit Tageskarten S (Zonen A, B oder C) zugelassen. Nr. 4.1 Abs. 4 gilt entsprechend.
Andere Fahrkarten kdnnen nicht durch eine Tageskarte S oder Tageskarte S Kind im Geltungsbereich oder
zum Ubergang in die 1. Wagenklasse erweitert werden.

5.5  Anerkennung von Fahrkarten anderer Unternehmen

(1) Im USTRA Verkehrsverbund werden folgende Fahrkarten anderer Unternehmen anerkannt:

K12

Fahrkarten der DB AG:

City-Tickets als Bestandteile von Einzelfahrkarten der Deutschen Bahn zur Fahrt in der Tarifzone A (als Vor- oder
Nachlauf zu Strecken der Eisenbahnverkehrsunternehmen),

BahnCards 100 inklusive Deutschlandticket in den Tarifzonen ABC.

Bundeswehr-Tickets (auch ,Soldatenfreifahrt’) auf den ausgewiesenen Strecken zwischen Start- und Zielbahnhof
gusschlie[&lich bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen. ,Soldatenfreifahrten” gelten somit ausdriicklich nicht bei
USTRA AG, regiobus, sprinti und SVG.

Fahrkarten der Niedersachsentarif GmbH:

Einzel- und Hin-/Riickfahrkarten sowie Spar-Tickets im Niedersachsentarif zur einfachen Fahrt mit USTRA AG,
regiobus, sprinti und SVG in der Tarifzone A, B oder C, in der sich der auf der Fahrkarte aufgefiihrte Start- bzw.
Zielbahnhof befindet,

Monatskarten, Abos und Schilerzeitkarten im Niedersachsentarif, soweit diese um eine Anschlusszeitkarte erganzt
wurde, fiir Fahrten in der Tarifzone, in der sich der auf der Fahrkarte aufgefihrte Start- bzw. Zielbahnhof befindet,
Niedersachsen-Tickets zur Fahrt im gesamten USTRA Tarifgebiet (Zonen ABC).

Fahrkarten anderer deutscher Verkehrsunternehmen und -verblinde mit dem Titel ,Deutschlandticket” in den Zo-
nen ABC (vgl. Anlage 8).

Es gelten die Angebotsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der Niedersachsentarif GmbH sowie die bundesweit
gliltigen Regelungen zum Deutschlandticket, soweit in der Folge nichts Abweichendes geregelt ist.

(2) Die Guiltigkeit vom City-Ticket kann mit einer Einzel-, 6er- oder Tageskarte fiir eine Zone (A, B oder C) oder einer Mo-
natskarte mit Glltigkeit fir die Tarifzone B oder C erweitert werden. Eine Erweiterung auf die Tarifzonen B und C ist mit
einer Einzel-, 6er- oder Tageskarte fiir zwei Zonen oder einer Monatskarte mit Giiltigkeit fiir die Tarifzonen B und C
maglich. Fir City-Tickets und BahnCards 100 ist die bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen magliche kostenfreie Mit-
nahme von Kindern zwischen 6 und 14 Jahren bei Fahrten mit den Unternehmen USTRA AG und regiobus nicht zulds-

sig.
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(3) Fur die Mitnahme von Fahrradern gilt Nr. 6.1 Abs. 3 bis 7. Fir die Mitnahme von Tieren gilt Nr. 6.2.
6. Beforderung von Sachen und Tieren
6.1  Sachen

(1) Die Beforderung von Handgepack ist unentgeltlich. Klappfahrréder, Tretroller und Faltanh@nger kénnen in zusammen-
geklappter Form beftrdert werden und gelten in diesen Féllen als Handgepéck, ansonsten gelten die entsprechenden
Regelungen wie fir das Fahrrad nach den Abs. 3 bis 8. In den Fahrzeugen der USTRA AG, der regiobus sowie der
SVG ist die Mitnahme von Tretrollern mit elektrischem Antrieb grundsétzlich ausgeschlossen.

(2) Krankenfahrstiihle, sonstige orthopadische Hilfsmittel sowie Kinderwagen werden, soweit die Beschaffenheit der Ver-
kehrsmittel es zuldsst, im Rahmen dieser Allgemeinen und Besonderen Befdrderungsbedingungen unentgeltiich befor-
dert.

(3) Fahrrader kénnen im USTRA Tarifgebiet (Zonen A bis C) zu folgenden Zeiten unentgeltlich mitgenommen werden:

e montags bis freitags ab 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr und ab 19:00 Uhr bis 6:30 Uhr des Folgetages, an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen ganztagig. Fahrten, bei denen Fahrrader mitgenommen werden, miissen spatestens mit Ab-
lauf der Mitnahmezeiten beendet sein.

(4) AuRerhalb der in Abs. 3 genannten Zeiten
e istdie Fahrradmitnahme bei der regiobus, der SVG, im sprinti und der USTRA AG nicht zugelassen,

e kann in den Ziigen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Fahrrad unter der Voraussetzung mitgenommen wer-
den:

Fir jede Fahrt ist eine giiltige Einzel-, 6er- oder Tageskarte fiir eine Tarifzone oder eine zusétzliche Monatskarte
fiir eine Tarifzone (Zone B oder C) erforderlich, unabhangig von der oder den befahrenen Tarifzonen.

(5) Ein Anspruch auf die Beforderung von Fahrréadern besteht nur, sofern und solange das Platzangebot im Fahrzeug es
zulasst. Die Mitnahme von Fahrradern im Schienenersatzverkehr kann abgelehnt werden. Die Beférderung von Roll-
stiihlen, Rollatoren und Kinderwagen hat Vorrang.

Fahrréder sind so unterzubringen, dass Sicherheit und Ordnung des Betriebs nicht gefahrdet sind und andere Fahr-
gaste nicht beeintrachtigt werden kénnen, es sind insbesondere die hierfir gekennzeichneten Stellplatze bzw. Mehr-
zweckbereiche zu verwenden. Eine Beeintrachtigung liegt vor, wenn andere Fahrgaste, Rollstlihle, Rollatoren und Kin-
derwagen nicht unterbringen kénnen, weil der zur Verfligung stehende Platz durch Fahrrader belegt wird. In diesen
Fallen konnen die Fahrrader nicht weiterbeférdert werden, der Anspruch auf Beforderung erlischt. Falls erforderlich
entscheidet das Personal der Verkehrsunternehmen, ob und welche Fahrrader von der Beférderung ausgeschlossen
werden miissen.

(6) Der Fahrgast muss wahrend der Fahrt das Fahrrad beaufsichtigen. Fir Schaden, die infolge der Unterbringung von
Fahrradern entstehen, haftet der Besitzer des jeweiligen Fahrrades.

(7) Die Zulassung der Mitnahme von Fahrradern bezieht sich ausschlieflich auf handelstibliche zweirédrige, einsitzige Fahr-
rader ohne oder mit Trethilfe durch einen Elektro-Hilfsmotor, wenn sie keine Zulassung bendtigen sowie auf zweiradrige
konventionelle als auch elektrisch betriebene Tretroller. Alle Konstruktionen, deren Abmessungen das Ubliche Fahrrad-
maR {iberschreiten, sowie -nur in den Fahrzeugen der USTRA AG, der regiobus sowie der SVG- Tretroller mit elektri-
schem Antrieb sind von der Mitnahme ausgeschlossen.

(8) Werden auferhalb der in Abs. 3 genannten Zeiten Fahrrader mitgenommen, ist der erhéhte Fahrpreis zu zahlen, bei
den Eisenbahnverkehrsunternehmen jedoch nur, wenn der erforderliche zusétzliche Fahrschein nicht vorhanden ist.
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6.2 Tiere

(1) Fur die Beférderung von Tieren werden Einzelkarten Kind oder Tageskarten Kind benétigt. Die Tageskarte Gruppe Kind
kann nicht zur Mitnahme von Tieren genutzt werden. Fiir die Beférderung von Hunden ist auch die Nutzung einer
Ubertragbaren Monatskarte fiir eine Tarifzone (Tarifzone B oder C) mdglich, unabhéngig von der oder den befahrenen
Tarifzonen. Fiir die Benutzung der 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist entweder eine Monatskarte
1. Klasse fir eine Tarifzone (Tarifzone B oder C) oder eine zusatzliche Einzelkarte Kind oder Tageskarte Kind erforder-
lich. Die Entwertung der zusétzlichen Karte darf nur an den im Bahnhofsbereich aufgestellten Entwertern vorgenommen
werden. Handelt es sich bei den zuséatzlichen Karten um Onlinetickets, sind diese in der App zu aktivieren/buchen.

(2) Lebende Haustiere, die nicht gréfer als eine Hauskatze sind und die in verschlossenen Behaltnissen in Handgepéck-
grofe transportiert werden, dirfen mitgenommen werden, soweit eine Beeintrachtigung von Personen und Sachen
ausgeschlossen ist. Die Beférderung der Tiere erfolgt in diesen Féllen unentgeltlich.

Hunde werden des Weiteren unentgeltlich befordert, soweit dies bei bestimmten Fahrkarten gestattet ist oder es sich
nachweislich um einen Polizeihund, Blindenfiihrhund, Behindertenbegleithund, Assistenz- oder einen Therapiehund
handelt.

(3) Die Mitnahme eines Hundes statt eines Erwachsenen bzw. eines Kindes ist bei der Tageskarte Gruppe sowie im Rah-
men der Mitnahmeregelung zur Monatskarte maglich; pro Tageskarte Gruppe bzw. pro Monatskarte kann hdchstens
ein Hund mitgenommen werden. Das gilt auch bei der Nutzung des Niedersachsen-Tickets der Niedersachsentarif
GmbH fir Anschlussfahrten mit den Unternehmen USTRA AG, regiobus, sprinti und SVG im USTRA Tarifgebiet.

7 Onlinetickets

(1) Als Onlinetickets gelten per App oder im Internet Webshop gekaufte Fahrkarten, die auf ein mobiles Endgerat oder
einer App (,Handyticket‘) geladen oder nach dem Download ausgedruckt (,Printticket‘) werden. Onlinetickets sind per-
sonliche Fahrkarten, die auf den Namen des Kaufers oder auf den Namen eines anderen Nutzers ausgestellt werden.
Wird das Onlineticket nicht als Printticket ausgedruckt, sondern als Handyticket genutzt auf ein mobiles Endgerét gela-
den (Mobiltelefon/Tablet), und ist der Besitzer dieses mobilen Endgerats nicht der Nutzer, so muss die Fahrt von beiden
Personen zusammen durchgefiihrt werden.

(2) Als Onlineticket wird nur ein eingeschranktes Fahrkartensortiment verkauft. Zusétzliche Berechtigungsnachweise sind
nicht online erhaltlich. Einzelne Fahrkarten kdnnen ausschlieRlich in der App oder ausschlieRlich im Webshop angebo-
ten werden.

(3) Onlinetickets sind nicht tbertragbar und gelten nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildauswesis fir die in der
Fahrkarte angegebene Person. Bei der Tageskarte Gruppe und der Tageskarte Gruppe Kind muss die im Onlineticket
als Nutzer eingetragene Person stets mitfahren. Kann sich die eingetragene Person nicht durch einen Ausweis legiti-
mieren, gilt das Onlineticket nicht als gliltige Fahrkarte. Eingetragene Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kénnen
sich durch einen giltigen Schiilerausweis legitimieren.

(4) Onlinetickets sind vor Fahrtantritt zu erwerben. Ein Kauf erst im Fahrzeug ist unzuldssig. Wird das Onlineticket erst
wéhrend der Fahrt gekauft oder kann das Onlineticket wahrend der Fahrt nicht vorgezeigt werden (auch fiir den Fall
einer technischen Storung, leerer Akku etc.), ist der Fahrgast zur Zahlung eines Erhohten Fahrpreises nach § 9 der
Beforderungsbedingungen im USTRA Verkehrsverbund verpflichtet. Ein Betreten des Verkehrsmittels ist erst nach voll-
standiger Ubertragung des Handytickets gestattet. Eine ,Bestellung” des Onlinetickets gilt nicht als Fahrtberechtigung.
Eine nachtrégliche Vorlage im Falle einer Beanstandung wird nicht anerkannt. Eine Erstattung von Onlinetickets fiir
eine Fahrt bzw. mit Tageskarte ist ausgeschlossen. Die Erstattung oder Riicknahme von Zeitkarten als Onlineticket
erfolgt gemaR § 10 Abs. 5. Fir den Fall der Nichtverfigbarkeit, der fehlerhaften bzw. unvollstandigen Ubertragung des
Onlinetickets ist der Nutzer vor Fahrtantritt verpflichtet, anderweitig eine gliltige Fahrkarte zu erwerben. Die Bedienung
des mobilen Endgerates wahrend der Kontrolle erfolgt durch den Reisenden. Das Priifpersonal kann jedoch begriindet
die voriibergehende Aushandigung des Geréats zu Kontrollzwecken verlangen.

Seite 29



Stand: 01.05.2026

(5) Eine Stornierung des Kaufs eines Onlinetickets ist nicht maglich.

(6) Im Ubrigen gelten fiir Onlinetickets die Tarifbestimmungen der jeweils erworbenen Fahrkarte, soweit vorstehend keine
abweichenden Regelungen getroffen worden sind.

Fir den Verkauf von Onlinetickets gelten zusatzlich und ggfls. abweichend Allgemeine Geschéftsbedingungen des jewei-
ligen Onlineshops. Bei Onlinetickets kann das Fahrkartenangebot auf ausgewéhlte Fahrkarten begrenzt sein. Ein Anspruch
auf Teilnahme am Onlineticket-Verfahren besteht nicht.

8 Chipkarten

Chipkarten sind ein Tragermedium fiir einen Fahrschein und nicht Ubertragbar. Sie gelten nur in Verbindung mit einem
amtlichen Lichtbildausweis. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genligt zur Legitima-
tion ein Schiilerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfallt die Legitimationspflicht.

8.1  Ausgabe und Erhalt von Chipkarten

(1) Fir einige Abonnements werden Chipkarten mit einem elektronischen Fahrschein (EFS) ausgegeben. Die Chipkarten
selbst kdnnen ab Ausstellung bis zu fiinf Jahre genutzt werden. Der darauf enthaltene Fahrschein ist in der Regel -
innerhalb der Giltigkeit der Chipkarte- unbegrenzt guiltig. Wird das Abonnement gekiindigt oder sind notwendigen Vo-
raussetzungen nicht mehr erfiillt, wird der Fahrschein gesperrt und somit ungiltig.

(2) Die Chipkarte mit dem giltigen EFS wird auf dem Postweg tibersandt. Die USTRA AG ist unverziiglich, innerhalb von
zehn Tagen nach Beginn des Abonnements, schriftlich oder personlich zu informieren, falls die Chipkarte nicht zuge-
stellt oder eine falsche Chipkarte geliefert wurde. Die Zahlungspflicht bleibt bestehen, solange keine Mitteilung inner-
halb dieser Frist erfolgt.

(3) Das bei Erhalt bzw. Zusendung der Chipkarte beigefiigte Anschreiben enthélt die auf dem Chip gespeicherten Daten
des Abonnements, die vom Abonnierenden auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu priifen sind. Etwaige Beanstandungen
sind der USTRA AG innerhalb von zehn Tagen nach Beginn des Abonnements schriftlich oder persénlich mitzuteilen.

(4) Die Daten auf der Chipkarte kénnen im Servicecenter ausgelesen werden.

8.2  Ersatz und Riickgabe von Chipkarten

(1) Die Chipkarten sind Eigentum der USTRA AG. Bei abgelaufener physischer Haltbarkeit der Chipkarte wird unaufgefor-
dert und kostenlos eine neue Chipkarte mit dem abonnierten EFS zugesandt.

(2) Anderungen des Vor- oder Zunamens sind der USTRA AG unverziiglich mitzuteilen. Es wird eine neue Chipkarte mit
EFS zugesandt. Fir die neue Chipkarte wird ein Entgelt von 15,00 EUR erhoben.

(3) Im Falle von missbréauchlicher Verwendung, Verlust oder Beschadigung der Chipkarte ist die USTRA AG unverziiglich
zu informieren. Die urspriingliche Chipkarte wird durch die USTRA AG gesperrt.

(4) Fir jede Ersatz-Chipkarte wird ein Entgelt von 15,00 EUR erhoben. Das gilt auch fiir Unzustellbarkeit der Chipkarte bei
fehlender Adressanderungsmitteilung. Bei Abholung im Servicecenter ist ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen.
Falls die Beschadigung oder Nichtlesbarkeit der Chipkarte auf ein Verschulden des ausstellenden Verkehrsunterneh-
mens zuriickzufiihren ist, entféllt das Entgelt.

(5) Am Vertragsende (durch Kiindigung oder Zeitablauf) wird der EFS von der USTRA AG gespert.
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9 Elektronischer Tarif (eTarif)

(1) Der USTRA eTarif ,USTRA easy" ist ein entfernungsbasiertes Tarifangebot und Vertriebsverfahren {iber das System
Check-in — Be-out (CiBo) fiir den Nahverkehr im USTRA Verkehrsverbund (Zonen ABC), bei dem der Fahrpreis erst im
Nachgang der durchgefiihrten Fahrt automatisch ermittelt wird. Es handelt sich um ein vorerst bis zum 31.12.2027 be-
fristetes Angebot als Pilotprojekt.

(2) Voraussetzung fiir den Zugang zum USTRA eTarif ist die Registrierung iiber die USTRA CiBo-Applikation (,App"). Der
registrierte Nutzer muss volljahrig sein und (iber ein kompatibles Smartphone verfiigen. Wahrend der gesamten Fahrt
mussen die mobile Datennutzung sowie die Ortungsdienste aktiviert sein.

(3) Die Tarifbestimmungen gelten fiir alle Fahrten innerhalb des USTRA Tarifgebiets (Zonen ABC) auf allen Linien oder
Linienabschnitten der den Gemeinschaftstarif anwendenden Verkehrsunternehmen. Bei aus dem Tarifgebiet ausbre-
chenden Fahrten erfolgt ein automatischer Check-out an der letzten Haltestelle in Zone C mit Ausnahme der Buslinien
715 und 835. Dort kann der eTarif auch auRerhalb der Zone C genutzt werden, sofern mindestens eine Haltestelle in
der Zone C angefahren wird.

(4) Vor Betreten des Fahrzeugs bestatigt der Kunde durch Betatigung eines Buttons in der App, dass eine Fahrt angetreten
wird (,Check-in“). Ebenso bestatigt der Kunde in der App die Beendigung der Fahrt (,Check-out‘) oder er wird durch
diese nach Vorwarnung automatisch an der Zielhaltestelle oder nach spatestens 180 Minuten (maximaler Geltungszeit-
raum fur eine Fahrt) nach Check-in bzw. beim offensichtlichen Verlassen des USTRA Tarifgebiets ausgecheckt (,Be
out’). In diesen letztgenannten Fallen erfolgt ein automatischer Check-out, bei dem systemseitig die letzte durchfahrene
Haltestelle erfasst und der Fahrpreisberechnung zugrunde gelegt wird.

Der Check-in muss vor dem Betreten des Fahrzeugs erfolgt sein. Mit dem Be-out wird die Fahrt beendet, es sei denn
der Kunde bestatigt aktiv seine Weiterfahrt. Umstiege und Fahrtunterbrechungen haben keinen Einfluss auf die Fahrt,
sofern die zulassige Fahrtdauer nicht Uberschritten wird.

(5) Der Luftlinientarif setzt sich aus einem Grundpreis, der je Fahrt erhoben wird, und einem Kilometerpreis (je angefange-
nem Luftlinien-Kilometer) zusammen. Die Berechnung des Fahrpreises erfolgt automatisch auf Basis der Luftlinienkilo-
meter zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle. Die Abrechnung erfolgt nach der Fahrpreisermittlung nach einer
jeden Fahrt.

Sofern innerhalb einer Fahrt die vollstandige Riickkehr erfolgt (Starthaltestelle entspricht der Zielhaltestelle mit zwi-
schenzeitlicher Nutzung von Verbundverkehrsmitteln) oder die Starthaltestelle auf einem Riickweg durchfahren wird, so
wird die Fahrt an der am weitesten vom Start entfernten Haltestelle (bei Umstieg: Umstiegshaltestelle) geteilt und fiir die
Fahrpreisberechnung als zwei Fahrten gewertet.

Erfolgt die teilweise Riickkehr, d.h. in Richtung der Starthaltestelle, so wird, wenn die Luftlinie zwischen Start und der
am weitesten vom Start entfernten Haltestelle (bei Umstieg: Umstiegshaltestelle) mehr als 3 mal groRer als die Luftlinie
zwischen Start und Ziel ist, die Fahrt an der am weitesten vom Start entfernten (Umstiegs-)Haltestelle geteilt und fiir die
Fahrpreisberechnung als zwei Fahrten gewertet.

(6) Der Preisdeckel fir eine Fahrt begrenzt den Fahrpreis auf eine maximale Hohe fiir eine durchgefiihrte Fahrt. Der Preis-
deckel fiir einen Tag begrenzt den Gesamtfahrpreis fur alle beendeten Fahrten zwischen 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr eines
Tages. Der Preisdeckel fiir einen Monat begrenzt den Gesamtfahrpreis aller durchgefiihrten und beendeten Fahrten
innerhalb eines Kalendermonats.

(7) Beim Check-in kénnen fiir die gesamte Fahrt weitere Personen oder Tiere iiber das Kundenkonto des Mitnehmenden
hinzugebucht und abgerechnet werden. Der Preisdeckel wird fiir jede(s) hinzugebuchte Person, Kind von 6 bis ein-
schlieRlich 14 Jahren oder Tier im Sinne der aktuell giiltigen Tarifbestimmungen (Nr. 6.2) einzeln berechnet, wobei nur
die Preisdeckel fiir eine Fahrt oder fiir einen Tag Anwendung finden. Eine Zubuchung von Fahrrédern bzw. eine Buchung
eines Ubergangs von der 2. in die 1. Wagenklasse ist nicht méglich.
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(8) Bei Fahrkartenpriifungen ist vom Kunden die erteilte Fahrtberechtigung in der CiBo-App auf dem Display des Smart-
phones dem Priifpersonal vorzuzeigen. Ist ein Check-in aus technischen Griinden nicht méglich, muss vor Fahrtantritt
eine alternativ gliltige Fahrkarte erworben werden. Der Kunde tragt die Verantwortung, wéhrend der gesamten Fahrt ein
funktionsfahiges Smartphone zu verwenden und die Fahrtberechtigung stets vorzeigen zu kénnen. Die Fahrtberechti-
gung ist nicht Ubertragbar und gilt nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis fiir die in der Fahrkarte an-
gegebene Person. Kann keine gliltige, lesbare Fahrtberechtigung bei einer Fahrkartenpriifung vorgezeigt werden, wird
ein erhdhtes Beforderungsentgelt erhoben.

Fahrpreise

(1) Eine Ubersicht iiber die Preise der Fahrkarten enthalt Anlage 2.

(2) Bei der Benutzung von Einzel- und 6er-Karten, Tageskarten, Tageskarten Gruppe, Monatskarten sowie bei den zonen-
gebundenen Fahrkarten im Sozialtarif S richtet sich der Fahrpreis nach den Tarifzonen, die befahren werden. Zonen,
die nach ihrem Verlassen nochmals befahren werden, sind nicht erneut zu zahlen.

Fir Fahrten innerhalb von Gemeindegrenzen gilt fiir Einzel-, 6er-, Tageskarten und Tageskarten Gruppe sowie Tages-
karten S hdchstens der entsprechende Preis fiir eine Zone. Gleiches gilt auch dort, wo Verkehrslinien Gemeindegren-
zen mehrfach Giberfahren, die gleichzeitig Tarifzonengrenzen sind. Voraussetzung ist, dass Start- und Zielhaltestelle in
derselben Tarifzone liegen.

(3) Die Fahrpreise sind jeweils (bis auf Preise im USTRA easy-Tarif) kaufménnisch auf die erste Nachkommastelle gerun-
det.
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Anlagen

Anlage 1: USTRA Ubersichtspline (Stadt und Region Hannover)

Pléne des Tarifgebiets, der Tarifzonen, der Verkehrslinien und der Regionaltarif-Strecken

Die Plane enthalten die Darstellung des Tarifgebiets, der Tarifzonen fiir USTRA Fahrkarten (A, B und C) sowie die Ver-
kehrslinien im USTRA Tarifgebiet und die Regionaltarif- Strecken zu Bahnhofen und Haltepunkten in den AuRenringen
(Tarifzonen D, E und F) - vgl. Anlage 6. - auRerhalb des USTRA Tarifgebiets. Sie enthalten weiter die Darstellung der
Busverkehrslinien, die tiber das USTRA Tarifgebiet hinausgehen und auf denen gleichzeitig der USTRA Tarif oder einzelne
USTRA Fahrkarten anerkannt werden. Die Pléne stehen auf uestra.de als Download bereit oder sind im USTRA Service-
center erhaltlich.

Ausschnitte:

Overview of districts.

USTRA
Ubersichtspléine
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Anlage 2: Fahrpreisiibersicht (Stand: 01.01.2026)
(alle Angaben in EUR; Fahrpreise sind dort, wo notwendig, kaufmannisch auf die erste Nachkommastelle gerundet, bei
der Berechnung der Einzelpreise bei den 6er-Karten auf die zweite Nachkommastelle)

1. USTRA Einzel- und Tageskarten

A, B oder C AB oder BC ABC
Tageskarte 7,40 9,40 11,40
Tageskarte Gruppe 13,60 17,00 20,40
Tageskarte Kind 2.80
Tageskarte Gruppe Kind 22,40
Ber-Tageskarte 35,10 43,90 53,80
(6 Karten & 5,85 EUR fiir eine Tarifzone
6 Karten & 7,32 EUR fiir zwei Tarifzonen
6 Karten & 8,97 EUR fiir drei Tarifzonen)
Einzelkarte 3,70 4,70 5,70
6er-Einzelkarte 19,70 24,50 30,10
(6 Karten & 3,28 EUR fiir eine Tarifzone
6 Karten & 4,08 EUR fiir zwei Tarifzonen
6 Karten & 5,02 EUR fiir drei Tarifzonen)
Kurzstreckenkarte 1,80
Einzelkarte Kind 1,40
Tageskarte S [Gesamtpreis]' 6,96 8,84 10,72
Tageskarte S Kind [Gesamtpreis]? 2,63
Kongresskarte
Kongresskarte (2 Tage) 13,00
Kongresskarte, jeder weitere Tag 6,90
2. USTRA easy - Tarif
Grundpreis 1,40 €
Arbeitspreis, je angefangenen km Luftlinie 0,24 €
Fahrtendeckel 570€
Tagesdeckel 740€
Monatsdeckel 65,00 €
Grundpreis Kind 0,42 €
Arbeitspreis Kind, je angefangenen km Luftlinie 0,07€
Fahrtendeckel Kind 1,71€
Tagesdeckel Kind 222€

1 Aufteilung Gesamtpreis Tageskarte S: A, B oder C: 3,70 Euro (Berechtigte)/ 3,26 Euro (Region Hannover);
AB oder BC: 4,70 Euro (Berechtigte)/ 4,14 Euro (Region Hannover);

ABC: 5,70 Euro (Berechtigte)/ 5,02 Euro (Region Hannover)

2 Aufteilung Gesamtpreis Tageskarte S Kind: ABC: 1,40 Euro (Berechtigte)/ 1,23 Euro (Region Hannover)
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3. USTRA Monatskarten

A B oder C AB BC ABC
Monatskarte 84,50 58,20 113,00 83,60 138,30
Monatskarte Abo 71,80 44,70 96,10 64,40 117,60
Monatskarte 1. Klasse Aufpreis 77,60
Monatskarte 1. Klasse Abo Aufpreis 66,00
Monatskarte S [Gesamtpreis]® 71,80 44,70 96,10 64,40 117,60
Seniorennetzkarte 36,40
Seniorennetzkarte Abo 30,90
D-Ticket (Abo) (bundesweit)* 63,00
Monatskarte D-Ticket plus (ABC) 12,90
Monatskarte 1.-KI. Aufpreis fiir D-Ti- 7760
cket (ABC) '
Monatskarte Ausbildung 59,40 40,30 78,00 57,90 94,10
Monatskarte Ausbildung Abo 50,50 31,00 66,30 44,60 80,00
Jugendnetzkarte [Gesamtpreis]® 49,70
Ausbﬂdungs_netzkarte 40,60
[Gesamtpreis]®
Ausb|ldung§netzkane Abo 34,50
[Gesamtpreis]”
Ausbildungsnetzkarte als
Schulfahrkarte" 49.70
Semesterticket 24,50
Semesterticket (ab WS 26/27) 25,40

3 Aufteilung Gesamtpreis Monatskarte S: A: 49,00 Euro (Berechtigte)/ 22,80 Euro (Region Hannover);

B oder C: 33,80 Euro (Berechtigte)/ 10,90 Euro (Region Hannover);

AB: 65,50 Euro (Berechtigte)/ 30,60 Euro (Region Hannover);

BC: 48,50 Euro (Berechtigte)/ 15,90 Euro (Region Hannover);

ABC: 80,20 Euro (Berechtigte)/ 37,40 Euro (Region Hannover)

4 Aufteilung Gesamtpreis je Produkt: D-Ticket (Hannover Ehrenamt): 35,40 Euro (Berechtigte)/ 27,60 Euro (Region Hannover);
D-Ticket (Hannover sozial): 35,40 Euro (Berechtigte)/ 27,60 Euro (Region Hannover);

D-Ticket (Hannover Jugend): 35,40 Euro (Berechtigte)/ 27,60 Euro (Region Hannover)

5 Aufteilung Gesamtpreis Jugendnetzkarte: ABC: 18,00 Euro (Berechtigte)/ 31,70 Euro (Region Hannover)

6 Aufteilung Gesamtpreis Ausbildungsnetzkarte: ABC: 38,60 Euro (Berechtigte)/ 2,00 Euro (Region Hannover)

7 Aufteilung Gesamtpreis Ausbildungsnetzkarte Abo: ABC: 30,40 Euro (Berechtigte)/ 4,10 Euro (Region Hannover)
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Preise 2. Klasse Jobticket fiir den GroRkunden

B-Do. | A-D,B-E, | AEo.
Produkt A [Bo.C| AB B-C A-C c-D C-E C-F B-F A-F
Jobticket 5
5% | 68,20 | 42,50 | 91,30 | 61,20 | 111,70 | 88,50 | 108,40 | 136,70 | 16540 | 194,10
Jobticket 50
25% | 53,90 | 33,50 | 72,10 | 4830 | 88,20 | 69,90 | 85,60 107,90 | 130,60 | 153,20
Jobticket 100
40% | 43,10 | 26,80 | 57,70 | 38,60 | 70,60 | 5590 | 68,50 86,30 104,50 | 122,60
1. KI. Aufpreis
(1-3 Zonen) 49,50
1. KI. Aufpreis
(46 Zonen) 7670
Preise 2. Klasse Jobticket Ausbildung fiir den GroRkunden
Produkt A-C A-D A-E A-F
Jobticket Ausbildung 5
| 5% 29,30 93,00 106,10 127,20
Jobticket Ausbildung 50
25% 29,30 79,60 89,90 106,60
Jobticket Ausbildung 100
40% 29,30 69,60 77,80 91,10
5. Deutschlandticket Job (Anlage 8 Nr. 5)
[ D-Ticket Job (bundesweit) 8 | 59,85

8 Aufteilung Gesamtpreis je Produkt: D-Ticket Job: 44,10 Euro (Berechtigte)/ 15,75 Euro (Arbeitgeber);
D-Ticket (Hannover Job): 34,95 Euro (Berechtigte)/ 20,00 Euro (Mindestzuschuss AG) / 4,90 Euro (Region Hannover);
D-Ticket (Hannover Job 100): 0,00 Euro (Berechtigte)/ 42,70 Euro (Zuschuss AG) / 17,15 Euro (Region Hannover);

D-Ticket (Hannover Job Azubi): 15,00 Euro (Berechtigte)/ 17,25 Euro (Mindestzuschuss AG) / 27,60 Euro (Region Hannover)
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6. Regionaltarif (Anlage 6)

A-D, B-E,

oF A-Eo.B-F AF

E* CDo.DE* | BCDo.CDE

Monatskarte 81,90 109,60 134,20 169,30 204,80 240,30

Monatskarte Abo 69,60 93,20 114,10 143,90 174,10 204,30

Monatskarte 1.
Klasse Aufpreis (1-3 77,60
Zonen)

Monatskarte 1.
Klasse Aufpreis (4-6 120,20
Zonen)

Monatskarte 1.
Klasse Abo Aufpreis 66,00
(1-3 Zonen)

Monatskarte 1.
Klasse Abo Aufpreis 102,20
(4-6 Zonen)

Monatskarte Ausbil-
dung 59,90 78,90 95,00 121,20 146,60 170,70

Monatskarte Ausbil-
dung Abo 50,90 67,10 80,80 103,00 124,60 145,10

* nur fiir Fahrten innerhalb des Landkreises Schaumburg, vgl. Anlage 6 Nr. 1 Abs. 3

7. Abostartkarten (Der Preis einer Abostartkarte fiir einen Monat entspricht dem mtl. Abbuchungspreis im Abo)

Tagespreise in EUR A B oder C AB BC ABC
Monatskarte Abo personlich / 2,40 1,50 3,20 2,10 3,90
Ubertragbar
Ausbildungsnetzkarte Abo 1,20
[Gesamtpreis]®
Seniorennetzkarte Abo 1,00
Monatskarte Ausbildung Abo 1,70 1,00 2,20 1,50 2,70
Monatskarte Abo personlich / 4,60 3,70 5,40 4,30 6,10
Ubertragbar 1. Klasse

E* CDoder | BCDoder | A-D,B-E, | A-E oder A-F

DE* CDE C-F B-F

Monatskarte Abo 2,30 3,10 3,80 4,80 5,80 6,80
Monatskarte Abo 1. Klasse 4,50 5,30 6,00 8,20 9,20 10,20
Monatskarte Ausbildung Abo 1,70 2,20 2,70 3,40 4,20 4,80

* nur fiir Fahrten innerhalb des Landkreises Schaumburg, vgl. Anlage 6 Nr. 1 Abs. 3

9 Aufteilung Gesamtpreis Ausbildungsnetzkarte Abo: ABC: 1,00 Euro (Berechtigte)/ 0,20 Euro (Region Hannover)
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Anlage 3: Bedingungen fiir Einzel-Abonnements
Anlage 3.1: Bedingungen fiir das Einzel-Abonnement

Gemal Teil B Nr. 4 werden im Einzel-Abonnement die Monatskarte ibertragbar, die Monatskarte personlich, die Senio-
rennetzkarte, die Ausbildungsnetzkarte sowie die Monatskarte Ausbildung ausgegeben. Die Durchfiihrung der Abonne-
mentvertrége einschlieflich der Abrechnung fir alle im USTRA Verkehrsverbund zusammengeschlossenen Verkehrsun-
ternehmen erfolgt ausschlieRlich durch die USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (kurz: USTRA AG).

Hierfur gelten zusétzlich zu Teil B diese Abonnementbedingungen und die entsprechenden AGBs. MaRgebend ist auch fiir
laufende Vertrage die jeweils gliltige Fassung des Gemeinschaftstarifs und diese Abonnementbedingungen.

1. Voraussetzungen des Abonnements

Voraussetzung fiir die Teilnahme am Abonnement ist, dass die USTRA AG ermachtigt wird, das jeweilige tarifliche Fahrgeld
sowie sonstige fallige Betrdge monatlich von einem im SEPA-Raum gefiihrten Girokonto abzubuchen. Unter sonstige Be-
trage fallen beispielsweise Geblhren fiir Ricklastschriften in Hohe von 3,50 EUR pro Riicklastschrift. Bei Abonnenten
unter 18 Jahren muss die Einzugserméchtigung durch einen gesetzlichen Vertreter erteilt werden.

(1) Der Abonnent kann den fiir das Abonnementjahr zu zahlenden Fahrpreis vor Beginn des Abonnementjahres in einer
Summe entrichten. Voraussetzung ist, dass der Abonnent die USTRA AG erméchtigt, das Fahrgeld jahrlich von einem
im SEPA-Raum gefiihrten Girokonto abzubuchen. Der Jahrespreis wird zum Beginn des Abonnementjahres abgebucht.
Der Jahrespreis betragt das 12-fache des Abonnementpreises des ersten Abonnementmonats abztiglich 2 % Skonto.
Die Betrage werden kaufménnisch auf 10 Cent gerundet. Im Ubrigen gelten die Abonnementbedingungen entspre-
chend.

(2) Fir den Abschluss eines Abonnements der Monatskarte Ausbildung oder der Ausbildungsnetzkarte ist weitere Voraus-
setzung, dass der erforderliche Berechtigungsnachweis - vgl. Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 und 5 - vorliegt und fiir mindestens
ein Jahr gilt. Fiir eine Verldngerung des Abonnements muss der Nachweis der Berechtigung erneut erbracht werden.

(3) Fur den Abschluss eines Abonnements der Seniorennetzkarte ist weitere Voraussetzung, dass der erforderliche Be-
rechtigungsnachweis - vgl. Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 und 5 - vorliegt und fiir mindestens ein Jahr gilt. Fiir eine Verlangerung
des Abonnements muss der Nachweis der Berechtigung erneut erbracht werden.

2. Gesamtschuldnerhaftung

Ist der Abonnent nicht Inhaber des in der Einzugsermachtigung genannten Kontos, so haften der Abonnent und der Kon-
toinhaber als Gesamtschuldner fiir die Einhaltung aller vertraglichen Zahlungsverpflichtungen des Abonnenten aus dem
Abonnementvertrag.

Ist der Abonnent einer Monatskarte Ubertragbar nicht inr unmittelbarer Besitzer, so haften der Abonnent, der Kontoinhaber
und der unmittelbare Besitzer als Gesamtschuldner fiir die Einhaltung aller vertraglichen Zahlungsverpflichtungen des
Abonnenten aus dem Abonnementvertrag.

3. Abschluss, Inhalt und Dauer des Abonnementvertrages
3.1 Vertragsabschluss und Vertragsbeginn

(1) Der mit der Einzugserméchtigung des Kontoinhabers versehene Bestellschein muss spatestens am 10. des dem ersten
Geltungsmonat vorausgehenden Monats bei der USTRA Abozentrale, KarmarschstraRe 30/32, 30159 Hannover, Te-
lefon: (0511) 1668-0 oder einer Service- bzw. Verkaufsstelle vorliegen. Fiir Monatskarten Ausbildung bzw. Ausbildungs-
netzkarte im Abonnement missen die erforderlichen Berechtigungsnachweise beigefiigt sein. Neu-Abonnenten kénnen
die Abostartkarte erwerben. Die Abostartkarte wird ausschlieflich im USTRA Servicecenter, Karmarschstrale 30/32,
30159 Hannover, unter der Bedingung ausgegeben, dass ein unterschriebener Antrag fiir ein Abonnement abgegeben
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wird oder vorliegt. Die Abostartkarte gilt im aufgedruckten Gliltigkeitszeitraum von 0:00 Uhr des ersten Glltigkeitstages
bis 5:00 Uhr des auf den letzten Gilltigkeitstag folgenden Tages. Der erste Gilltigkeitstag ist frei wahlbar. Bei Tarifwech-
sel wahrend des Glltigkeitszeitraumes der Abostartkarte gilt der Tarifstand des ersten Giiltigkeitstages. Eine Riickgabe
oder Erstattung der Abostartkarte ist nicht méglich. Der Preis pro Tag betragt 1/30 des monatlichen Preises fir eine
Monatskarte im Abo, zu der der Abonnementvertrag abgeschlossen worden ist (gerundet auf die erste Nachkomma-
stelle).

Der Abonnementvertrag kommt zustande mit Auftragsbestétigung, spatestens aber mit dem erstmaligen Versand der
Abofahrkarten. Der Abonnementvertrag hat eine Erstlaufzeit von einem Jahr und beginnt mit dem in der Auftragsbesta-
tigung genannten Abonnementbeginn.

3.2 Vertragsinhalt

(1) Die Abo-Fahrkarten werden dem Abonnenten zu Beginn fiir die erste Halfte des Abo-Jahres und nach dem ersten
Halbjahr fir die zweite Halfte des Abo-Jahres anteilig auf dem Postweg Ubersandt. Das Fahrgeld ist monatlich im Vo-
raus jeweils zum 1. des Monats féllig, bei Jahreszahlung zum 1. des ersten Monats des Abojahres.

(2) Der Abonnent ist verpflichtet, den monatlichen Betrag ab Monatsbeginn - bei Jahreszahlung den Jahresbetrag zum
1. des ersten Monats des Abojahres - bis zur Abbuchung auf dem in der Einzugserméchtigung genannten Konto be-
reitzuhalten. Dies gilt entsprechend fir sonstige féllige Forderungen aus dem Abonnementvertrag.

Kann oder will der Abonnent diese Verpflichtung oder eine sonstige Zahlungsverpflichtung nicht erflillen oder erlischt
bei der Monatskarte Ausbildung oder der Ausbildungsnetzkarte die Berechtigung, hat er dies der Abozentrale unver-
zliglich und unaufgefordert schriftlich mitzuteilen und gleichzeitig die restlichen Abo-Fahrkarten zuriickzugeben. Im Ub-
rigen gilt fiir diesen Fall Nr. 9.4 Abs. 3 bis 5.

3.3 Beginn und Dauer des Abonnements

(1) Ein Abonnement kann nur zum 1. eines Monats begonnen werden. Das Abonnement gilt mindestens fir einen 12-
Monats-Zeitraum (Erstlaufzeit) und verlangert sich auf unbestimmte Zeit, sofern nicht vorher gemaf Nr. 9 gekiindigt
wird.

(2) Das Abonnement fiir die ,Monatskarte Ausbildung” bzw. der Ausbildungsnetzkarte gilt mindestens fiir einen 12-Monats-
Zeitraum (Erstlaufzeit) und verlangert sich auf unbestimmte Zeit, Idngstens bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Berechti-
gung zum Erwerb entfallt, sofern nicht vorher gemaR Nr. 9 gekiindigt wurde. Voraussetzung fiir die Ausgabe der ,Mo-
natskarte Ausbildung” bzw. der ,Ausbildungsnetzkarte” ist der Nachweis zum Erwerb der Ausbildungsmonatskarte
durch den Abonnenten/ Auszubildenden, vgl. Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 und 5. Wird der Vertrag nicht zum Ende der Erstlauf-
zeit gekiindigt, ist die Berechtigung zum Erwerb durch den Abonnenten/ Auszubildenden emeut nachzuweisen.

4. Abonnement-Fahrkarte

(1) Die Fahrkarten im Jahresabo bestehen aus 12 einzelnen fiir den Monat ausgestellten Fahrkarten, die jeweils zu sechs
Stiick zu Beginn und zur Halfte der Laufzeit des Abonnementjahres versandt werden.

(2) Der Abonnent hat die Fahrkarte auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu priifen. Beanstandungen sind unverziglich der
Abozentrale anzuzeigen.

(3) Erhalt der Abonnent die Abo-Fahrkarte nicht bis drei Werktage vor Beginn bzw. vor Halfte der Laufzeit des Abojahres,

so hat der Abonnent die Verpflichtung, dies unverziiglich der Abozentrale mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung an die
Abozentrale, wird davon ausgegangen, dass die Abo-Fahrkarten ordnungsgemaR zugegangen sind.
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5. Anderungen wahrend der Laufzeit des Abonnements
5.1 Anderung des Namens oder der Anschrift

(1) Jede Anderung des Namens oder der Anschrift des Abonnenten oder des Kontoinhabers ist der Abozentrale unverz(ig-
lich schriftlich mitzuteilen. Bei Anderung der Personalien des Kontoinhabers hat dieser auerdem gleichzeitig eine neue
Einzugserméchtigung zu erteilen.

(2) Bei Anderung der Personalien des Abonnenten - auBer fiir die Monatskarte Uibertragbar - miissen die gliltigen Monats-
karten fur den Rest des Abonnementjahres bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das
Verlustrisiko. Die neuen Monatskarten fiir den Rest des Abonnementjahres werden dem Abonnenten auf dem Postweg
Ubersandt.

(3) Gehen an den Abonnenten unter seinem bisherigen Namen bzw. seiner bisherigen Anschrift abgesandte Abo-Fahrkar-
ten diesem nicht zu und lag der Abozentrale bei Absendung der Abo-Fahrkarte die Mitteilung gemaR Abs. 1 Satz 1
nicht vor, so gilt Nr. 6 entsprechend.

5.2 Anderung der Bankverbindung

Wenn der monatliche Betrag von einem anderen als dem bisherigen Konto eingezogen werden soll, ist der Abozentrale
eine entsprechende Einzugserméchtigung des Inhabers des neuen Kontos einzureichen. Liegt die neue Einzugserméchti-
gung bis zum 10. eines Monats bei der Abozentrale vor, werden die Abbuchungen ab dem folgenden Monat von dem
neuen Konto vorgenommen. Geht die neue Einzugsermachtigung nach dem 10. des Monats bei der Abozentrale ein, er-
folgen die Abbuchungen erst ab dem (ibernachsten Monat von dem neuen Konto.

5.3 Anderung der Abo-Fahrkarte
5.3.1 Voraussetzungen

Eine Anderung der Abo-Fahrkarten ist jeweils zum 1. eines Monats und nur durch die Abozentrale mdglich. Der Ange-
rungswunsch des Abonnenten muss spatestens am 10. des Vormonats schriftlich bei der Abozentrale vorliegen. Bei An-
derung der Zonenzahl oder der Wagenklasse &ndert sich auch das tarifliche Fahrgeld; in diesen Féllen muss daher zu-
sammen mit dem Anderungswunsch die schriftliche Zustimmung des Kontoinhabers eingereicht werden.

5.3.2 Verfahren

Zur Anderung der Abo-Fahrkarten miissen zusammen mit dem Anderungswunsc_h des Abonnenten auch die giltigen Fahr-
karten fiir den Rest des Abonnementjahres bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung trégt der Abonnent das Ver-
lustrisiko. Die dem Anderungswunsch entsprechenden neuen Abo-Fahrkarten fiir den Rest des Abonnementjahres werden
dem Abonnenten auf dem Postweg Ubersandt.

6. Abhandenkommen von Abo-Fahrkarten
6.1 Monatskarte {ibertragbar

(1) Das Abhandenkommen von gliltigen Abo-Fahrkarten hat der Abonnent der Abozentrale unverziglich schriftlich mit einer

Schilderung des Geschehensablaufes mitzuteilen. Gleichzeitig sind die noch vorhandenen giiltigen Abo-Fahrkarten fiir
den Rest des Abonnementjahres einzureichen. Das Versandrisiko tragt der Abonnent.
Der Abonnent hat von sich aus alle Schritte zu unternehmen, die zur Minderung des Schadens geeignet erscheinen.
Auferdem hat der Abonnent sicherzustellen, dass durch den unmittelbaren Besitzer der Fahrkarten in Féllen von Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl oder rauberischem Uberfall zusétzlich bei der zusténdigen Polizeibehdrde Anzeige erstattet
wird.
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(2) Die auRerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten (Nr. 9.2), die Einschrankung der Preisstufe
oder der Wagenklasse (Nr. 5.3.1 Satz 3) sowie jede Fahrgelderstattung sind ab dem Zeitpunkt des Abhandenkommens
ausgeschlossen. Der Abonnent erhélt einmalig vor Beginn des folgenden Monats gegen ein Bearbeitungsentgelt von
50,00 EUR Zweitausfertigungen der Abo-Fahrkarten fiir die restlichen Monate des Abonnementjahres. Der Abonnent
muss die Zweitausfertigung nach Benachrichtigung durch die Abozentrale persénlich dort abholen. Das Bearbeitungs-
entgelt wird von dem in der Einzugserméchtigung genannten Konto abgebucht, wenn es nicht bei Abholung der Zweit-
ausfertigung bezahlt worden ist.

Die Ausstellung der Zweitausfertigungen ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Abhandenkommen vom Abonnenten
oder dem unmittelbaren Besitzer der Monatskarte personlich vorsatzlich verursacht worden ist oder wenn der Abonnent
oder der unmittelbare Besitzer vorsétzlich eine der in Abs. 1 aufgefiihrten Verpflichtungen verletzt.

(3) Die als abhandengekommen gemeldeten Abo-Fahrkarten sind ung(iltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. Sobald
sie wiedergefunden werden, sind sie unverziglich der Abozentrale zurlickzugeben.

Sollten allerdings zu diesem Zeitpunkt die Zweitausfertigungen noch nicht abgeholt worden sein, ist die Abozentrale
unverziglich dber das Wiederfinden zu unterrichten. Der Riickgabe der wiedergefundenen Abo-Fahrkarten bedarf es
in diesem Fall nicht. Die gemaR Abs. 1 eingereichten Abo-Fahrkarten werden dem Abonnenten zuriickgesandt. Die
Ausgabe der Zweitausfertigungen unterbleibt.

(4) Bei Abhandenkommen einer Zweitausfertigung ist die Ausstellung einer weiteren Ausfertigung nicht méglich. Die mo-
natlichen Betrage sind bis zum Ablauf des Abonnement-Halbjahres weiter zu entrichten.

6.2 Monatskarte personlich, Seniorennetzkarte, Monatskarte Ausbildung, Ausbildungsnetzkarte

(1) Das Abhandenkommen einer giiltigen Monatskarte personlich, einer gliltigen Seniorennetzkarte, einer Ausbildungs-
netzkarte oder einer Monatskarte Ausbildung ist der Abozentrale unverziiglich schriftlich oder persénlich (nicht telefo-
nisch) mitzuteilen.

Der Abonnent hat von sich aus alle Schritte zu unternehmen, die zur Minderung des Schadens geeignet erscheinen.

(2) Die auRerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten (Nr. 9.2), die Einschrankung der Preisstufe
oder der Wagenklasse (Nr. 5.3.1 Satz 3) sowie jede Fahrgelderstattung sind ab dem Zeitpunkt des Abhandenkommens
ausgeschlossen.

(3) Der Abonnent erhalt vor Beginn des folgenden Monats gegen ein Bearbeitungsentgelt von 10,00 EUR eine Zweitaus-
fertigung der Abo-Fahrkarten mit einer Giltigkeit fir den Rest des Abonnementjahres.

Der Abonnent muss die Zweitausfertigung nach Benachrichtigung durch die Abozentrale persénlich dort abholen. Das
Bearbeitungsentgelt wird von dem in der Einzugserméchtigung genannten Konto abgebucht, wenn es nicht bei Abho-
lung der Zweitausfertigung bezahlt worden ist.

(4) Die als abhandengekommen gemeldeten Abo-Fahrkarten sind ungliltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. So-
bald sie wiedergefunden werden, sind sie unverziglich der Abozentrale zuriickzugeben.

Sollte allerdings zu diesem Zeitpunkt die Zweitausfertigung noch nicht abgeholt worden sein, ist die Abozentrale unver-
zliglich Uber das Wiederfinden zu unterrichten. Der Riickgabe der wiedergefundenen Abo-Fahrkarten bedarf es in die-
sem Fall nicht. Die Ausgabe der Zweitausfertigung unterbleibt.

7. Beschadigung von Abo-Fahrkarten

Beschadigte gliltige Abo-Fahrkarten sind bei der Abozentrale persénlich vorzulegen. Kénnen sie von der Abozentrale noch

identifiziert werden, werden dem Abonnenten gegen Riickgabe der beschadigten Fahrkarten neue Abo-Fahrkarten auf
dem Postweg Ubersandt.
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Ist die Identifizierung der beschadigten Abo-Fahrkarten nicht mehr méglich, gilt Nr. 6.1 entsprechend.
8. Fahrgelderstattung
(1) Die Nichtausnutzung der Monatskarte iibertragbar begriindet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung.

(2) Eine Fahrgelderstattung bei der Monatskarte personlich, Seniorennetzkarte, Monatskarte Ausbildung oder der Ausbil-
dungsnetzkarte ist nur méglich im Falle einer mit Bettlagerigkeit verbundenen Krankheit der Person, auf die die Mo-
natskarte ausgestellt ist, von mindestens 7 bis hdchstens 60 Tagen Dauer. Der Nachweis ist durch Vorlage eines arzt-
lichen Attestes oder einer Bescheinigung des Krankenhauses spéatestens 14 Tage nach Wegfall des Erstattungsgrun-
des bei der Abozentrale zu filhren, andernfalls ist eine Erstattung ausgeschlossen.

Fir jeden Krankheitstag wird 1/30 des monatlichen Abbuchungsbetrages erstattet (gerundet auf die erste Nachkomma-
stelle).

Ein Bearbeitungsentgelt wird nicht erhoben.
(3) Im Eisenbahnverkehr gilt Teil A § 15.
9. Beendigung des Abonnements
9.1 Ordentliche Beendigung des Abonnements

Abonnementvertrage kann der Abonnent erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit kiindigen. Die Kiindigung muss spatestens
bis zum 10. Kalendertag im letzten Abonnementmonat des 12-Monate-Zeitraums schriftlich bei der Abozentrale oder einer
USTRA Service- bzw. Verkaufsstelle vorliegen.

Wird der Abonnementvertrag nicht zum Ende der Erstlaufzeit gekiindigt, so verlangert er sich automatisch auf unbestimmte
Zeit und der Abonnent hat das Recht, den Vertrag jederzeit zum Monatsende zu kindigen. Mit der Kiindigung hat der
Abonnent die restlichen Monatskarten an die USTRA AG zurlickzugeben. Bei Ubersendung der Fahrkarte auf dem Post-
weg gilt das Datum des Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das Verlustrisiko und
zudem gelten die Regelungen gemaR Nr. 9.2.2 entsprechend. Fir alle Monate nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist der den
Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche Einzelverkaufspreis - bei der Monatskarte personlich: der tarifliche Einzelverkaufs-
preis der Monatskarte tbertragbar - zu zahlen, sofern nicht ein weiteres Abonnementjahr vollendet wurde. Die Forderung
ist ohne Mahnung sofort fallig.

Bei jahrlicher Vorauszahlung gilt im Falle der Beendigung, dass fiir alle Monate des laufenden Abonnementjahres der den
Abo-Fahrkarten entsprechende jeweilige tarifliche Einzelverkaufspreis zugrunde gelegt wird. Soweit aus der Jahreszahlung
ein Guthaben verbleibt, wird dieses dem Abonnenten erstattet.

9.2 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten
9.2.1 Beendigung wegen Tarifanderung

Hat eine Tarifanderung eine Einschrénkung der Rechte des Abonnenten oder eine Erhéhung des tariflichen Fahrpreises
zur Folge, so kann der Abonnent den Abonnementvertrag abweichend von Nr. 9.1 auch mit Wirkung zum Tage des Inkraft-
tretens der Tarifanderung kiindigen. Hierzu miissen die vollsténdigen giiltigen Abo-Fahrkarten spétestens am 3. Kalender-
tag nach Inkrafttreten der Tarifanderung bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das Verlust-
risiko. Gehen die Abo-Fahrkarten erst nach diesem Tag bei der Abozentrale ein, handelt es sich um eine Kiindigung gemaR
Nr. 9.2.2 mit den dort geregelten Folgen. Bei Ubersendung der Abo-Fahrkarten auf dem Postweg gilt das Datum des
Poststempels als Tag der Riickgabe.
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9.2.2 Beendigung aus sonstigen Griinden

(1) Der Abonnent kann den Abonnementvertrag abweichend von Nr. 9.1 auch zum Ende eines jeden Kalendermonats
kiindigen. Diese Kiindigung muss spétestens am 10. des Monats, zu dessen Ende der Vertrag gekindigt wird, bei der
Abozentrale vorliegen.

(2) Fur alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist in diesem Fall der den Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche
Einzelverkaufspreis - bei der Monatskarte persénlich: der tarifliche Einzelverkaufspreis der Monatskarte ibertragbar -
zu zahlen.

Die Forderung ist ohne Mahnung sofort féllig.

(3) Bei Riickgabe der vollstandigen giltigen Abo-Fahrkarte vor Ablauf des Abonnementjahres mindert sich die Forderung
jedoch entsprechend. Dabei wird fiir jeden vollen Kalendermonat der friheren Riickgabe der entsprechende tarifliche
Einzelverkaufspreis abgesetzt.

Bei Ubersendung der Fahrkarte auf dem Postweg gilt das Datum des Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Uber-
sendung tragt der Abonnent das Verlustrisiko.

Bei jahrlicher Vorauszahlung gilt im Falle der Beendigung, dass fiir alle Monate des laufenden Abonnementjahres der
den Abo-Fahrkarten entsprechende jeweilige tarifliche Einzelverkaufspreis zugrunde gelegt wird. Soweit aus der Jah-
reszahlung ein Guthaben verbleibt, wird dieses dem Abonnenten erstattet.

9.3 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements durch die USTRA AG

(1) Die USTRA AG kann - auch schon vor Beginn des Abonnementjahres - aus wichtigem Grund vom Abonnementvertrag
zuriicktreten. Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor, wenn

« der Abonnent oder der Kontoinhaber eine fallige Forderung noch nicht oder erst nach Einleitung der Zwangsvoll-
streckung bezahlt hat oder

« die Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uiber das Vermdgen des Abonnenten oder des Kontoinhabers beantragt
worden ist oder

« der Abonnent oder der Kontoinhaber zahlungsunfahig ist;

diese Aufzahlung ist nicht abschlieBend. § 354 a HGB bleibt unberihrt.

(2) Im Falle des Riickritts ist der Abonnent nicht mehr zum Besitz der Abo-Fahrkarten berechtigt. Bei der Monatskarte
Ubertragbar gilt dies auch fiir den unmittelbaren Besitzer der Abo-Fahrkarten.

Die Abo-Fahrkarten sind ungiltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. Sie sind unverziiglich und unaufgefordert
an die Abozentrale zuriickzugeben. Bei Ubersendung der Abo-Fahrkarte auf dem Postweg gilt das Datum des Post-
stempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das Verlustrisiko.
Eine emeute Teilnahme am Abonnement mit monatlichem Einzug des Fahrgelds vom Girokonto ist nicht mehr méglich.
(3) Fiir alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist der dem Abonnement-Fahrpreis entsprechende tarifliche Einzel-
verkaufspreis - bei der Monatskarte personlich: der tarifliche Einzelverkaufspreis der Monatskarte tibertragbar - zu zah-
len. Auerdem sind der USTRA AG die entstandenen Kosten zu erstatten.
Die Forderung ist ohne Mahnung sofort féllig.
(4) Bei Riickgabe der vollstdndigen restlichen Abo-Fahrkarten vor Ablauf des Abonnementjahres mindert sich die Forde-

rung jedoch entsprechend. Dabei wird fiir jeden vollen Kalendermonat der friiheren Riickgabe der entsprechende tarif-
liche Einzelverkaufspreis angesetzt.
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9.4 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements bei Verletzung einer Vertragspflicht des Abonnenten

(1) Ist eine Abbuchung aus einem nicht von der USTRA AG zu vertretenden Grund (z.B. nicht ausreichende Kontodeckung,
Aufldsung des Kontos, Widerruf der Einzugsermachtigung, Widerspruch trotz korrekter Abbuchung usw.) nicht méglich
und erreicht der gesamte Zahlungsriickstand die Summe zweier Abbuchungsbetrége, so ist der Abonnent nicht mehr
zum Besitz der Abo-Fahrkarte berechtigt. Bei der Monatskarte (ibertragbar gilt dies auch fiir den unmittelbaren Besitzer
der Abo-Fahrkarten. Fiir Rucklastschriften wird eine Gebiihr in Hohe von 3,50 EUR erhoben.

(2) Dasselbe gilt firr den Fall, dass ein félliger Betrag - gleich welcher Hohe - nach Aufforderung nicht innerhalb von 14
Tagen beglichen wird oder dass der Abonnent oder der Kontoinhaber seine Verpflichtung gemaR Nr. 3.2 Abs. 2 oder
eine sonstige Zahlungsverpflichtung nicht erfiillen kann oder will oder dass - nur bei der Monatskarte Ausbildung und
der Ausbildungsnetzkarte- der Abonnent die Berechtigung zum Erwerb der Monatskarte Ausbildung bzw. der Ausbil-
dungsnetzkarte verliert oder dass ein anderer wichtiger Grund vorliegt und dieser vom Abonnenten nach Aufforderung
nicht innerhalb von 14 Tagen beseitigt wird.

(3) Die Abo-Fahrkarten sind in diesen Fallen ungiiltig im Sinne der Beforderungsbedingungen. Sie sind unverziiglich und
unaufgefordert an die Abozentrale zurlickzugeben. Bei Ubersendung der Abo-Fahrkarten auf dem Postweg gilt das
Datum des Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung trégt der Abonnent das Verlustrisiko.

Eine erneute Teilnahme am Abonnement mit monatlichem Einzug des Fahrgelds vom Girokonto ist nicht mehr méglich.

(4) Fir alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist der den Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche Einzelverkaufs-
preis - bei der Monatskarte persénlich: der tarifliche Einzelverkaufspreis der Monatskarte Ubertragbar - zu zahlen. Be-
reits gezahlte monatliche Betrage werden hierauf angerechnet. AuBerdem sind der USTRA AG die entstandenen Kos-
ten zu erstatten.

Die Forderung ist ohne Mahnung sofort fallig.

(5) Bei Riickgabe der vollstdndigen restlichen Abo-Fahrkarten vor Ablauf des Abonnementjahres mindert sich die Forde-
rung jedoch entsprechend. Dabei wird fiir jeden vollen Kalendermonat der frilheren Riickgabe der entsprechende tarif-
liche Einzelverkaufspreis abgesetzt.

9.5 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements bei Tod des Abonnenten

(1) Beim Tod des Abonnenten einer Monatskarte tibertragbar endet der Abonnementvertrag mit Ablauf des Monats, in dem
die vollstandigen restlichen Abo-Fahrkarten unter Vorlage der Sterbeurkunde bei der Abozentrale eingehen.

Jede Fahrgelderstattung fiir den Zeitraum vor Ende des Abonnementvertrages ist ausgeschlossen.

(2) Beim Tod des Abonnenten einer Monatskarte personlich, Seniorennetzkarte, der Ausbildungsnetzkarte oder Monats-
karte Ausbildung endet der Abonnementvertrag mit Ablauf des Monats, in dem der Abonnent verstorben ist. Die mo-
natlichen Betrage sind jedoch Uber diesen Zeitraum hinaus so lange weiter zu entrichten, bis die vollstandigen restlichen
Abo-Fahrkarten unter Vorlage der Sterbeurkunde bei der Abozentrale eingehen.

Betrage, die aufgrund dieser Regelung fiir einen Zeitraum nach Ende des Abonnementvertrages entrichtet wurden,
werden den Erben des Abonnenten auf Antrag erstattet. Der Antrag ist unverziiglich, spatestens aber innerhalb von
drei Monaten nach Ende des Abonnementvertrages unter Nachweis der Erbeigenschaft bei der Abozentrale zu stellen.

10. Kostenerstattungsanspruch der USTRA AG
Kosten, die der USTRA AG durch nicht ausreichende Deckung des in der Einzugserméachtigung genannten Kontos, durch
Auflosung dieses Kontos, durch Widerspruch gegen eine korrekte Abbuchung oder durch Nichtannahme einer Lastschrift

aus einem sonstigen, nicht von der USTRA AG zu vertretenden Grund entstehen, hat der Abonnent der USTRA AG zu
erstatten.
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Das gilt auch fiir Kosten, die der USTRA AG durch nicht rechtzeitige oder nicht vollsténdige Mitteilung einer Anderung des
Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung entstehen.

11. Benutzung ungiiltiger Abo-Fahrkarten

Wer mit einer ungtiltigen oder ungiltig gewordenen Abo-Fahrkarte in einem 6ffentlichen Verkehrsmittel angetroffen wird,
gilt als Fahrgast ohne giiltige Fahrkarte im Sinne der Beférderungsbedingungen mit allen straf- und zivilrechtlichen Folgen.

12. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstandigen Erfiillung aller aus dem Abonnementvertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen bleibt jeder aus-
gegebene Abo-Fahrkarte im Eigentum der USTRA AG.

Die Vermietung -entgeltliches Verleihen- sowie der Verkauf von Ubertragbaren Abo-Fahrkarten sind nicht gestattet.

13. Abtretungsverbot, Aufrechnungsverbot

Die Abtretung von Anspriichen aus dem Abonnementvertrag durch den Abonnenten ist ausgeschlossen.

Der Abonnent darf mit einer Forderung aus dem Abonnementvertrag nur aufrechnen, wenn sie unbestritten oder rechts-
kraftig festgestellt ist.

14.Verjahrung

Anspriiche aus dem Abonnementvertrag verjahren nach drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit Schiuss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemeinen Vorschriften.
15. Erfiillungsort, Gerichtsstand

Erflillungsort und Gerichtsstand fiir Abonnementvertrage mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts
oder 6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen ist Hannover.

Im Ubrigen gilt der Gerichtsstand nach den §§ 12 ff. ZPO.
16. Speicherung von Abonnentendaten und Datenschutz

Die USTRA AG ist berechtigt, die ihr anlasslich einer Bestellung iibermittelten Kundendaten im Zusammenhang mit der
Abwicklung der Bestellung zu bearbeiten, zu speichern und zu nutzen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten durch die USTRA AG erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Dabei
beriicksichtigt die USTRA AG die Grundsétze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung, das heift, dass personenbe-
zogene Daten nur in dem zur Vertragserfiillung/Vertragsrealisierung unbedingt erforderlichen Umfang erhoben und verar-
beitet werden. Naheres zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personlichen Daten ist in der Datenschutzerklarung
geregelt.
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GemaR Teil B Nr. 4 werden im Einzel-Abonnement die Monatskarte tbertragbar sowie die Monatskarte persénlich ausge-
geben. Die Durchfiihrung der Abonnementvertrdge einschlieflich der Abrechnung fiir alle im USTRA Verkehrsverbund
zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen erfolgt ausschlieflich durch die USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft (kurz: USTRA AG).

Hierfiir gelten zuséatzlich zu Teil B diese Abonnementbedingungen und die entsprechenden AGBs. MaRgebend ist auch flir
laufende Vertrage die jeweils giiltige Fassung des Gemeinschaftstarifs und diese Abonnementbedingungen.

1. Voraussetzungen des Abonnements

Voraussetzung fiir die Teilnahme am Abonnement ist, dass die USTRA AG erméchtigt wird, das jeweilige tarifliche Fahr-
geld sowie sonstige fallige Betrage monatlich von einem im SEPA-Raum gefiihrten Girokonto abzubuchen. Unter sonstige
Betrage fallen beispielsweise Gebiihren fir Riicklastschriften in Hohe von 3,50 EUR pro Riicklastschrift.

Der Abonnent kann den fiir das Abonnementjahr zu zahlenden Fahrpreis vor Beginn des Abonnementjahres in einer
Summe entrichten. Voraussetzung ist, dass der Abonnent die USTRA AG ermachtigt, das Fahrgeld jahrlich von einem im
SEPA-Raum gefiihrten Girokonto abzubuchen. Der Jahrespreis wird zum Beginn des Abonnementjahres abgebucht. Der
Jahrespreis betrégt das 12-fache des Abonnementpreises des ersten Abonnementmonats abzlglich 2 % Skonto. Die Be-
trage werden kaufmannisch auf 10 Cent gerundet. Im Ubrigen gelten die Abonnementbedingungen entsprechend.

2. Haftung

Ist der Abonnent einer (ibertragbaren oder einer personlichen Monatskarte nicht ihr unmittelbarer Besitzer, so haftet der
unmittelbare Besitzer auf Herausgabe der Monatskarten bzw. Wertersatz bei Unmdglichkeit der Herausgabe und der Abon-
nent fiir die Einhaltung aller vertraglichen Zahlungsverpflichtungen des Abonnenten aus dem Abonnementvertrag.

3. Abschluss, Inhalt und Dauer des Abonnementvertrages
3.1 Vertragsabschluss und Vertragsbeginn

(1) Die Bestellung (oder das Kaufangebot) muss spétestens bis zum 10. Kalendertag des Vormonats tibermittelt werden.
Neu-Abonnenten kénnen die Abostartkarte erwerben. Die Abostartkarte wird ausschlieflich im Servicecenter,
Karmarschstrafle 30/32, 30159 Hannover, unter der Bedingung ausgegeben, dass die ausgedruckte Ubersicht der
Abonnement-Bestellung vorgelegt wird. Die Abostartkarte gilt im aufgedruckten Gilltigkeitszeitraum von 0:00 Uhr des
ersten Giiltigkeitstages bis 5:00 Uhr des auf den letzten Giltigkeitstag folgenden Tages. Der erste Giiltigkeitstag ist frei
wahlbar. Bei Tarifwechsel wahrend des Giiltigkeitszeitraumes der Abostartkarte gilt der Tarifstand des ersten Giiltig-
keitstages. Eine Riickgabe oder Erstattung der Abostartkarte ist nicht mdglich. Der Preis pro Tag betragt 1/30 des
monatlichen Preises fiir eine Monatskarte im Abo, zu der der Abonnementvertrag abgeschlossen worden ist (gerundet
auf die erste Nachkommastelle).

(2) Online-Angebot

Die Darstellung der Abo-Fahrkarten im Mein Abo-Portal auf uestra.de stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondem
eine Aufforderung der USTRA AG an den Kunden zum Erwerb dar. Der Abonnent unterbreitet der USTRA AG ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Abonnementvertrages, indem er zum Ende des Bestellvorgangs diese Be-
dingungen sowie die Datenschutzerklarung akzeptiert und das Angebot durch Auswahl der Schaltfldche ,Jetzt kosten-
pflichtig bestellen” an die USTRA AG Ubermittelt (,Kaufangebot). Der Abonnent erméchtigt zugleich die USTRA AG,
das Fahrgeld in Hohe des jeweils giiltigen Tarifs monatlich oder jahrlich von seinem in einem SEPA-Teilnehmerland
gefiihrten Konto einzuziehen. Die USTRA AG bestéatigt dem Kunden die Ubermittiung des Angebotes durch Weiterlei-
tung in den Bereich ,Bestatigung*, wo Einzelheiten zum Angebot zusammengefasst wiedergegeben werden. Ergénzend
erhalt der Abonnent per E-Mail eine Eingangsbestétigung zu seinem Angebot. Diese Eingangsbestatigung stellt noch
keine Annahme des Angebotes dar.

Seite 46



Stand: 01.05.2026
Anlage 3.2: Bedingungen fiir das Einzel-Abonnement - Besondere Bedingungen fiir den Onlineverkauf

(3) Annahme des Angebotes

Die Annahme des Angebotes (Vertragsschluss) erfolgt mit Auftragsbestatigung, spatestens aber mit dem erstmaligen
Versand der Abofahrkarten. Der Abonnementvertrag hat eine Erstlaufzeit von einem Jahr und beginnt mit dem in der
Auftragsbestatigung genannten Abonnementbeginn.

Die Abo-Fahrkarten werden dem Abonnenten oder dem bei der Bestellung angegebenen abweichenden Nutzer auf dem
Postweg ibersandt. Der Abonnent bzw. der Nutzer hat die Abo-Fahrkarten auf Richtigkeit und Vollsténdigkeit zu priifen.
Etwaige Beanstandungen sind unverziiglich der USTRA AG anzuzeigen. Im Ubrigen gelten die Tarifbedingungen fir
das Abonnement.

Die USTRA AG kann die Annahme der Bestellung aus einem wichtigen Grund ablehnen. Lehnt die USTRA AG den

Vertragsschluss ab, so ist der Abonnent binnen einer angemessenen Frist tiber die Ablehnung zu informieren. Ein wich-

tiger Grund liegt z.B. vor, wenn

o der Abonnent eine fallige Forderung noch nicht oder erst nach Einleitung der Zwangsvollstreckung bezahlt hat
oder

« die Erdffnung des Insolvenzverfahrens iber das Vermdgen des Abonnenten beantragt worden ist oder

« der Abonnent zahlungsunfahig ist.

Diese Aufzahlung ist nicht abschlieBend
(4) Vertragspartner

Vertragspartner im Abonnement sind der Abonnent und das jeweilige Verkehrsunternehmen, von dem der Abo-Antrag
spatestens durch Ausgabe der Abo-Fahrkarten angenommen wird, hier also die USTRA AG.

3.2 Vertragsinhalt

(1) Die Abo-Fahrkarten werden dem Abonnenten bzw. dem Nutzer zu Beginn fir die erste Halfte des Abo-Jahres und nach
dem ersten Halbjahr fiir die zweite Halfte des Abo-Jahres anteilig auf dem Postweg (ibersandt. Das Fahrgeld ist mo-
natlich im Voraus jeweils zum 1. des Monats fallig, bei Jahreszahlung zum 1. des ersten Monats des Abo-Jahres.

(2) Der Abonnent ist verpflichtet, den monatlichen Betrag ab Monatsbeginn - bei Jahreszahlung den Jahresbetrag zum

1. des ersten Monats des Abo-Jahres - bis zur Abbuchung auf dem in der Einzugserméchtigung genannten Konto
bereitzuhalten. Dies gilt entsprechend fiir sonstige féllige Forderungen aus dem Abonnementvertrag.
Kann oder will der Abonnent diese Verpflichtung oder eine sonstige Zahlungsverpflichtung nicht erfiillen, hat er dies der
Abozentrale unverziglich und unaufgefordert schriftlich mitzuteilen und gleichzeitig die restlichen Abo-Fahrkarten zu-
riickzugeben. Im Ubrigen gilt fir diesen Fall Nr. 9.4 Abs. 3 bis 5.

3.3 Beginn und Dauer des Abonnements

Ein Abonnement kann nur zum 1. eines Monats begonnen werden. Das Abonnement gilt mindestens fir einen 12-Monats-
Zeitraum (Erstlaufzeit) und verlangert sich auf unbestimmte Zeit, sofern nicht vorher gemag Nr. 9 gekindigt wird.

4. Abonnement-Fahrkarte

(1) Die Fahrkarten im Jahresabo bestehen aus 12 einzelnen fir den Monat ausgestellten Fahrkarten, die jeweils zu sechs
Stiick zu Beginn und zur Halfte der Laufzeit des Abonnementjahres versandt werden.

(2) Der Abonnent bzw. der Nutzer hat die Fahrkarte auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu prifen. Beanstandungen sind
unverziiglich der Abozentrale anzuzeigen.
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(3) Erhalt der Abonnent bzw. der Nutzer die Abo-Fahrkarte nicht bis drei Werktage vor Beginn bzw. vor Hélfte der Laufzeit
des Abojahres, so hat der Abonnent die Verpflichtung, dies unverziglich der Abozentrale mitzuteilen. Erfolgt keine
Mitteilung an die Abozentrale, wird davon ausgegangen, dass die Abo-Fahrkarten ordnungsgemaf zugegangen sind.

5. Anderungen wahrend der Laufzeit des Abonnements
5.1 Anderung des Namens oder der Anschrift

(1) Jede Anderung des Namens oder der Anschrift des Abonnenten bzw. des (Abo-Fahrkarten-) Nutzers sind der Abozent-
rale bis zum 10. des Vormonats unverztiglich schriftlich mitzuteilen. Im Mein Abo-Portal kann nur der Abonnent (und
Kontoinhaber) Anderungen der Anschrift, E-Mailadresse und der ggf. hinterlegten Telefonnummer (n) vornehmen.

(2) Bei Anderung der Personalien des Abonnenten - auBer fiir die Monatskarte Ubertragbar - miissen die gliltigen Monats-
karten fiir den Rest des Abonnementjahres bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das
Verlustrisiko. Die neuen Monatskarten fiir den Rest des Abonnementjahres werden dem Abonnenten auf dem Postweg
Ubersandt.

(3) Gehen an den Abonnenten bzw. dem Nutzer unter seinem bisherigen Namen bzw. seiner bisherigen Anschrift abge-
sandte Abo-Fahrkarten diesem nicht zu und lag der Abozentrale bei Absendung der Abo-Fahrkarte die Mitteilung ge-
maR Abs. 1 Satz 1 nicht vor, so gilt Nr. 6 entsprechend.

5.2 Anderung der Kontodaten des Abonnenten

Wenn der monatliche Betrag von einem anderen als dem bisherigen Konto eingezogen werden soll, ist der Abozentrale
eine entsprechende Einzugserméchtigung des Abonnenten fiir das neue Konto einzureichen. Liegt die neue Einzugser-
machtigung bis zum 10. eines Monats bei der Abozentrale vor, werden die Abbuchungen ab dem folgenden Monat von
dem neuen Konto vorgenommen. Geht die neue Einzugsermachtigung nach dem 10. des Monats bei der Abozentrale ein,
erfolgen die Abbuchungen erst ab dem tibernachsten Monat von dem neuen Konto. Die Fristen gelten entsprechend, sofern
die Anderung der Kontodaten im Mein Abo-Portal vorgenommen wurden.

5.3 Anderung der Abo-Fahrkarte

5.3.1 Voraussetzungen

Eine Anderung der Abo-Fahrkarten ist jeweils zum 1. eines Monats und nur durch die Abozentrale mdglich. Der Ange-
rungswunsch des Abonnenten muss spatestens am 10. des Vormonats schriftlich bei der Abozentrale vorliegen. Bei An-
derung der Zonenzahl oder der Wagenklasse &ndert sich auch das tarifliche Fahrgeld; in diesen Féllen muss daher zu-
sammen mit dem Anderungswunsch die schriftliche Zustimmung zur Abbuchung des aktuellen Fahrpreises des Abonnen-
ten eingereicht werden.

5.3.2 Verfahren

Zur Anderung der Abo-Fahrkarten miissen zusammen mit dem Anderungswunsqh des Abonnenten auch die gliltigen Fahr-
karten fiir den Rest des Abonnementjahres bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung trégt der Abonnent das Ver-
lustrisiko. Die dem Anderungswunsch entsprechenden neuen Abo-Fahrkarten fiir den Rest des Abonnementjahres werden
dem Abonnenten auf dem Postweg Ubersandt.

6. Abhandenkommen von Abo-Fahrkarten

6.1 Monatskarte {ibertragbar

(1) Das Abhandenkommen von giiltigen Abo-Fahrkarten hat der Abonnent der Abozentrale unverziiglich schriftlich mit

einer Schilderung des Geschehensablaufes mitzuteilen. Gleichzeitig sind die noch vorhandenen giltigen Abo-Fahrkar-
ten fiir den Rest des Abonnementjahres einzureichen. Das Versandrisiko tragt der Absender.
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Der Abonnent hat von sich aus alle Schritte zu unternehmen, die zur Minderung des Schadens geeignet erscheinen.
AuBerdem hat der Abonnent sicherzustellen, dass durch den unmittelbaren Besitzer der Fahrkarten in Fallen von Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl oder rauberischem Uberfall zusatzlich bei der zusténdigen Polizeibehdrde Anzeige erstattet
wird.

(2) Die auRerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten (Nr. 9.2), die Einschrankung der Preisstufe

oder der Wagenklasse (Nr. 5.3.1 Satz 3) sowie jede Fahrgelderstattung sind ab dem Zeitpunkt des Abhandenkommens
ausgeschlossen.
Der Abonnent erhalt einmalig vor Beginn des folgenden Monats gegen ein Bearbeitungsentgelt von 50,00 EUR Zweit-
ausfertigungen der Abo-Fahrkarten fiir die restlichen Monate des Abonnementjahres. Der Abonnent muss die Zweit-
ausfertigung nach Benachrichtigung durch die Abozentrale persénlich dort abholen. Das Bearbeitungsentgelt wird von
dem in der Einzugsermachtigung genannten Konto abgebucht, wenn es nicht bei Abholung der Zweitausfertigung be-
zahlt worden ist.

Die Ausstellung der Zweitausfertigungen ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Abhandenkommen vom Abonnenten
oder dem unmittelbaren Besitzer der Monatskarte personlich vorsétzlich verursacht worden ist oder wenn der Abonnent
oder der unmittelbare Besitzer vorsétzlich eine der in Abs. 1 aufgefiihrten Verpflichtungen verletzt.

(3) Die als abhandengekommen gemeldeten Abo-Fahrkarten sind ungiiltig im Sinne der Beforderungsbedingungen. So-
bald sie wiedergefunden werden, sind sie unverzlglich der Abozentrale zurlickzugeben.

Sollten allerdings zu diesem Zeitpunkt die Zweitausfertigungen noch nicht abgeholt worden sein, ist die Abozentrale
unverzdglich dber das Wiederfinden zu unterrichten. Der Riickgabe der wiedergefundenen Abo-Fahrkarten bedarf es
in diesem Fall nicht. Die gemaR Abs. 1 eingereichten Abo-Fahrkarten werden dem Abonnenten zuriickgesandt. Die
Ausgabe der Zweitausfertigungen unterbleibt.

(4) Bei Abhandenkommen einer Zweitausfertigung ist die Ausstellung einer weiteren Ausfertigung nicht méglich. Die mo-
natlichen Betrage sind bis zum Ablauf des Abonnement-Halbjahres weiter zu entrichten.

6.2 Monatskarte personlich

(1) Das Abhandenkommen einer giiltigen Monatskarte personlich ist der Abozentrale unverziglich schriftlich oder person-
lich (nicht telefonisch) mitzuteilen.

Der Abonnent hat von sich aus alle Schritte zu unternehmen, die zur Minderung des Schadens geeignet erscheinen.

(2) Die auBerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten (Nr. 9.2), die Einschrankung der Preisstufe
oder der Wagenklasse (Nr. 5.3.1 Satz 3) sowie jede Fahrgelderstattung sind ab dem Zeitpunkt des Abhandenkommens
ausgeschlossen.

(3) Der Abonnent bzw. der Nutzer erhalt vor Beginn des folgenden Monats gegen ein Bearbeitungsentgelt von 10,00 EUR
eine Zweitausfertigung der Abo-Fahrkarten mit einer Giiltigkeit fiir den Rest des Abonnementjahres.

Der Abonnent bzw. der Nutzer muss die Zweitausfertigung nach Benachrichtigung durch die Abozentrale personlich
dort abholen. Das Bearbeitungsentgelt wird von dem in der Einzugserméchtigung genannten Konto abgebucht, wenn
es nicht bei Abholung der Zweitausfertigung bezahlt worden ist.

(4) Die als abhandengekommen gemeldeten Abo-Fahrkarten sind ungliltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. So-
bald sie wiedergefunden werden, sind sie unverziglich der Abozentrale zurlickzugeben.

Sollte allerdings zu diesem Zeitpunkt die Zweitausfertigung noch nicht abgeholt worden sein, ist die Abozentrale unver-

zliglich Uber das Wiederfinden zu unterrichten. Der Riickgabe der wiedergefundenen Abo-Fahrkarten bedarf es in die-
sem Fall nicht. Die Ausgabe der Zweitausfertigung unterbleibt.
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7. Beschadigung von Abo-Fahrkarten

Beschédigte giiltige Abo-Fahrkarten sind bei der Abozentrale personlich vorzulegen. Kénnen sie von der Abozentrale noch
identifiziert werden, werden dem Abonnenten gegen Riickgabe der beschédigten Fahrkarten neue Abo-Fahrkarten auf
dem Postweg Ubersandt.

Ist die Identifizierung der beschadigten Abo-Fahrkarten nicht mehr maglich, gilt Nr. 6.1 entsprechend.
8. Fahrgelderstattung
(1) Die Nichtausnutzung der Monatskarte (ibertragbar begriindet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung.

(2) Eine Fahrgelderstattung bei der Monatskarte persénlich ist nur mdglich im Falle einer mit Bettlégerigkeit verbundenen
Krankheit der Person, auf die die Monatskarte ausgestellt ist, von mindestens 7 bis héchstens 60 Tagen Dauer. Der
Nachweis ist durch Vorlage eines &rztlichen Attestes oder einer Bescheinigung des Krankenhauses spéatestens 14 Tage
nach Wegfall des Erstattungsgrundes bei der Abozentrale zu fihren, andernfalls ist eine Erstattung ausgeschlossen.

Fir jeden Krankheitstag wird 1/30 des monatlichen Abbuchungsbetrages erstattet (gerundet auf die erste Nachkom-
mastelle). Ein Bearbeitungsentgelt wird nicht erhoben.

(3) Im Eisenbahnverkehr gilt Teil A § 15.
9. Beendigung des Abonnements
9.1 Ordentliche Beendigung des Abonnements

Abonnementvertrage kann der Abonnent erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit kiindigen. Die Kiindigung muss spétestens
bis zum 10. Kalendertag im letzten Abonnementmonat des 12-Monate-Zeitraums schriftlich bei der Abozentrale oder einer
USTRA Service- bzw. Verkaufsstelle vorliegen.

Wird der Abonnementvertrag nicht zum Ende der Erstlaufzeit gekiindigt, so verlangert er sich automatisch auf unbestimmte
Zeit und der Abonnent hat das Recht, den Vertrag jederzeit zum Monatsende zu kindigen. Mit der Kiindigung hat der
Abonnent die restlichen Monatskarten an die USTRA AG zurlickzugeben. Bei Ubersendung der Fahrkarte auf dem Post-
weg gilt das Datum des Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das Verlustrisiko und
zudem gelten die Regelungen gemaR Nr. 9.2.2 entsprechend. Fir alle Monate nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist der den
Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche Einzelverkaufspreis - bei der Monatskarte personlich: der tarifliche Einzelverkaufs-
preis der Monatskarte tibertragbar - zu zahlen, sofern nicht ein weiteres Abonnementjahr vollendet wurde. Die Forderung
ist ohne Mahnung sofort fallig.

Bei jahrlicher Vorauszahlung gilt im Falle der Beendigung, dass fiir alle Monate des laufenden Abonnementjahres der den
Abo-Fahrkarten entsprechende jeweilige tarifliche Einzelverkaufspreis zugrunde gelegt wird. Soweit aus der Jahreszahlung
ein Guthaben verbleibt, wird dieses dem Abonnenten erstattet.

Die ordentliche Kiindigung kann fir registrierte Vertrage auch iiber das Mein Abo-Portal auf uestra.de erfolgen.
9.2 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten
9.2.1 Beendigung wegen Tarifanderung

Hat eine Tarifanderung eine Einschrankung der Rechte des Abonnenten oder eine Erhdhung des tariflichen Fahrpreises
zur Folge, so kann der Abonnent den Abonnementvertrag abweichend von Nr. 9.1 auch mit Wirkung zum Tage des Inkraft-
tretens der Tarifanderung kiindigen. Hierzu missen die vollsténdigen gliltigen Abo-Fahrkarten spétestens am 3. Kalender-
tag nach Inkrafttreten der Tarifanderung bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das Verlust-
risiko. Gehen die Abo-Fahrkarten erst nach diesem Tag bei der Abozentrale ein, handelt es sich um eine Kiindigung gemaf
Nr. 9.2.2 mit den dort geregelten Folgen. Bei Ubersendung der Abo-Fahrkarten auf dem Postweg gilt das Datum des
Poststempels als Tag der Riickgabe.
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9.2.2 Beendigung aus sonstigen Griinden

(1) Der Abonnent kann den Abonnementvertrag abweichend von Nr. 9.1 auch zum Ende eines jeden Kalendermonats
kiindigen. Diese Kiindigung muss spétestens am 10. des Monats, zu dessen Ende der Vertrag gekindigt wird, bei der
Abozentrale vorliegen.

(2) Fir alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist in diesem Fall der den Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche
Einzelverkaufspreis - bei der Monatskarte personlich: der tarifliche Einzelverkaufspreis der Monatskarte ibertragbar -
zu zahlen. Die Forderung ist ohne Mahnung sofort fallig.

(3) Bei Riickgabe der vollstandigen giltigen Abo-Fahrkarte vor Ablauf des Abonnementjahres mindert sich die Forderung
jedoch entsprechend. Dabei wird fiir jeden vollen Kalendermonat der friheren Riickgabe der entsprechende tarifliche
Einzelverkaufspreis abgesetzt.

Bei Ubersendung der Fahrkarte auf dem Postweg gilt das Datum des Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Uber-
sendung tragt der Abonnent das Verlustrisiko.

Bei jahrlicher Vorauszahlung gilt im Falle der Beendigung, dass fiir alle Monate des laufenden Abonnementjahres der
den Abo-Fahrkarten entsprechende jeweilige tarifliche Einzelverkaufspreis zugrunde gelegt wird. Soweit aus der Jah-
reszahlung ein Guthaben verbleibt, wird dieses dem Abonnenten erstattet.

9.3 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements durch die USTRA AG

(1) Die USTRA AG kann - auch schon vor Beginn des Abonnementjahres - aus wichtigem Grund vom Abonnementvertrag
zuriicktreten. Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor, wenn

« der Abonnent eine fallige Forderung noch nicht oder erst nach Einleitung der Zwangsvollstreckung bezahlt hat
oder

« die Erdffnung des Insolvenzverfahrens iiber das Vermdgen des Abonnenten beantragt worden ist oder

o der Abonnent zahlungsunfahig ist;

diese Aufzahlung ist nicht abschlieBend. § 354 a HGB bleibt unberihrt.

(2) Im Falle des Riicktritts ist der Abonnent nicht mehr zum Besitz der Abo-Fahrkarten berechtigt. Bei der Monatskarte
Ubertragbar gilt dies auch fiir den unmittelbaren Besitzer der Abo-Fahrkarten.

Die Abo-Fahrkarten sind ungiiltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. Sie sind unverziiglich und unaufgefordert
an die Abozentrale zurlickzugeben. Bei Ubersendung der Abo-Fahrkarte auf dem Postweg gilt das Datum des Post-
stempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung tragt der Abonnent das Verlustrisiko.

Eine erneute Teilnahme am Abonnement mit monatlichem Einzug des Fahrgelds vom Girokonto ist nicht mehr méglich.

(3) Fiir alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist der dem Abonnement-Fahrpreis entsprechende tarifliche Einzel-
verkaufspreis - bei der Monatskarte persénlich: der tarifliche Einzelverkaufspreis der Monatskarte tibertragbar - zu zah-
len. AuBerdem sind der USTRA AG die entstandenen Kosten zu erstatten. Die Forderung ist ohne Mahnung sofort
fallig.

(4) Bei Riickgabe der vollstandigen restlichen Abo-Fahrkarten vor Ablauf des Abonnementjahres mindert sich die Forde-

rung jedoch entsprechend. Dabei wird fiir jeden vollen Kalendermonat der friheren Riickgabe der entsprechende tarif-
liche Einzelverkaufspreis angesetzt.
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9.4 AuRerordentliche Beendigung des Abonnements bei Verletzung einer Vertragspflicht des Abonnenten

(1) Ist eine Abbuchung aus einem nicht von der USTRA AG zu vertretenden Grund (z.B. nicht ausreichende Kontodeckung,
Aufldsung des Kontos, Widerruf der Einzugsermachtigung, Widerspruch trotz korrekter Abbuchung usw.) nicht méglich
und erreicht der gesamte Zahlungsriickstand die Summe zweier Abbuchungsbetrége, so ist der Abonnent nicht mehr
zum Besitz der Abo-Fahrkarte berechtigt. Bei der Monatskarte Uibertragbar gilt dies auch fiir den unmittelbaren Besitzer
der Abo-Fahrkarten. Fiir Ricklastschriften wird eine Gebiihr in Hohe von 3,50 EUR erhoben.

(2) Dasselbe gilt firr den Fall, dass ein félliger Betrag - gleich welcher Hohe - nach Aufforderung nicht innerhalb von 14
Tagen beglichen wird oder dass der Abonnent seine Verpflichtung gemaR Nr. 3.2 Abs. 2 oder eine sonstige Zahlungs-
verpflichtung nicht erfillen kann oder will oder dass - nur bei der Monatskarte Ausbildung - der Abonnent die Berechti-
gung zum Erwerb der Monatskarte Ausbildung verliert oder dass ein anderer wichtiger Grund vorliegt und dieser vom
Abonnenten nach Aufforderung nicht innerhalb von 14 Tagen beseitigt wird.

(3) Die Abo-Fahrkarten sind in diesen Féllen ungiltig im Sinne der Beforderungsbedingungen. Sie sind unverziglich und
unaufgefordert an die Abozentrale zurlickzugeben. Bei Ubersendung der Abo-Fahrkarten auf dem Postweg gilt das
Datum des Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung trégt der Abonnent das Verlustrisiko.

Eine erneute Teilnahme am Abonnement mit monatlichem Einzug des Fahrgelds vom Girokonto ist nicht mehr méglich.

(4) Fir alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist der den Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche Einzelverkaufs-
preis - bei der Monatskarte persénlich: der tarifliche Einzelverkaufspreis der Monatskarte ibertragbar - zu zahlen. Be-
reits gezahlte monatliche Betrage werden hierauf angerechnet. AuRerdem sind der USTRA AG die entstandenen Kos-
ten zu erstatten.

Die Forderung ist ohne Mahnung sofort féllig.

(5) Bei Riickgabe der volistdndigen restlichen Abo-Fahrkarten vor Ablauf des Abonnementjahres mindert sich die Forde-
rung jedoch entsprechend. Dabei wird fiir jeden vollen Kalendermonat der friheren Riickgabe der entsprechende tarif-
liche Einzelverkaufspreis abgesetzt.

9.5 AuBerordentliche Beendigung des Abonnements bei Tod des Abonnenten

(1) Beim Tod des Abonnenten einer Monatskarte Ubertragbar endet der Abonnementvertrag mit Ablauf des Monats, in dem
die vollstandigen restlichen Abo-Fahrkarten unter Vorlage der Sterbeurkunde bei der Abozentrale eingehen.

Jede Fahrgelderstattung fiir den Zeitraum vor Ende des Abonnementvertrages ist ausgeschlossen.

(2) Beim Tod des Abonnenten einer Monatskarte personlich oder Monatskarte Ausbildung endet der Abonnementvertrag
mit Ablauf des Monats, in dem der Abonnent verstorben ist. Die monatlichen Betrage sind jedoch iiber diesen Zeitraum
hinaus so lange weiter zu entrichten, bis die vollstdndigen restlichen Abo-Fahrkarten unter Vorlage der Sterbeurkunde
bei der Abozentrale eingehen.

Betrage, die aufgrund dieser Regelung fiir einen Zeitraum nach Ende des Abonnementvertrages entrichtet wurden,
werden den Erben des Abonnenten auf Antrag erstattet. Der Antrag ist unverziiglich, spatestens aber innerhalb von
drei Monaten nach Ende des Abonnementvertrages unter Nachweis der Erbeigenschaft bei der Abozentrale zu stellen.

10. Kostenerstattungsanspruch der USTRA AG
Kosten, die der USTRA AG durch nicht ausreichende Deckung des in der Einzugsermachtigung genannten Kontos, durch
Aufldsung dieses Kontos, durch Widerspruch gegen eine korrekte Abbuchung oder durch Nichtannahme einer Lastschrift

aus einem sonstigen, nicht von der USTRA AG zu vertretenden Grund entstehen, hat der Abonnent der USTRA zu erstat-
ten.
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Das gilt auch fiir Kosten, die der USTRA AG durch nicht rechtzeitige oder nicht vollsténdige Mitteilung einer Anderung des
Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung entstehen.
11. Benutzung ungiiltiger Abo-Fahrkarten

Wer mit einer ungiltigen oder ungtiltig gewordenen Abo-Fahrkarte in einem 6ffentlichen Verkehrsmittel angetroffen wird,
gilt als Fahrgast ohne giiltige Fahrkarte im Sinne der Beférderungsbedingungen mit allen straf- und zivilrechtlichen Folgen.

12. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstandigen Erfiillung aller aus dem Abonnementvertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen bleibt jeder aus-
gegebene Abo-Fahrkarte im Eigentum der USTRA AG.

Die Vermietung -entgeltliches Verleihen- sowie der Verkauf von Ubertragbaren Abo-Fahrkarten sind nicht gestattet.
13. Abtretungsverbot, Aufrechnungsverbot
Die Abtretung von Anspriichen aus dem Abonnementvertrag durch den Abonnenten ist ausgeschlossen.

Der Abonnent darf mit einer Forderung aus dem Abonnementvertrag nur aufrechnen, wenn sie unbestritten oder rechts-
kraftig festgestellt ist.

14.Verjahrung

Anspriiche aus dem Abonnementvertrag verjéhren nach drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemeinen Vorschriften.
15. Erfiillungsort, Gerichtsstand

Erflillungsort und Gerichtsstand fiir Abonnementvertrage mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts
oder 6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen ist Hannover.

Im Ubrigen gilt der Gerichtsstand nach den §§ 12 ff. ZPO.
16. Speicherung von Abonnentendaten und Datenschutz

Die USTRA AG ist berechtigt, die ihr anldsslich einer Bestellung tibermittelten Kundendaten im Zusammenhang mit der
Abwicklung der Bestellung zu bearbeiten, zu speichern und zu nutzen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten durch die USTRA AG erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Dabei berlick-
sichtigt die USTRA AG die Grundstze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung, das heiRt, dass personenbezogene
Daten nur in dem zur Vertragserfiillung/Vertragsrealisierung unbedingt erforderlichen Umfang erhoben und verarbeitet wer-
den. Naheres zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personlichen Daten ist in der Datenschutzerklarung geregelt.
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Anlage 4: Bedingungen fiir den Erwerb der ,Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte“ (,,Schulfahrkarte®)

Schulfahrkarten werden ausschlieRlich an die gesetzlichen Trager der Schiilerbeférderung (nachfolgend Kostentrager ge-
nannt) - vgl. Teil B Nr. 4.3 Abs. 1 Buchst. b) fiir die berechtigten Schiiler nach Abs. 4 Ziff. 2 - in gebindelter Form fiir das
jeweilige Schuljahr ausgegeben.

Die Durchfiihrung der Vertrage einschlieRlich der Abrechnung fiir alle im USTRA Verkehrsverbund zusammengeschlosse-
nen Verkehrsunternehmen erfolgt durch die Region Hannover.

Fir den Erwerb der Schulfahrkarte gelten zusétzlich zu Teil B die nachfolgenden Bedingungen. Malgebend ist auch fiir
laufende Vertrage die jeweils giiltige Fassung des Gemeinschaftstarifs und diese Bedingungen fiir den Erwerb der Schul-
fahrkarte.

1. Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Erwerb der Schulfahrkarte durch den Kostentréger fiir die berechtigten Schiler des
jeweiligen Schuljahres.

(2) Voraussetzung fiir den Erwerb der Schulfahrkarte ist u. a., dass die erforderlichen Berechtigungsnachweise bei Aus-
gabe der Schulfahrkarte - vgl. Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 und 5 - fiir die gesamte Vertragsdauer gelten.

2. Kaufpreis

(1) Tariferhéhungen wahrend der Geltungsdauer der Vereinbarung werden entsprechend der restlichen Nutzungsdauer
voll berticksichtigt.

3. Schulfahrkarte-Ausgabe und Benutzung

(1) Der Kostentrager hat die (ibergebenen Schulfahrkarten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen. Beanstandungen
sind unverziglich dem USTRA Verkehrsverbund anzuzeigen.

(2) Die Schulfahrkarte darf nur an nachweislich berechtigte Schiiler und Schiilerinnen ausgegeben werden. Die Berechti-
gungspriifung obliegt dem Kostentrager.

(3) Es ist sicherzustellen, dass die Ausgabe der Wertmarke namentlich in einer Liste erfasst wird, die Wertmarke aus-
schlieBlich vom Verwaltungspersonal der jeweiligen Schule in der Kundenkarte befestigt wird und Kundenkarte und
Lichtbild mit dem besonderen, der Schule zugeordneten Stempel des GroRraum-Verkehr Hannover (,Schulstempel”)
gestempelt werden.

Die Schulfahrkarte gilt nur mit einer Haftklebefolie, die tiber die handschriftliche oder maschinengeschriebene Eintra-
gung (u.a. Personendaten) aufgeklebt sein muss. Die Aufbringung der Folie erfolgt ausschlieBlich durch das jeweilige
Schulsekretariat. Ohne diese spezielle Folie ist die Schulfahrkarte ungliltig.

Mit der Ubergabe der Schulfahrkarte ist dem Schiiler bzw. der Schiilerin das vom USTRA Verkehrsverbund erstellte
Informationsblatt zur Schulfahrkarte auszugeben.

(4) Mangelhafte oder geénderte Schulfahrkarten sind vorbehaltlich der nachstehenden Ubergangsregelung ungiiltig.
Nur in der Ubergangszeit bis hichstens 10 Werktage (Mo-Sa) nach Giiltigkeitsbeginn der Schulfahrkarte werden aus-
gefillite Schulfahrkarten-Kundenkarten ohne Lichtbild und ohne Wertmarke anerkannt, um den Ausgabestellen die
sachgeméaRe Bearbeitung zu ermdglichen.

(5) Die Schulfahrkarte gilt im auf der Wertmarke aufgedruckten Schuljahr bis zum letzten Tag der auf dieses Schuljahr
folgenden Sommerferien.
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4. Anderung der Schulfahrkarte wéhrend des Schuljahres

(1) Wechselt die Inhaberin/der Inhaber einer Schulfahrkarte (z.B. Umzug oder Schulwechsel) die Schule, ist die Schul-
fahrkarte von der Ausgabestelle einzuziehen. Bei weiterhin vorliegender Anspruchsberechtigung ist - mdglichst zum
Monatswechsel - eine neue Schulfahrkarte auszuhandigen.

(2) Die bei Anderung der Personalien des Inhabers erforderliche neue Schulfahrkarte fiir die restliche Benutzungsdauer im
Schuljahr wird von der Ausgabestelle ausgegeben, wobei die bisherige Schulfahrkarte einzuziehen ist (Austausch). So
ausgetauschte Schulfahrkarten sind in der Abrechnung nicht zu beriicksichtigen, unterliegen aber der Riickgabe an
den USTRA Verkehrsverbund.

5. Anderung der Bestellmenge wahrend des Schuljahres

(1) Zu- bzw. Abgénge von Schillern und Schilerinnen innerhalb eines Schuljahres werden dem Kostentréger anteilig zur
Nutzung berechnet bzw. fiir den Zeitraum, in dem die Beforderung entfallt, erstattet.

(2) Sollte ein Schiiler bzw. eine Schiilerin im Laufe des Schuljahres ausscheiden, so wird die Schulfahrkarte in dem betref-
fenden Monat in Abgang gebracht. Das gilt auch, wenn der Schiiler bzw. die Schiilerin die Schulfahrkarte verloren hat
und deshalb eine Riickgabe nicht méglich ist.

6. Abhandenkommen der Schulfahrkarte

(1) Das Abhandenkommen der giiltigen Schulfahrkarte ist dem USTRA Verkehrsverbund unverziiglich schriftlich mitzutei-
len. Gleichzeitig hat der Schiiler bzw. die Schillerin ein weiteres aktuelles Passbild an die Ausgabestelle einzureichen.

Der Schiiler bzw. die Schiilerin erhalt von der Ausgabestelle nach Ablauf von 10 Tagen (ab dem Tag der Verlustmel-
dung) gegen ein vorab gezahltes Bearbeitungsentgelt in Héhe von 25,00 EUR eine Zweitausfertigung der Schulfahr-
karte fiir die restliche Benutzungsdauer im Schuljahr. Der Grund des Abhandenkommens ist hierflir nicht maRgeblich.

Die Verlustanzeige wird durch den Zahlungsbeleg ersetzt.

(2) Die als abhandengekommen gemeldete Schulfahrkarte ist ungiltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. Sobald sie
wiedergefunden wird, ist sie unverziglich Uber die Ausgabestelle zurlickzugeben.

(3) Sollte allerdings zu diesem Zeitpunkt die Zweitausfertigung noch nicht ausgestellt worden sein, ist die Ausgabestelle
unverztiglich Uber das Wiederfinden zu unterrichten. Der Riickgabe der wiedergefundenen Schulfahrkarte bedarf es in
diesem Fall nicht. Die Ausgabe der Zweitausfertigung unterbleibt. Das bereits gezahlte Bearbeitungsentgelt wird auf
Antrag zurlickerstattet.

(4) In Verlust geratene und wieder aufgefundene oder unbrauchbare bzw. ersetzte Schulfahrkarten - ungliltige Fahrkarten
nach Abs. 2 - sind mit den monatlichen Abrechnungsunterlagen dem USTRA Verkehrsverbund zuzuschicken.

(5) In den Fallen, in denen festgestellt oder vermutet wird, dass Schulfahrkarten nicht vereinbarungs- bzw. tarifgeman
benutzt werden, hat der Kostentrager auf Anfrage des USTRA Verkehrsverbunds die vereinbarte Ausgabe der Schul-
fahrkarte anhand der Liste nachzuweisen und ist damit von einer Missbrauchshaftung freigestellt.

7. Beschadigung der Schulfahrkarte

(1) Eine beschadigte giiltige Schulfahrkarte ist der Ausgabestelle persénlich vorzulegen. Dem Schiiler bzw. der Schiilerin
wird gegen Riickgabe der beschadigten Schulfahrkarte eine neue Schulfahrkarte fiir die restliche Benutzungsdauer
ausgestellt. Hat der Inhaber bzw. die Inhaberin der beschadigten Schulfahrkarte diese Beschéadigung selbst durch An-
derungen z. B. durch Eintrége oder Streichungen im ,Folienfeld* auf der Kundenkarte vorgenommen, ist ein Bearbei-
tungsentgelt nach Nr. 6 Abs. 1 zu entrichten. Ansonsten wird ein Bearbeitungsentgelt nicht erhoben.
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(2) Ist die Identifizierung der beschadigten Schulfahrkarte nicht mehr méglich, gilt sie als abhandengekommen und es wird
entsprechend verfahren. Ein Bearbeitungsentgelt wird hierfiir nicht erhoben.

8. Beforderungsleistung und Benutzung einer ungiiltigen Schulfahrkarte

(1) Unabhangig von dieser Vereinbarung kommt der Beférderungsvertrag unter Anwendung dieser Tarifbestimmungen und
Befdrderungsbedingungen unmittelbar zwischen den jeweils beférdernden Verkehrsunternehmen und den Schilern zu
Stande.

(2) Wer mit einer ungltigen oder unguiltig gewordenen Schulfahrkarte in einem offentlichen Verkehrsmittel angetroffen

wird, gilt als Fahrgast ohne giltige Fahrkarte im Sinne der Beférderungsbedingungen mit allen straf- und zivilrechtlichen
Folgen.
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Anlage 5: Bedingungen fiir das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100

Fir das Jobticket 5, 50 und 100 (Kurz: Jobticket) gelten die Tarifbestimmungen fiir die Monatskarte personlich gemaR Teil
B Nr. 4.2 sowie die nachfolgenden Abnahmebedingungen fiir den Besteller.

Im Jobticket-Abonnement werden an Firmen/ Unternehmen, Behérden/ Verwaltungen, Vereine und Verbande (im Folgen-
den ,Arbeitgeber” oder ,Besteller’) zur Weitergabe an ihre Mitarbeiter bzw. Mitglieder (im Folgenden auch ,Jobticket-Inha-
ber*) die Jobtickets 5, 50 und 100 sowie das jeweilige Jobticket Ausbildung (im Folgenden ,Jobtickets") - fiir die Mitarbeiter,
die Auszubildende gemaR Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. d)-h) sind - ausgegeben.

Die Durchfiihrung der Jobticket-Vertrage einschlieRlich der Abrechnung fiir alle im USTRA Verkehrsverbund zusammen-
geschlossenen Verkehrsunternehmen erfolgt ausschlieRlich durch die USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Kurz:
USTRA AG).

Hierfiir gelten zusétzlich zu Teil B diese Jobticket-Bedingungen. MafRgebend sind auch fiir laufende Vertrage die jeweils
gliltige Fassung des Gemeinschaftstarifs und diese Jobticket-Bedingungen.

1. Voraussetzungen des Jobtickets
(1) Voraussetzung fiir die Teilnahme am Jobticket ist, dass

a) der Besteller insgesamt mindestens 1 Jobticket fiir einen Mitarbeiter/ fiir ein Mitglied bestellt; ist dies gewahrleistet
so kann der Besteller auch fiir sich bzw. fir den/die gesetzliche(n) Vertreter des Bestellers Jobtickets bestellen;

b) der Besteller die Jobtickets an seine Mitarbeiter/ Mitglieder und an die Mitarbeiter/ Angehérigen von Gesellschaften/
Unternehmen, an denen der Besteller beteiligt ist (,Beteiligungsunternehmen‘/ verbundene Unternehmen) weiter-
gibt, wobei der Besteller grundsatzlich die Funktion eines Arbeitgebers einnimmt; gleiches gilt fir Behdrden und ihre
Dienststellen sowie fiir Vereine, Verbande und ihre Mitglieder,

c) die Rabattierung der USTRA gegeniiber dem Regelabonnement an die Mitarbeiter bzw. die Mitglieder weitergeben
wird und die USTRA Rabattierung im jeweiligen Jobticket-Angebot mindestens um den vereinbarten Fahrtkostenzu-
schuss (nicht beim Jobticket 5 und nicht fiir 1.-Klasse Aufpreise) erganzt wird, damit der Gesamtrabatt fiir die Mitar-
beiter bzw. Mitglieder 5, 50 oder 100% (je nach Jobticket-Produkt) erreicht wird; )

d) beim Jobticket Ausbildung 5 der Weitergabepreis an die Mitarbeiter bzw. Mitglieder nicht iber dem Preis der USTRA
an den Besteller liegt;

) beim Jobticket Ausbildung 50 und 100 der Weitergabepreis fiir die Mitarbeiter bzw. Mitglieder durch den Fahrtkos-
tenzuschuss des Bestellers so gesenkt wird, dass mindestens der Gesamtrabatt fiir die Mitarbeiter bzw. Mitglieder
in Héhe von 50 oder 100% gegentiber dem Regelabonnement (je nach Jobticket-Produkt) erreicht wird;

f) der vereinbarte Fahrtkostenzuschuss des Bestellers nicht von den abnehmenden Mitarbeitern bzw. Mitgliedern
selbst aufgebracht wird.

(2) Weitere Voraussetzung ist, dass die USTRA AG erméchtigt wird, das jeweilige tarifliche Fahrgeld sowie sonstige fallige
Betrage monatlich von einem im SEPA-Raum gefiihrten Girokonto abzubuchen und dass der Besteller Inhaber dieses
Kontos ist.

Sollte der Besteller haushaltsrechtlich an der Erteilung dieser Einzugsermachtigung gehindert sein, hat er das jeweilige
tarifliche Fahrgeld sowie sonstige féllige Betrage monatlich innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der entsprechenden
Rechnung an die USTRA AG zu zahlen.

(3) Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen der USTRA AG jederzeit das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuwei-
sen.

Die USTRA AG hat insoweit auch das Recht, in die hierfiir notwendigen Unterlagen Einsicht zu nehmen und sie zu
priifen.
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(4) Der Besteller ist weiter verpflichtet, alle Personen, fiir die ein Jobticket ausgestellt werden soll, davon zu benachrichti-
gen, dass ihre in Nr. 2.1 Abs. 1 aufgefiihrten Daten von der USTRA AG unter der jeweiligen Jobticket-Nummer gespei-
chert werden und ihre schriftliche Einwilligung einzuholen. Der Besteller hat auBerdem diese Personen iber alle das
Jobticket betreffenden Rechte und Pflichten aus dem Abo-Vertrag und aus diesen Tarifbestimmungen zu unterrichten.

(5) Fahrkarten des Regionaltarifs werden im Jobticket gemaf Anlage 6 ausgegeben.
2. Abschluss, Inhalt und Dauer des Jobticket-Abo-Vertrages
2.1 Vertragsabschluss

(1) Das Abo kann zum 1. eines jeden Monats begonnen werden. Der vollstandig ausgefiillte und mit der Einzugserméch-
tigung versehene Bestellschein muss spatestens zwei Monate vor dem ersten Geltungsmonat bei der Abozentrale bei
der USTRA, im Servicecenter, Karmarschstrale 30/32, 30159 Hannover, Telefon (0511) 1668-0, vorliegen. Dem Be-
stellschein muissen beziiglich der Personen, fiir die ein Jobticket ausgestellt werden soll, die hierfiir erforderlichen nach-
stehend aufgeflihrten Angaben auf Datentrager bzw. in Listenform beigefiigt sein:

o Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Wohnanschrift der jeweiligen abnehmenden Person,

« Angabe, ob dieser Mitarbeiter Auszubildender gemaf Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. d)-h) ist,

o Tarifzonen (Zonen A-F) und ggf. Erweiterung auf 1. Klasse-Nutzung (nicht erhaltlich fiir Jobticket Ausbildung), fiir
die das Jobticket dieses Mitarbeiters giiltig sein soll.

(2) Die USTRA AG kann die Annahme der Bestellung aus wichtigem Grund ablehnen. Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor,
wenn

o derBesteller eine fallige Forderung noch nicht oder erst nach Einleitung der Zwangsvollstreckung bezahlt hat oder

« gegen den Besteller wegen eines Vermdgensdelikts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren durchgefiihrt und
mit einer Schuldfeststellung beendet worden ist oder

« die Erdffnung des Insolvenzverfahrens iiber das Vermdgen des Bestellers beantragt worden ist oder

o der Besteller zahlungsunfahig ist.

Diese Aufzéhlung ist nicht abschlieRend.
(3) Der Abo-Vertrag kommt zustande mit dem Eingang der schriftlichen Vertragsbestétigung der USTRA beim Besteller.
2.2 Vertragsinhalt

(1) Fir die Mitarbeiter, fiir die ein Jobticket ausgestellt werden soll, werden dem Besteller zu Beginn fiir die erste Halfte
des Abo-Jahres und nach dem ersten Halbjahr fiir die zweite Hélfte des Abo-Jahres die Jobtickets anteilig Uibersandt.

Das vom Besteller zu zahlende Fahrgeld bemisst sich fiir die Dauer des Abo-Jahres nach dem zu Beginn des Abo-
Jahres giiltigen Fahrpreis (siehe Anlage 2). Bei Rahmenvertragen mit Servicegebiihr gilt der Tarifstand des jeweiligen
Kalendermonats.

Das Fahrgeld ist monatlich im Voraus zum 1. des Monats fallig.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, den monatlichen Betrag ab Monatsbeginn bis zur Abbuchung auf dem in der Einzugser-
machtigung genannten Konto bereitzuhalten. Dies gilt entsprechend fir sonstige fallige Forderungen aus dem Abo-
Vertrag.

Kann oder will der Besteller diese Verpflichtung oder eine sonstige Zahlungsverpflichtung oder eine der in Nr. 1 ge-

nannten Voraussetzungen und Verpflichtungen nicht erfiillen, hat er dies der Abozentrale unverziiglich und unaufge-
fordert schriftlich mitzuteilen. Im Ubrigen gilt fiir diesen Fall Nr. 8.2.
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2.3 Vertragsdauer

Das Jobtickets-Abo lauft ein Jahr und verléngert sich jeweils um ein weiteres Jahr wenn es nicht gemaR Nr. 8 beendet
wurde.

3. Jobticket 5, 50 und 100 (Ausbildung)

(1) Das Jobticket bzw. Jobticket Ausbildung ist eine maschinell erstellte und mit den personenbezogenen Daten des Inha-
bers (Name, Vorname und Angaben zum Geltungsbereich, zum Kalendermonat, zur Wagenklasse) versehene Fahr-
karte. Es tragt keine besonderen Priifvermerke. Das Jobticket wird zweimal jéhrlich gebindelt mit jeweils sechs einzel-
nen Fahrkarten (Wertmarken) ausgegeben.

(2) Der Besteller hat die Jobtickets auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu prifen. Beanstandungen sind unverziiglich der
Abozentrale anzuzeigen.

4. Anderungen wahrend der Laufzeit des Abos

Anderungen wahrend der Laufzeit des Abos kdnnen auch online im GroRkundenportal vorgenommen werden, welches vsl.
im Laufe des Jahres 2026 freigeschaltet wird.

4.1 Anderung der Abnahmemenge

(1) Eine Anderung der Anzahl der ausgestellten Jobtickets ist jeweils zum 1. eines Monats méglich.

(2) Fur eine Erhdhung der Abnahmemenge mussen die Listen bzw. Datentrager mit den fiir die Ausstellung dieser Jobti-
ckets erforderlichen Angaben spatestens am 1. des der Mengenerhéhung vorausgehenden Monats bei der Abozentrale
vorliegen.

Die Jobtickets fir den Rest des Abo-Jahres werden dem Besteller vor Eintritt der Mengenerhéhung ibersandt.

Die Zahlungspflicht des Bestellers fiir diese Jobtickets besteht ab dem Eintritt der Mengenerhdhung.

(3) Fir eine Verminderung der Abnahmemenge hat der Besteller die guiltigen Jobtickets, die er kiinftig nicht mehr abneh-
men will, an die Abozentrale zuriickzugeben.

Die Zahlungspflicht des Bestellers fir diese Jobtickets besteht fiir alle Monate des laufenden Abo-Jahres. Sie mindert
sich jedoch fir jeden Kalendermonat, fir den die gliltigen Jobtickets vor Beginn dieses Monats bei der Abozentrale
eingegangen sind, um den entsprechenden monatlichen Abbuchungsbetrag fiir diese Jobtickets.

4.2 Anderung von Jobtickets

(1) Jede Anderung des Namens eines Inhabers oder der Anschrift seiner Wohnung oder seiner Arbeitsstelle sowie jede
Anderung der Tarifzonen oder der Wagenklasse, fiir die das Jobticket giltig ist, ist der Abozentrale unverziiglich mitzu-
teilen. Dasselbe gilt fir den Fall, dass ein Auszubildender nicht mehr gemaR Teil B Nr. 4.3 Abs. 4 Ziff. 1 Buchst. d)-h)
zur Nutzung von Jobtickets Ausbildung berechtigt ist.

(2) Die Anderung des Jobtickets ist jeweils zum 1. eines Monats und nur durch die Abozentrale méglich. Die Anderungs-
mitteilung des Bestellers muss zusammen mit den gliltigen Jobtickets fiir den Rest des Abo-Jahres spétestens am 1.
des Vormonats schriftlich bei der Abozentrale vorliegen. Bei Ubersendung tragt der Besteller das Verlustrisiko.

(3) Die der Anderungsmitteilung entsprechenden neuen Jobtickets fiir den Rest des Abo-Jahres werden dem Besteller
lbersandt.
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4.3 Anderung des Namens oder der Anschrift des Bestellers

(1) Jede Anderung des Namens oder der Anschrift des Bestellers ist der Abozentrale unverziiglich schriftiich mitzuteilen.
Die bei Namensanderung erforderlichen neuen Wertmarken fiir die ausgestellten Jobtickets werden dem Besteller
Ubersandt.

(2) Geht ein an den Besteller des Jobtickets unter seinem bisherigen Namen bzw. seiner bisherigen Anschrift abgesandtes
Jobticket diesem nicht zu und lag der Abozentrale bei Absendung der Jobtickets die Mitteilung gemaB Abs. 1 Satz 1
nicht vor, so gilt Nr. 5 entsprechend.

4.4 Anderung der Bankverbindung des Bestellers

Wenn der monatliche Betrag von einem anderen als dem bisherigen Konto eingezogen werden soll, ist der Abozentrale
eine entsprechende Einzugsermachtigung des Bestellers einzureichen. Liegt die neue Einzugsermachtigung bis zum 1.
eines Monats bei der Abozentrale vor, werden die Abbuchungen ab dem folgenden Monat von dem neuen Konto vorge-
nommen.

Geht die Einzugserméachtigung nach dem 1. eines Monats bei der Abozentrale ein, erfolgen die Abbuchungen erst ab dem
Ubernachsten Monat von dem neuen Konto.

5. Abhandenkommen des Jobtickets

(1) Das Abhandenkommen von giltigen Jobtickets hat der Besteller der Abozentrale unverziglich schriftlich mitzuteilen.
Gleichzeitig sind die noch vorhandenen giltigen Jobtickets fiir den Rest des Abo-Jahres einzureichen. Bei Ubersen-
dung tragt der Besteller das Verlustrisiko.

Der Besteller hat von sich aus alle Schritte zu unternehmen, die zur Minderung des Schadens geeignet erscheinen.

(2) Die Verminderung der Abnahmemenge (Nr. 4.1 Abs. 3), die Einschrankung der Preisstufe oder der Wagenklasse (Nr.
4.2 Abs. 1) sowie jede Fahrgelderstattung sind beziiglich dieser Jobtickets ab dem Zeitpunkt des Abhandenkommens
ausgeschlossen.

(3) Der Besteller erhalt vor Beginn des folgenden Monats gegen ein Bearbeitungsentgelt von 10,00 EUR Zweitausfertigun-
gen der Jobtickets fir die restlichen Monate des Abo-Jahres. Das Bearbeitungsentgelt wird von dem in der Einzugser-
méchtigung genannten Konto abgebucht.

(4) Die als abhandengekommen gemeldeten Jobtickets sind ungiiltig im Sinne der Beférderungsbedingungen. Sobald sie
wiedergefunden werden, sind sie unverzlglich der Abozentrale zurlickzugeben.

Sollten allerdings zu diesem Zeitpunkt die Zweitausfertigungen noch nicht ausgegeben worden sein, ist die Abozentrale
unverziglich tiber das Wiederfinden zu unterrichten. Der Riickgabe der wiedergefundenen Jobtickets bedarf es in die-
sem Fall nicht. Die gemaR Abs. 1 Satz 2 eingereichten Jobtickets werden dem Besteller zurlickgesandt. Die Ausgabe
der Zweitausfertigungen unterbleibt.

6. Beschadigung der Jobtickets

Beschadigte giiltige Jobtickets sind bei der Abozentrale vorzulegen.

Kénnen sie von der Abozentrale noch identifiziert werden, werden dem Besteller gegen Riickgabe der beschédigten Job-

tickets neue Jobtickets Ubersandt. Ist die Identifizierung der beschadigten Jobtickets nicht mehr méglich, gilt Nr. 5 entspre-
chend.
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7. Fahrgelderstattung

Die Nichtausnutzung von Jobtickets begriindet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung. Im Eisenbahnverkehr gilt Teil A §
15.

8. Beendigung des Abos

8.1 Ordentliche Beendigung des Abos

Der Abonnent kann den Abo-Vertrag jeweils mit einer Frist von 6 Wochen zum Ablauf des Abo-Jahres kiindigen.
8.2 AuRerordentliche Beendigung des Abos bei Verletzung einer Vertragspflicht des Bestellers

(1) Ist eine Abbuchung aus einem nicht von der USTRA AG zu vertretenden Grund (z.B. nicht ausreichende Kontodeckung,
Auflésung des Kontos, Widerruf der Einzugsermachtigung, Widerspruch trotz korrekter Abbuchung usw.) nicht méglich
und erreicht der gesamte Zahlungsriickstand die Summe zweier Abbuchungsbetrége, so endet der Abo-Vertrag mit
Ablauf des laufenden Abo-Jahres.

Der Besteller hat sicherzustellen, dass bereits vorhandene Jobtickets fiir das folgende Abo-Jahr nicht an die Mitarbeiter
bzw. abnehmenden Personen ausgegeben, sondern unverziiglich und unaufgefordert an die Abozentrale zurlickgege-
ben werden. Bei Ubersendung tragt der Besteller das Verlustrisiko.

Eine erneute Teilnahme am Abo ist nicht mehr mdglich.

(2) Dasselbe gilt fir den Fall, dass ein félliger Betrag - gleich welcher Hohe - nach Aufforderung nicht innerhalb von 14
Tagen beglichen wird oder dass der Besteller seine Verpflichtung gemaR Nr. 2.2 Abs. 2 oder eine sonstige Zahlungs-
verpflichtung oder eine der in Nr. 1 genannten Voraussetzungen und Verpflichtungen nicht erfiillen kann oder will oder
dass ein anderer wichtiger Grund vorliegt und dieser vom Besteller nach Aufforderung nicht innerhalb von 14 Tagen
beseitigt wird.

8.3 AuBerordentliche Beendigung des Abos bei Tod bzw. - bei juristischen Personen - Erléschen des Bestellers

(1) Bei Tod bzw. Erléschen des Bestellers endet der Abo-Vertrag mit Ablauf des laufenden Abo-Jahres, fiir das dem Be-
steller bereits Jobtickets (ibersandt wurden.

Es ist sicherzustellen, dass die Abozentrale unverzlglich, spatestens aber innerhalb von 7 Tagen Kenntnis vom Tod
bzw. Erléschen erhalt.

(2) Alle dem Besteller bereits tbersandten Jobtickets flir Monate nach dem Tod bzw. Erldschen sind unverziiglich und
unaufgefordert an die Abozentrale zuriickzugeben. Das gilt auch fiir Jobtickets, die bereits an die Mitarbeiter bzw.
abnehmende Personen weitergegeben wurden. Bei Ubersendung der Jobtickets auf dem Postweg gilt das Datum des
Poststempels als Tag der Riickgabe. Bei Ubersendung trégt der Besteller das Verlustrisiko.

(3) Die Zahlungspflicht des Bestellers besteht fiir alle Monate, fiir die dem Besteller bereits Jobtickets Gibersandt wurden.
Sie mindert sich jedoch fiir jeden Kalendermonat, fir den die giiltigen Jobtickets eines dieser Fahrkarten vor Beginn
dieses Monats bei der Abozentrale eingegangen ist, um den entsprechenden monatlichen Abbuchungsbetrag fiir diese
Jobtickets.

8.4 AuRerordentliche Beendigung des Jobtickets aus wichtigem Grund
Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen:

o wenn sich Struktur oder Preise des USTRA Tarifs grundlegend &ndern;
« wenn die angebotenen Tarifprodukte nicht mehr in ihrer hier beschriebenen Form angeboten werden.
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In diesem Fall kann die USTRA AG den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats schriftlich
kiindigen.

Bei Tarifanderungen zum Nachteil des Abonnenten ist zum Zeitpunkt des Wirksamenwerdens eine Sonderkiindigung sei-
tens des Abonnenten maglich. Die Kiindigungsfrist betragt 4 Wochen. Die USTRA AG wird den Abonnenten (iber Tarif-
und Strukturanderungen informieren.

9. Kostenerstattungsanspruch der USTRA AG

Kosten, die der USTRA AG entstehen durch nicht ausreichende Deckung des in der Einzugsermachtigung genannten
Kontos, durch Auflésung dieses Kontos, durch Widerspruch gegen eine korrekte Abbuchung oder durch Nichtabnahme
einer Lastschrift aus einem sonstigen, nicht von der USTRA AG zu vertretenden Grund, hat der Besteller der USTRA AG
zu erstatten.

Das gilt auch fiir Kosten, die der USTRA AG entstehen durch nicht rechtzeitige oder nicht vollstandige Mitteilung einer
Anderung des Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung des Bestellers.

10. Benutzung eines ungiiltigen Jobtickets

Wer mit einem ungiiltigen oder ungliltig gewordenen Jobticket in einem 6ffentlichen Verkehrsmittel angetroffen wird, gilt
als Fahrgast ohne giiltige Fahrkarte im Sinne der Beférderungsbedingungen mit allen straf- und zivilrechtlichen Folgen.

11. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstandigen Erflillung aller aus dem Abo-Vertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen bleibt jedes ausgestellte
Jobticket im Eigentum der USTRA AG.

12. Abtretungsverbot, Aufrechnungsverbot
Die Abtretung von Anspriichen aus dem Abo-Vertrag durch den Besteller oder einen Ticket-Inhaber ist ausgeschlossen.

Der Besteller oder ein Ticket-Inhaber darf mit einer Forderung aus dem Abo-Vertrag nur aufrechnen, wenn sie unbestritten
oder rechtskréaftig festgestellt ist. § 354 a HGB bleibt unberihrt.

13. Erfiillungsort und Gerichtsstand

Erflillungsort und Gerichtsstand fiir Abo-Vertrage mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des offentlichen Rechts oder
offentlich-rechtlichen Sondervermégen ist Hannover.

Im Ubrigen ist Hannover Gerichtsstand bei Streitigkeiten, die sich aus dem Abo-Vertrag ergeben,

« fiir die Durchfiihrung des Mahnverfahrens gegen den Besteller;

« fiirdie Klage gegen den Besteller, wenn dieser nach Abschluss des Abo-Vertrages seinen Wohnsitz oder gewdhn-
lichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder wenn sein Wohnsitz oder gewdhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

14, Rahmenvertrag bei Zusammenschluss von Firmen, Behérden, Verwaltungen und Institutionen (als Arbeitge-
ber)

(1) Unternehmen, Unternehmensgruppen, Zusammenschliisse von Unternehmen, Dachverbande, Kammern und Behér-

den (Rahmenvertragspartner) konnen fir ihre Mitgliedsunternehmen, Mitgliedsvereine, Kooperationspartner oder
Dienststellen (Teilnehmer) Rahmenvertrage mit der USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG abschlieRen. Glei-

Seite 62



Stand: 01.05.2026
Anlage 5: Bedingungen fiir das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100

ches gilt fir Behorden und ihre Dienststellen. Die Rabattierung bezieht sich auf die Gesamtzahl der von den Teilneh-
mern abgenommenen Jobtickets. Die Mindestabnahmezahl pro Rahmenvertrag betragt 200 Jobtickets. Fiir die einzel-
nen dem Rahmenvertrag beigetretenen Teilnehmer gilt eine Mindestabnahme von 10 Jobtickets.

Das Jobticket kann von Angestellten, Beamten und Mitglieder (im Folgenden ,Mitarbeiter) genutzt werden, deren Ar-
beitgeber einen Rahmenvertrag tber den Erwerb des Jobtickets abgeschlossen hat oder spater dem Rahmenvertrag
beigetreten ist.

(2) Der von der USTRA gewahrte Rabatt gegeniiber dem Regelabonnement betragt

e 5% beim Jobticket 5,

e 25% beim Jobticket 50 und

e 40% beim Jobticket 100.

Der vom Arbeitgeber aufzubringende Zuschuss betragt demnach 0% beim Jobticket 5, 25% beim Jobticket 50 und 60%
beim Jobticket 100.

(3) Voraussetzungen fir den Abschluss des Rahmenvertrages

Weitere Voraussetzung fiir den Abschluss des Rahmenvertrages ist neben der Abnahmezahl u.a. dass der Arbeitgeber/
beigetretener Teilnehmer eine selbstschuldnerische Biirgschaft zur Sicherung der Forderungen aus dem Abonnement-
vertrag mit den Mitarbeitern bis zur Héhe von 12 Abo- Monatsbetragen gemaR jeweils gliltigem Tarif zuziglich der
entstehenden Bearbeitungsentgelte, Mahnkosten und Kosten fiir Riicklastschriften stellt. Die Haftung aus der selbst-
schuldnerischen Biirgschaft gilt fur die Dauer der jeweiligen Abonnementvertrage. Kommt der Mitarbeiter seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht nach, so greift die Haftung des Arbeitgebers aus der Birgschaft. Naheres ergibt sich aus
dem abzuschlieBenden Rahmenvertrag.

(4) Berechtigtenkreis/ Anspruchsberechtigte aus dem Rahmenvertrag
Das Jobticket kann ausschlieRlich von Mitarbeitern bezogen und genutzt werden, deren Arbeitgeber einen Rahmen-
vertrag Uber den Erwerb des Jobtickets abgeschlossen hat oder diesem beigetreten sind.

(5) Jobticketvertrag / Abonnementvertrag )
Um das Jobticket zu erhalten, schlieBen Mitarbeiter einen Abonnementvertrag mit der USTRA AG. Die Ausgabe der
Jobtickets erfolgt ausschlielich auf Grundlage von gesondert abzuschlieBenden Jobticketvertrége im Abonnement
(,Abonnementvertrag“) zwischen den Mitarbeitern und der USTRA AG. Die Berechtigung zum Erwerb des Jobtickets
fir Mitarbeiter ist durch den Arbeitgeber zu bestatigen. Die Abozentrale ist zudem berechtigt, sich den Mitarbeiterstatus
jahrlich durch den Arbeitgeber, die beschaftigende Dienststelle bzw. den beigetretenen Verband bestétigen zu lassen.

(6) Zahlung
Die Abrechnung des Jobtickets erfolgt zwischen der Abozentrale und den Mitarbeitern zu Beginn der Jobticket-Nutzung
im Lastschriftverfahren. Voraussetzung hierfiir ist die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates fiir wiederkehrende
Zahlungen (Einzugserméachtigung) durch den Mitarbeiter. Hierzu gibt der Mitarbeiter bei der Bestellung des Jobtickets
seine Bankverbindung an. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, die Monatsrate auf dem vorgesehenen Konto monatlich be-
reitzuhalten.

(7) Servicegeblhr
Fiir die Serviceleistungen wird ein Serviceentgelt von 9,50 EUR pro Jobticket-Nutzer und Jahr inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer erhoben. Das Serviceentgelt wird zu Vertragsbeginn bzw. jahrlich zur Vertragsverlangerung durch
Bankeinzug vom Konto des Arbeitnehmers/ Mitarbeiters eingezogen.
Bei vorzeitiger Beendigung des Abonnements wird die Servicepauschale nicht anteilig erstattet.

(8) Sonstiges
Es gelten im Ubrigen diese Beforderungsbedingungen und Tarifbestimmungen gemaR Anlage 3 in der jeweils aktuel-
len Fassung, soweit sich aus den vorstehenden Bestimmungen sowie dem Rahmen- und Abonnementvertrag nichts
anderes ergibt.
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(9) Die Meldung der Teilnahme der einzelnen Mitarbeiter/ Mitglieder bzw. die Abgabe des vollstédndig und richtig ausgefiill-
ten Bestellscheins erfolgt durch den Arbeitgeber, die beschaftigende Dienststelle bzw. durch den Mitgliedsverband oder
durch den Mitarbeitenden selbst. Anderungen und Kiindigungen werden durch die Mitarbeiter direkt gegentber der
USTRA Abozentrale erklart. Die Abozentrale ist berechtigt, sich den Mitarbeiterstatus/ Mitgliedsstatus jahrlich durch
den Arbeitgeber, die beschaftigende Dienststelle bzw. den beigetretenen Verband bestétigen zu lassen.
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Anlage 6: Regionaltarif des USTRA Verkehrsverbunds fiir Strecken auBerhalb des USTRA Tarifgebiets
l. Befdrderungsbedingungen

(1) Diese Beférderungsbedingungen gelten bei Nutzung von Fahrkarten des Regionaltarifs unter den Bedingungen nach
1. auch auf den folgenden Schienenstrecken der Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio, metronom GmbH (ME),
erixx GmbH (erx), WestfalenBahn GmbH (WFB), Transdev Hannover GmbH, start GmbH und eurobahn GmbH.

Blickeburg - Kirchhorsten - Stadthagen - Lindhorst - Haste (Han)
Peine - Hamelerwald

Walsrode - Hodenhagen - Schwarmstedt - Lindwedel - Mellendorf
Celle - Ehlershausen bzw. Celle - GroRburgwedel

Bad Pyrmont - Emmerthal - Hameln - Bad Miinder - Springe
Rinteln - Hessisch-Oldendorf - Hameln - Coppenbriigge - Marienau- Osterwald - Sarstedt
Eystrup - Nienburg - Linsburg - Hagen sowie

Leese-Stolzenau - Nienburg - Linsburg - Hagen

Freden - Sarstedt

Bodenburg - Hildesheim - Sarstedt/Sehnde

Derneburg - Hildesheim - Sarstedt/Sehnde sowie

Hoheneggelsen - Hildesheim - Sarstedt/Sehnde

Calberlah - Githorn - Leiferde - Meinersen - Dedenhausen

(2) Die Erstattung von Fahrgeld fiir Fahrkarten des Regionaltarifs im Abonnement richtet sich nach den Abonnementbe-
dingungen (Anlage 3). Fir Fahrkarten im Einzelverkauf gilt Teil A § 10. Im Eisenbahnverkehr gilt Teil A § 15.

I Tarifbestimmungen
1. Geltungsbereich

(1) Der Regionaltarif gilt fiir die Beforderung von Personen, Sachen und Tieren fiir Fahrten zwischen dem Tarifgebiet des
USTRA Verkehrsverbunds (Zonen A, B, C) und

a) den Zonen D, E und F des Regionaltarifs,
soweit nicht im Folgenden abweichend geregelt.
(2) Zu der jeweiligen Zone gehdren die nachfolgend aufgefiihrten Bahnhdéfe:

« Zone D: Peine, Vohrum, Schwarmstedt, Lindwedel, Lindhorst, Bad Miinder, Barnten, Emmerke, Nordstemmen,
Elze (Han), Algermissen, Harsum, Hildesheim Hbf., Hildesheim Ost

. Zone E: Celle, Stadthagen, Kirchhorsten, Blickeburg, Osterwald,
Hodenhagen, Banteln, GroR Diingen, Linsburg, Meinersen und Leiferde

o Zone F: Hameln, Emmerthal, Bad Pyrmont, Hessisch-Oldendorf, Coppenbriigge, Marienau, Walsrode, Alfeld, Fre-
den, Hoheneggelsen, Wesseln, Bad Salzdetfurth Solebad, Bad Salzdetfurth, Bodenburg, Derneburg, Nienburg,
Gifhorn und Calberlah, Leese-Stolzenau, Eystrup, Rinteln

(3) Der USTRA Regionaltarif gilt fiir Fahrten auf den Schienenstrecken gemaR | (1) sowie anschlieBend im USTRA Tarif-
gebiet. Dabei muss mindestens ein Bahnhof im USTRA Tarifgebiet der Zone C angefahren werden. Fiir ausschlieRliche
Fahrten zwischen Bahnhéfen auerhalb des USTRA Tarifgebiets, ohne dass die Zone C beriihrt wird, gilt der USTRA
Regionaltarif nicht mit Ausnahme der Strecke Biickeburg - Kirchhorsten - Stadthagen - Lindhorst. Fir die Strecke
Biickeburg - Kirchhorsten - Stadthagen - Lindhorst (ohne Beriihrung der Zone C) wird kein Jobticket 5, 50 oder 100
nach Anlage 5 ausgegeben.
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2. Fahrkarten

(1) Im Regionaltarif werden die in Anlage 2 fiir den Regionaltarif genannten Fahrkarten (auch Abostartkarten) sowie die
Aufpreise und Fahrkarten im GroRkundenangebot (Anlage 5) ausgegeben. Soweit Fahrkarten gemaR Teil B Nr. 4.2 die
Mitnahmeregelung oder die Ubertragbarkeit enthalten, gelten diese auch im Regionaltarif.

(2) Die Fahrkarten des Regionaltarifs gelten grundséatzlich in den Ziigen des Nahverkehrs, bei DB Regio im Regionalex-
press (RE), der RegionalBahn (RB) und der S-Bahn sowie den Zligen der metronom Eisenbahngesellschaft mbH, der
start GmbH, der WestfalenBahn GmbH, der erixx GmbH, der eurobahn GmbH und der Transdev Hannover GmbH.

(3) Daruber hinaus erkennt die DB Fernverkehr AG die Fahrkarten des Regionaltarifs zusammen mit einem IC/EC-Aufpreis
in IC-Zugen an. Diese Regelung gilt ausschlieRlich fiir Verbindungen zwischen Hannover Hbf. und Celle, Peine und
Nienburg. Die IC/EC-Aufpreise sind an die jeweilige Relation gebunden und sind nicht an andere Personen tibertragbar.
Sie werden ausschlieBlich an den Automaten und Vertriebsstellen der Deutschen Bahn AG verkauft. Die Konditionen
und Preise fiir die Nutzung der IC-Zlige im Bereich des USTRA Regionaltarifs sind in den jeweils aktuellen Beférde-
rungsbedingungen und Preislisten der Deutschen Bahn AG enthalten. Dieses Angebot wird zum 31.12.2025 eingestellt.
IC/EC-Aufpreise mit Giiltigkeit in 2026 werden weiterhin anerkannt.

(4) Eine raumliche Erweiterung durch gliltige Einzel- oder Tageskarten bzw. durch eine Kurzstreckenkarte nach Teil B Nr.
4.1 Abs. 4 ist bei den Fahrkarten des Regionaltarifs nicht zulassig. Bei der Kombination von zwei und mehr Zeitkarten,
missen sich die jeweiligen Gllltigkeitsbereiche mindestens in einer Tarifzone tiberlappen. Erfolgt der Tarifzonenwech-
sel an einer Haltestelle, die zwei Zonen zugeordnet ist (,Grenzhaltestelle®), so reicht es aus, wenn die Gilltigkeitsberei-
che der Zeitkarten aneinandergrenzen - eine Uberlappung ist in diesem Fall nicht notwendig.

3. Unentgeltliche Beférderung

Die unentgeltliche Beforderung von schwerbehinderten Menschen auf unter Nr. 1 Abs. 3 genannten Schienenstrecken
richtet sich nach den Beforderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des Niedersachsentarif, soweit nicht eigene Be-
forderungsbedingungen abweichende Regeln beinhalten.

4. Beférderung von Sachen und Tieren

Die Beférderung von Sachen und Tieren auf den unter Nr. 1 Abs. 3 genannten Schienenstrecken richtet sich nach den
Beférderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen bzw. nach den Befor-
derungsbedingungen und Tarifbestimmungen angrenzender Verbundrdume oder tberregionaler Tarife (bspw. des Nieder-
sachsentarifs). Fir die Beférderung von Hunden kann eine Ubertragbare Monatskarte fiir eine Tarifzone (Zone B oder C)
genutzt werden, unabhangig von der oder den befahrenen Tarifzonen.
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Anlage 7: Bedingungen fiir das Abonnement des Semesterticket
Semestertickets werden an Studierendenschaften im Sinne des Niedersachsischen Hochschulgesetzes (vertreten jeweils
durch ihren Allgemeinen Studierendenausschuss [AStA]) mit Sitz im Gebiet des USTRA Verkehrsverbunds zur Weitergabe

an die von ihnen vertretenen Studierenden fiir das jeweilige Semester im Abonnement ausgegeben.

Die Durchfiihrung der Abonnementvertrage einschlieBlich der Abrechnung fiir alle im USTRA Verkehrsverbund zusam-
mengeschlossenen Verkehrsunternehmen erfolgt ausschlieBlich durch die regiobus Hannover GmbH.

Hierfur gelten zusatzlich zu Teil B der Semesterticketvertrag mit dem jeweiligen AStA.
1. Abschluss, Inhalt und Dauer des Abonnementvertrages
1.1 Vertragsabschluss

(1) Der Vertrag kann zum 1. Tag eines jeden Semesters begonnen werden. Der vollsténdig ausgefiillte Bestellschein muss
spatestens zwei Monate vor dem ersten Geltungsmonat beim USTRA Verkehrsverbund vorliegen.

(2) Der USTRA Verkehrsverbund kann die Annahme der Bestellung nur aus wichtigem Grund ablehnen. Ein wichtiger
Grund liegt z.B. vor, wenn

« die Studierendenschaften eine féllige Forderung noch nicht oder erst nach Einleitung der Zwangsvoll-
streckung bezahlt hat oder

« gegen die Studierendenschaft wegen eines Vermdgensdelikts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren
durchgefiihrt und mit einer Schuldfeststellung beendet worden ist oder

. die Eroffnung des Vergleichs- oder des Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen der Studierendenschaft
beantragt worden ist oder

« die Studierendenschaft zahlungsunfahig.

Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend.

(3) Der Abonnementvertrag kommt zu Stande mit dem Eingang der schriftlichen Vertragsbestatigung des USTRA Ver-
kehrsverbunds bei der Studierendenschaft.

1.2 Vertragsdauer

Das Abonnement lauft ein Semester und verlangert sich jeweils um ein weiteres Semester. Die (auer-)ordentliche Been-
digung des Vertrags ist méglich und im Semesterticketvertrag geregelt.

2. Semesterticket

Das Semesterticket besteht aus dem giltigen Studierendenausweis mit dem zugehérigen Aufdruck. Die Studierendenaus-
weise missen dem Vordruck entsprechend maschinell ausgefiillt sein. Das Semesterticket kann auch als digitales Semes-
terticket ausgegeben werden. Im Einzelfall kann eine abweichende Gestaltung oder die digitale Ausgabe des Semesterti-
ckets zwischen der Studierendenschaft und dem USTRA Verkehrsverbund vereinbart werden.

(1) Das Semesterticket ist nur in Verbindung mit einem giiltigen amtlichen Lichtbildausweis als Fahrkarte in den Zonen
ABC gilltig.

(2) Das Einschweilen / Laminieren des Semestertickets ist nicht zuldssig.
Wer mit einem ungltig gewordenen Semesterticket oder mit einem Semesterticket ohne giiltigen amtlichen Lichtbildaus-

weis in einem offentlichen Verkehrsmittel angetroffen wird, gilt als Fahrgast ohne gliltige Fahrkarte im Sinne der Beférde-
rungsbedingungen mit allen straf- und zivilrechtlichen Folgen.
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Anlage 8: Bedingungen fiir das Deutschlandticket (,,D-Ticket)
1. Bundesweite Bedingungen
a) Grundsatz

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesléndern gefordertes
deutschlandweit gliltiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im 6ffentlichen
Personennahverkehr (OPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten fiir das Deutschlandticket und sind von allen teilnehmenden
Verkehrsunternehmen des SPNV und des OPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen
erganzen die bestehenden Tarif- und Beférderungsbedingungen der teilnehmenden Verkehrsverblnde, der
Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die BefGrderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen des SPNV und der teiinehmenden Verkehrsunternehmen des OPNV, soweit sich aus den
folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Fur die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Unternehmens.

Ein Deutschlandticket ist nur dann ein giltiges Ticket im Sinne dieser Tarifbestimmungen, wenn es von einem Unter-
nehmen ausgegeben worden ist, das auf der Liste der teilnehmenden Unternehmen (Positivliste) steht. Die Positiviiste
ist tiber folgende Internetadresse einsehbar: www.deutschlandticket-verkaeufer.de.

b) Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Ziige des SPNV im
tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des
OPNV im rdumlichen Geltungsbereich der Tarife der teinehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbiinde und
Landestarifgesellschaften. Dies schliet im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet
des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende
Gebiet erstreckt. Zum OPNV gehért die Beforderung mit Straenbahnen und Obussen im Sinne des
Personenbeforderungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG.
Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemaR § 2 Absatz 4 PBefG
allgemein zuganglich sind.

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die tiberwiegend zu touristischen oder historischen Zwecken
betrieben werden.

Die Nutzung von Zligen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsétzlich ausgeschlossen. Hiervon
abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungsbereich des
Deutschlandtickets fiir den Schienenverkehr bekanntgegeben.

Das Deutschlandticket ist nicht Ubertragbar und wird als persénlicher Fahrausweis in Form einer Chipkarte oder als
Handyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis,
der als Barcode-Ticket ausgegeben wird, beinhaltet zudem das Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt fiir alle
ab dem 01.01.2025 ausgestellten Chipkarten.

Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschlandticket Uber eine Chipkarte
als Tragermedium bereitstellen, vorlaufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, langstens bis
zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket
ausgegebenes Deutschlandticket gilt fir maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches
Lichtbilddokument mitzufiihren und bei Kontrollen vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des
16. Lebensjahres gentigt zur Legitimation ein Schilerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfallt die
Legitimationspflicht.

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen (iber 6 Jahren. Das Deutschlandticket
berechtigt ausschlieRlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Ubergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der
Geltungsbereiche von Verkehrsverblinden, Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen
Tarifbestimmungen mdglich.

Fur die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguléres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die Fahrradmitnahme
auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.

Fur die Mitnahme eines Hundes ist ein reguldres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mitnahme auf der
jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.
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c) Vertragslaufzeit und Kiindigung

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverblinden und Landestariforganisationen fiir
Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. tber deren Vertriebskanale erworben werden.

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines Monats
maglich.

Das Abonnement wird fiir unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekiindigt werden. Die Kiindigung muss
dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle
einer Kiindigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, langstens jedoch bis 3.00
Uhr des Folgetags.

Neben der monatlichen Kiindbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich des Personenverkehrs auch
eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden.

d) Beforderungsentgelt

Der Preis fiir das Deutschlandticket im Abonnement betrégt bis 31.12.2025 58,00 EUR und ab 01.01.2026 63,00 EUR pro
Monat bei monatlicher Zahlung. Eine jahrliche Zahlung des zwélffachen Monatsbetrages kann angeboten werden.

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr (sprinti), Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) sowie
bei taglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann
ein Zuschlag nach den értlichen Tarifbestimmungen erhoben.

e) Jobticket

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden.

Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsverbund
oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung Uber den Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitge-
ber im Sinne dieser Bestimmung kénnen Unternehmen, Verwaltungen, Behdrden und sonstige Institutionen sein.

Der Fahrpreis fir das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt d) abz(iglich 5% Rabatt. Vorausset-
zung fiir den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises
geméaR Abschnitt d) betragt.

f) Fahrgastrechte

Fur Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs
sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen fiir Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und verdffentlichten
Fassung, abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarifverbund.de. Das Entgelt fiir das Deutschlandticket gilt als erheb-
lich erméRigtes Beforderungsentgelt gemaR § 3 EVO. Das zusétzliche Recht bei Verspatung gemaR § 11 Absatz 1 Nummer
1 EVO wird ausgeschlossen.

g) Erstattung

Die fir Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten auch fiir das Deutschlandticket. Eine Erstattung wegen Krank-
heit setzt zudem voraus, dass die Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse tber eine
Reiseunfahigkeit fiir einen Zeitraum von mehr als 21 zusammenhangenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Erstat-
tung muss unverziiglich, spatestens innerhalb einer Woche nach Ablauf der Giiltigkeit des Fahrausweises bei der Verwal-
tung des vertragshaltenden Unternehmens gestellt werden.

Erstattet wird fir volle Kalendermonate der in dem betreffenden Monat geltende Monatseinzug, fiir Monatsteile pro Tag
1/30 des in dem betreffenden Monat entrichteten Fahrgelds erstattet.

h) Semesterticket

Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags Studierenden als solidarisches Deutschlandsemester-
ticket angeboten werden.
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Der Fahrpreis fiir das Deutschlandsemesterticket betrégt 60 % des Fahrpreises des reguldren Deutschlandtickets. Naheres
zur Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Erstattung enthalt der Semesterticketvertrag. Der fiir ein
Semester gliltige Preis ist der anteilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des Semesters jeweils
fiir die Monate des Semesters in den Tarifbestimmungen fiir das Deutschlandticket vorgegeben wird.

Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Laufzeit fiir das jeweilige Semester ohne monatliche Kiindbarkeit.

2. Weitere Bedingungen fiir die Nutzung des USTRA Verkehrsverbunds in den Zonen ABC
a) Deutschlandticket Aufpreis-Angebote

Die Aufpreis-Angebote sind nicht (ibertragbar, nur zusammen mit einem aktuell gliltigen Deutschlandticket (ausgestellt auf
dieselbe Person) gliltig und werden ausschlieRlich im Einzelverkauf ausgegeben. Die zeitliche Giiltigkeit betragt einen
Kalendermonat. Die Angebote beinhalten keine Fahrtberechtigung.

Ist es in Papierform ausgegeben, muss es vor der ersten Nutzung vom Nutzer dem Vordruck entsprechend deutlich lesbar
in dokumentenechter Schrift (Kugelschreiber etc.) mit Vor- und Familiennamen ausgefiillt sein. Anderungen sind unzuléssig
und machen es ungiiltig. Bei Erwerb in der USTRA App erfolgt die Personalisierung im Kaufprozess. Die Nutzungsberech-
tigung ist auf Verlangen durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nachzuweisen.

Bei Nicht-Nutzung des Angebots, bei Verlust, Krankheit oder Tod erfolgt keine (anteilige) Erstattung. Der Vertrieb des
Angebots erfolgt ausschlielich tiber die USTRA App (nur fir registrierte Kunden) und iiber das USTRA Servicecenter.

(1) Das Aufpreisprodukt ,Monatskarte D-Ticket plus* berechtigt den Inhaber des Deutschlandtickets nach Nr.1 montags
bis freitags von 19:00 Uhr bis 5:00 Uhr des Folgetages (fahrplanmaRige Abfahrtszeit) sowie samstags, sonntags, an
Feiertagen und am 24. und 31. Dezember ganztagig zur Mitnahme von hdchstens einer Person nach Vollendung des
18. Lebensjahres und drei Kindern bzw. Jugendlichen vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr in den Zonen ABC. Nachweislich zur Familie des Ticketinhabers gehdrende (Enkel-)Kinder bis zum vollendeten
18. Lebensjahr kdnnen in unbeschrénkter Anzahl mitgenommen werden. Es gelten Teil B Nr. 4.2 Abs. 3 und 5 entspre-
chend.

(2) Das Aufpreisprodukt ,Monatskarte 1.-Klasse Aufpreis fir D-Ticket" berechtigt den Inhaber des Deutschlandtickets
nach Nr.1 zur Nutzung der 1.-Klasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen in den Zonen ABC.

b) 1.-Klasse-Nutzung mit Deutschlandticket und USTRA Fahrkarten bis zu einem Tag

Fur die Nutzung der 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen kann neben dem Aufpreisprodukt (s. a) (2)) auch
eine zusatzliche Einzel- oder Tageskarte, 6er-Einzel- oder Tageskarte oder Tageskarte Gruppe des zu befahrenen Gel-
tungsbereichs genutzt werden. Die Entwertung der zusatzlichen Karte darf nur an den im Bahnhofsbereich aufgestellten
Entwertern vorgenommen werden. Handelt es sich bei den zusétzlichen Karten um Onlinetickets, sind diese in der App zu
aktivieren/buchen.

c) Beférderung von Sachen und Tieren

Bei Nutzung des Deutschlandtickets in den Zonen ABC gelten die Beforderungsregeln von Sachen und Tieren nach Teil B
Nr. 6.

3. Deutschlandsemesterticket

Inhaber des Deutschlandsemestertickets konnen die Monatskarte D-Ticket plus nach Nr. 2 a) (1) nutzen. Die 1. Klasse-
Nutzung ist auch bei Erwerb eines Aufpreises nach Nr. 2. a) (2) und 2. b) ausgeschlossen.

4. Jobticket (,,D-Ticket Job*)
Das D-Ticket Job nach Nr. 1 Buchst. e) wird nach den Regelungen nach Anlage 5 angeboten, sofern in 1. nicht anders

geregelt. Dem Vertragspartner steht es frei, neben dem D-Ticket Job auch Jobtickets nach Anlage 5 zu beziehen. Fiir die
Bestellung und Nutzung eines D-Ticket Job ist je D-Ticket Job eine individuelle E-Mail-Adresse des Nutzers notwendig.
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Stand: 01.05.2026
Anlage 8: Bedingungen fiir das Deutschlandticket (,D-Ticket")

Die Bestellung muss durch den Arbeitgeber spatestens bis zum 10. Kalendertag des Monats vor dem Glltigkeitsbeginn
libermittelt werden. Bei Nicht-Nutzung des Angebots, bei Verlust, Krankheit oder Tod erfolgt keine (anteilige) Erstattung.

5. Deutschlandticket-Abonnement (,,D-Ticket (Abo)“)

Das D-Ticket (Abo) nach Nr. 1 wird nach den Regelungen nach Anlage 3.2 angeboten, sofern in 1 nicht anders geregelt.
Fur die Bestellung und Nutzung eines D-Ticket (Abo) als Handyticket ist je D-Ticket (Abo) eine individuelle E-Mail-Adresse
des Nutzers notwendig. Das D-Ticket (Abo) ist auch als Chipkarte erhéltlich. Die Bestellung muss beim Handyticket sp&-
testens bis zum 20. Kalendertag, bei Nutzung der Chipkarte spatestens bis zum 1. Kalendertag des Monats vor dem Giil-
tigkeitsbeginn tibermittelt werden. Eine Abostartkarte oder eine Jahreskarte mit Vorauszahlung wird fiir das D-Ticket (Abo)
nicht angeboten. Bei Nicht-Nutzung des Angebots, bei Verlust oder Tod erfolgt keine (anteilige) Erstattung; im Krankheits-
fall gilt Nr. 1 Buchst. g).

Druckfehler und mégliche Anderungen nach Redaktionsschluss vorbehalten. Die jeweils aktuellen Bestimmungen sind auf
uestra.de einsehbar.
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	Stand: 01.01.2026 Teil A: Beförderungsbedingungen im ÜSTRA Verkehrsverbund § 1 -Geltungsbereich (1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderungsverträge in Verkehren nach dem Personenbeförderungsge­setz (PBefG) und dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) des ÜSTRA Verkehrsverbunds. (2) Der Abschluss des Beförderungsvertrages erfolgt mit dem Beförderungsunternehmen, dessen Fahrzeug der Fahrgast betritt. Soweit das Fahrzeug im Auftragsverkehr fährt, ist der Auftraggeber Vertragspartner. § 2 -Anspruch
	Stand: 01.01.2026 3. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen, 4. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten, 5. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein-und Ausstiege durch sperrige Gegen-stände zu beeinträchtigen, 6. in den Fahrzeugen, in Tunnelstationen, auf oberirdischen Stadtbahnhaltestellen mit Hochbahnsteigen sowie in anderen gekennzeichneten Nichtraucherbereichen zu rauchen; das Rauchverbot gilt auch für Cannabisprodukte und die Benutz
	Stand: 01.01.2026 (8) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, hat -unbeschadet einer Verfolgung im Straf-oder Bußgeldverfahren und weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche -einen Betrag von 15,00 EUR zu zah-len. Dasselbe gilt, wenn gegen die Untersagung nach Abs. 2 Nr. 3 oder das Rauchverbot in Tunnelstationen und anderen gekennzeichneten Nichtraucherbereichen nach Abs. 2 Nr. 6 verstoßen wird. Im Eisenbahnverkehr (Verkehr nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz) gelten b
	Stand: 01.01.2026 Antritt der Fahrt zu erwerben. In den Zügen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine Entwertung nicht möglich, die Fahrkarten sind am Bahnsteig zu entwerten. Ein Kauf von ÜSTRA Fahrkarten im Zug ist nur möglich, wenn bei Reise-antritt weder eine Fahrkartenausgabe geöffnet noch ein Fahrkartenautomat betriebsbereit war. In diesen Fällen ist ein eingeschränktes Fahrkartensortiment erhältlich. (4) Ist der Fahrgast beim Betreten eines Fahrzeuges, in dem Fahrkarten entwertet werden können (durc
	Stand: 01.01.2026 (4) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Betriebspersonal ausgestellten Quittung müssen sofort vorgebracht werden. Für die Beanstandung von Wechselgeld aus Automaten gelten die an den einzelnen Automaten angegebenen Hinweise. (5) An Fahrkartenautomaten ist entsprechend den dort erklärten Vorgaben zu zahlen. (6) An bestimmten Vertriebsstellen und Verkaufsgeräten ist auch die bargeldlose Zahlung zulässig. Ein Anspruch auf bar­geldlose Zahlung besteht nicht. § 8 -Ungültige Fahrkarten
	Stand: 01.01.2026 Ein Fahrgast, der zur Zahlung eines erhöhten Fahrpreises verpflichtet ist, hat sich bei Aufforderung durch das Prüfper­sonal diesem gegenüber mittels eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises zu legitimieren. (2) Der Fahrgast ist auch zur Zahlung eines erhöhten Fahrpreises verpflichtet, wenn er 1. angibt, gemäß dem jeweils gültigen Gemeinschaftstarif von einem anderen, hierzu berechtigten Fahrgast mitge­nommen zu werden, und der andere Fahrgast entweder diese Angabe nicht bestätigt oder 
	Stand: 01.01.2026 Bei einer übertragbaren Zeitfahrkarte kann ein früherer Zeitpunkt als dieser Tag nicht berücksichtigt werden. Bei einer nicht übertragbaren Zeitfahrkarte kann ein früherer Zeitpunkt nur berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über Reiseunfähigkeit oder Tod des Fahrgastes vorgelegt wird. Bei Übersendung trägt der Fahrgast das Verlustrisiko. Bei der Anrechnung des Fahrpreises für die im vergangenen Zeitraum durchgeführten Fahrte
	Stand: 01.01.2026 a. Wenn der E-Scooter nach Angaben des Herstellers gemäß den Voraussetzungen des o. g. Erlasses für die Mitnahme mit aufsitzender Person freigegeben ist. b. Wenn der Bus für den Transport von E-Scootern geeignet ist. Als geeignet in diesem Sinne gelten die Busse, die durch ein Piktogramm gemäß der Abbildung im Verkehrsblatt 2017, Heft 21, Seite 935 gekenn-zeichnet sind. c. Wenn ein Nachweis der personenbezogenen Voraussetzungen nach dem o.g. Erlass sowie der Tauglichkeit des E-Scooters für
	Stand: 01.01.2026 (2) Fundsachen, von denen unter Umständen eine Gefährdung für die Sicherheit ausgeht oder deren Herkunft zweifelhaft ist (bspw. Waffen, vermeintliches Diebesgut, Betäubungsmittel, Gegenstände, die dem Artenschutz unterliegen), kön­nen entsprechend kontrolliert bzw. den zuständigen Stellen übergeben werden. Über Fundsachen, deren Aufbewah­rung nicht zumutbar ist oder deren Verderb zu besorgen ist (z.B. Lebensmittel, Gegenstände, die hygienisch bedenklich sind) kann das Unternehmen frei verf
	Stand: 01.01.2026 Teil B: Tarifbestimmungen im ÜSTRA Verkehrsverbund (Gemeinschaftstarif) -gültig ab 01.01.2026 -0. Geltungsbereich/ Allgemeines (1) Der Gemeinschaftstarif gilt für die Beförderung von Personen, Sachen und Tieren auf den Linien, Strecken und Stre­ckenabschnitten gemäß Anlage 1 folgender Verkehrsunternehmen: regiobus regiobus Hannover GmbH ÜSTRA AG ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG DB DB Regio AG metronom metronom Eisenbahngesellschaft mbH erixx erixx GmbH WestfalenBahn WestfalenBahn Gmb
	Stand: 01.01.2026 1. Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs (1) Fahrkarten des Gemeinschaftstarifs sind folgende Fahrkartenarten: a) Fahrkarten für eine Fahrt: •die Einzelkarte •die 6er-Einzelkarte (Einzelabschnitt) •die Kurzstreckenkarte •die Einzelkarte Kind b) Fahrkarten mit Tagesgültigkeit für unbeschränkte Fahrtenzahl: •die Tageskarte •die Tageskarte Gruppe •die 6er-Tageskarte •die Tageskarte Kind •die Tageskarte S •die Tageskarte S Kind •die Tageskarte Gruppe Kind c) Zeitkarten mit unbeschränkter Fahrtenz
	Stand: 01.01.2026 (3) Die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen, deren Begleitpersonen sowie deren Blindenführ­hunden, Behindertenbegleithunden, Krankenfahrstühlen, orthopädischen Hilfsmitteln und Handgepäck richtet sich nach den Regelungen für berechtigte schwerbehinderte Menschen nach dem Sozialgesetzbuch SGB IX vom 1.7.2001 in der jeweils gültigen Fassung. Danach gilt: a) Berechtigte schwerbehinderte Menschen mit Schwerbehindertenausweis, Beiblatt und gültiger Wertmarke wer­den auf al
	Stand: 01.01.2026 • zum Ausgangspunkt, • zu einem diesem nahegelegenen Punkt oder • zu einem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt bereits hätte erreicht werden können, führen. (5) Das Nachlösen oder eine Erweiterung des Geltungsbereichs ist bei Fahrkarten für einzelne Fahrten und Fahrkarten mit Tagesgültigkeit nicht möglich. 3.2 Einzelkarte, 6er-Einzelkarte (1) Die Einzelkarten und 6er-Einzelkarten gelten ab Entwertung 120 Minuten und berechtigen zu einer Fahrt innerhalb ihres jeweiligen Geltungsbereichs. Wird d
	Stand: 01.01.2026 (2) Die Tageskarte, 6er-Tageskarte und die Tageskarte Gruppe gelten ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis 5:00 Uhr des Folgetages und berechtigen den Inhaber bzw. die Gruppe zu beliebig häufigen Fahrten innerhalb ihres Geltungsberei-ches. Bei der Tageskarte Gruppe ist eine Erweiterung der Gruppengröße nach Fahrtantritt nicht zugelassen. (3) Tageskarten, 6er-Tageskarten und Tageskarten Gruppe werden mit Gültigkeit für die Tarifzone A oder für die Tarifzone B oder für die Tarifzone C oder für 
	Stand: 01.01.2026 (3) Zeitkarten werden mit Gültigkeit für die Tarifzone A oder für die Tarifzone B oder für die Tarifzone C oder für die Zo­nenkombinationen AB oder BC oder ABC ausgegeben. Im Regionaltarif werden darüber hinaus auch Zeitkarten für das Befahren der Tarifzonen D, E und F ausgegeben, vgl. Anlage 6. Die Ausbildungsnetzkarte, die „Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte“ (Schulfahrkarte), die Jugendnetzkarte, das Semesterticket und die Seniorennetzkarte werden nur mit Gültigkeit für das ÜSTRA T
	Stand: 01.01.2026 (8) Soweit Eintragungen auf Monats-, oder Kundenkarten nicht bereits maschinell erfolgt sind, müssen Eintragungen im Einzelverkauf von Monatskarten in dokumentenechter Schrift (Kugelschreiber etc.) vorgenommen werden. Im Einzel-verkauf müssen die auf der Fahrkarte für den ersten Geltungstag und den Geltungsbereich vorgesehenen Felder aus-gefüllt sein. Eintragungen auf Fahrkarten im Rahmen von Abonnements müssen maschinell erfolgen. (9) Fahrkarten verlieren ihre Gültigkeit, sobald die alter
	Stand: 01.01.2026 (5) Der Übergang mit einer Monatskarte übertragbar oder der Monatskarte persönlich der 2. Wagenklasse in die 1. Wa­genklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist je Fahrt nur mit einer zusätzlichen Einzelkarte, 6er­Karte oder Ta­geskarte gültig für die eingetragenen Zonen der verwendeten Monatskarte möglich. Sollen dabei weitere Personen im Rahmen der Mitnahmeregelung gemäß Abs. 3 mitgenommen werden, so hat jede dieser weiteren Personen diese zusätzliche Fahrkarte zu lösen. Für die Mitnahm
	Stand: 01.01.2026 Verkehrsunternehmens im ÜSTRA Verkehrsverbund tragen; das dafür vorgesehene Feld der Monatskarte Ausbil­dung, der Ausbildungsnetzkarte bzw. der Jugendnetzkarte muss mit dem jeweiligen Datumsstempel des Verkehrs­unternehmens versehen sein; die Nummer der Kundenkarte muss in dem dafür vorgesehenen Feld der Monats­karte Ausbildung, der Ausbildungsnetzkarte bzw. der Jugendnetzkarte eingetragen sein. Die Gültigkeit der Kundenkarte ist bei über 15­Jährigen auf den in der Bescheinigung (vgl. hier
	Stand: 01.01.2026 • allgemeinbildender Schulen (bspw. Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Förderschulen, Gymna­sien, Gesamtschulen, Oberschulen, Abendgymnasien und Kollegs), • berufsbildender Schulen (bspw. Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasien), • Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, • Akademien, Hochschulen, Universitäten (mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen und Landvolkshochschulen). Studierende sind nicht berechtigt, die Ausbildungs
	Stand: 01.01.2026 a) der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemeinbildenden Schulen, b) der 11. und 12. Schuljahrgänge im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Förderschulen, c) der Berufseinstiegsschule d) der ersten Klasse von Berufsfachschulen, soweit die Schüler diese ohne Sekundarabschluss I -Realschulab-schluss -besuchen. 3. Jugendnetzkarten erhalten ausschließlich solche Vorschüler und Schüler der unter Abs. 4 Ziff. 2. Buchst. a) ge-nannten Schuljahrgänge, die keinen Anspruch auf kostenfreie Beför
	Stand: 01.01.2026 (2) Die Seniorennetzkarte erhalten 1. Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr im Erwerbsleben stehen und eine Altersrente von einem Sozialversicherungsträger bzw. eine Pension von einer Versorgungskasse erhalten. Dies umfasst auch Perso­nen, die monatliche Zahlungen aus nicht­deutschen aber staatlich organisierten Renten­bzw. Pensionssystemen be­ziehen. 2. Personen, die sich in der Freizeitphase einer Maßnahme zur Altersteilzeit befinden. 3. Personen, die das 60. Leben
	Stand: 01.01.2026 5. Sonstige Fahrkarte 5.1 Fahrkarte für Hotelgäste (1) Die Fahrkarte für Hotelgäste wird an Hotels gemäß besonderer vertraglicher Vereinbarung zur Weitergabe an deren Hotelgäste ausgegeben. Die ÜSTRA Fahrkarte für Hotelgäste ist nicht übertragbar. (2) Die Fahrkarte für Hotelgäste besteht aus dem Zimmer-Ausweis des Hotels, der durch einen entsprechenden Aufdruck als Fahrkarte kenntlich gemacht ist. Sie muss vom Hotel mit dem Namen des Hotelgastes, dem Tag seiner Ankunft und dem Tag seiner A
	Stand: 01.01.2026 5.3 Tarifliche Sonderangebote des ÜSTRA Verkehrsverbunds (1) Der ÜSTRA Verkehrsverbund kann während eines jeweils begrenzten Zeitraums und zu bestimmten Anlässen beson­dere Fahrkarten als tarifliche Sonderangebote ausgeben. Hierzu zählen z.B. auch Fahrkarten, die als Bestandteil einer Eintritts­oder Berechtigungskarte (Kombitickets) zu Veranstaltungen (Konzerte, Messen etc.) ausgegeben werden. (2) Für diese Fahrkarten werden Umfang, Voraussetzung der Fahrberechtigung und ggf. ausgewählte V
	Stand: 01.01.2026 b) Zur Nutzung des Sozialtarifs werden Tageskarten S und Monatskarten S mit Gültigkeit für die Tarifzone A oder für die Tarifzone B oder für die Tarifzone C oder für die Zonenkombinationen AB oder BC oder ABC ausgegeben. c) Tageskarten S gelten ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis 5:00 Uhr des Folgetages und berechtigen den Inhaber zu beliebig häufigen Fahrten innerhalb ihres Geltungsbereiches. Die Bedingungen für Tageskarten gemäß Nr. 3.4 gelten entsprechend mit Ausnahme von Abs. 4: Der So
	Stand: 01.01.2026 (3) Für die Mitnahme von Fahrrädern gilt Nr. 6.1 Abs. 3 bis 7. Für die Mitnahme von Tieren gilt Nr. 6.2. 6. Beförderung von Sachen und Tieren 6.1 Sachen (1) Die Beförderung von Handgepäck ist unentgeltlich. Klappfahrräder, Tretroller und Faltanhänger können in zusammen­geklappter Form befördert werden und gelten in diesen Fällen als Handgepäck, ansonsten gelten die entsprechenden Regelungen wie für das Fahrrad nach den Abs. 3 bis 8. In den Fahrzeugen der ÜSTRA AG, der regiobus sowie der SV
	Stand: 01.01.2026 6.2 Tiere (1) Für die Beförderung von Tieren werden Einzelkarten Kind oder Tageskarten Kind benötigt. Die Tageskarte Gruppe Kind kann nicht zur Mitnahme von Tieren genutzt werden. Für die Beförderung von Hunden ist auch die Nutzung einer übertragbaren Monatskarte für eine Tarifzone (Tarifzone B oder C) möglich, unabhängig von der oder den befahrenen Tarifzonen. Für die Benutzung der 1. Wagenklasse der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist entweder eine Monatskarte 1. Klasse für eine Tarifzone (
	Stand: 01.01.2026 (5) Eine Stornierung des Kaufs eines Onlinetickets ist nicht möglich. (6) Im Übrigen gelten für Onlinetickets die Tarifbestimmungen der jeweils erworbenen Fahrkarte, soweit vorstehend keine abweichenden Regelungen getroffen worden sind. Für den Verkauf von Onlinetickets gelten zusätzlich und ggfls. abweichend Allgemeine Geschäftsbedingungen des jewei­ligen Onlineshops. Bei Onlinetickets kann das Fahrkartenangebot auf ausgewählte Fahrkarten begrenzt sein. Ein Anspruch auf Teilnahme am Onlin
	9 Stand: 01.01.2026 Elektronischer Tarif (eTarif) (1) Der ÜSTRA eTarif „ÜSTRA easy“ ist ein entfernungsbasiertes Tarifangebot und Vertriebsverfahren über das System Check-in – Be-out (CiBo) für den Nahverkehr im ÜSTRA Verkehrsverbund (Zonen ABC), bei dem der Fahrpreis erst im Nachgang der durchgeführten Fahrt automatisch ermittelt wird. Es handelt sich um ein vorerst bis zum 31.12.2027 be-fristetes Angebot als Pilotprojekt. (2) Voraussetzung für den Zugang zum ÜSTRA eTarif ist die Registrierung über die ÜST
	Stand: 01.01.2026 (8) Bei Fahrkartenprüfungen ist vom Kunden die erteilte Fahrtberechtigung in der CiBo-App auf dem Display des Smart-phones dem Prüfpersonal vorzuzeigen. Ist ein Check-in aus technischen Gründen nicht möglich, muss vor Fahrtantritt eine alternativ gültige Fahrkarte erworben werden. Der Kunde trägt die Verantwortung, während der gesamten Fahrt ein funktionsfähiges Smartphone zu verwenden und die Fahrtberechtigung stets vorzeigen zu können. Die Fahrtberechti-gung ist nicht übertragbar und gil
	Stand: 01.01.2026 Anlagen Anlage 1: ÜSTRA Übersichtspläne (Stadt und Region Hannover) Pläne des Tarifgebiets, der Tarifzonen, der Verkehrslinien und der Regionaltarif-Strecken Die Pläne enthalten die Darstellung des Tarifgebiets, der Tarifzonen für ÜSTRA Fahrkarten (A, B und C) sowie die Ver­kehrslinien im ÜSTRA Tarifgebiet und die Regionaltarif­Strecken zu Bahnhöfen und Haltepunkten in den Außenringen (Tarifzonen D, E und F) ­vgl. Anlage 6. ­außerhalb des ÜSTRA Tarifgebiets. Sie enthalten weiter die Darste
	Stand: 01.01.2026 Anlage 2: Fahrpreisübersicht (Stand: 01.01.2026) (alle Angaben in EUR; Fahrpreise sind dort, wo notwendig, kaufmännisch auf die erste Nachkommastelle gerundet, bei der Berechnung der Einzelpreise bei den 6er-Karten auf die zweite Nachkommastelle) 1. ÜSTRA Einzel-und Tageskarten A, B oder C AB oder BC ABC Tageskarte 7,40 9,40 11,40 Tageskarte Gruppe 13,60 17,00 20,40 Tageskarte Kind 2,80 Tageskarte Gruppe Kind 22,40 6er-Tageskarte (6 Karten á 5,85 EUR für eine Tarifzone 6 Karten á 7,32 EUR 
	Stand: 01.01.2026 3. ÜSTRA Monatskarten A B oder C AB BC ABC Monatskarte 84,50 58,20 113,00 83,60 138,30 Monatskarte Abo 71,80 44,70 96,10 64,40 117,60 Monatskarte 1. Klasse Aufpreis 77,60 Monatskarte 1. Klasse Abo Aufpreis 66,00 Monatskarte S [Gesamtpreis]3 71,80 44,70 96,10 64,40 117,60 Seniorennetzkarte 36,40 Seniorennetzkarte Abo 30,90 D-Ticket (Abo) (bundesweit)4 63,00 Monatskarte D-Ticket plus (ABC) 12,90 Monatskarte 1.-Kl. Aufpreis für D-Ti-cket (ABC) 77,60 Monatskarte Ausbildung 59,40 40,30 78,00 57
	Stand: 01.01.2026 4. Jobticket 5, 50 und 100 (Anlage 5) Preise 2. Klasse Jobticket für den Großkunden Produkt A B o. C A-B B-C A-C C-D B-D o. C-E A-D, B-E, C-F A-E o. B-F A-F Jobticket 5 5% 68,20 42,50 91,30 61,20 111,70 88,50 108,40 136,70 165,40 194,10 Jobticket 50 25% 53,90 33,50 72,10 48,30 88,20 69,90 85,60 107,90 130,60 153,20 Jobticket 100 40% 43,10 26,80 57,70 38,60 70,60 55,90 68,50 86,30 104,50 122,60 1. Kl. Aufpreis (1-3 Zonen) 49,50 1. Kl. Aufpreis (4-6 Zonen) 76,70 Preise 2. Klasse Jobticket Au
	Stand: 01.01.2026 6. Regionaltarif (Anlage 6) E* CD o. DE* BCD o. CDE A-D, B-E, C-F A-E o. B-F A-F Monatskarte 81,90 109,60 134,20 169,30 204,80 240,30 Monatskarte Abo 69,60 93,20 114,10 143,90 174,10 204,30 Monatskarte 1. Klasse Aufpreis (1-3 Zonen) 77,60 Monatskarte 1. Klasse Aufpreis (4-6 Zonen) 120,20 Monatskarte 1. Klasse Abo Aufpreis (1-3 Zonen) 66,00 Monatskarte 1. Klasse Abo Aufpreis (4-6 Zonen) 102,20 Monatskarte Ausbil-dung 59,90 78,90 95,00 121,20 146,60 170,70 Monatskarte Ausbil-dung Abo 50,90 6
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3: Bedingungen für Einzel-Abonnements Anlage 3: Bedingungen für Einzel-Abonnements Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement Gemäß Teil B Nr. 4 werden im Einzel-Abonnement die Monatskarte übertragbar, die Monatskarte persönlich, die Senio-rennetzkarte, die Ausbildungsnetzkarte sowie die Monatskarte Ausbildung ausgegeben. Die Durchführung der Abonne-mentverträge einschließlich der Abrechnung für alle im ÜSTRA Verkehrsverbund zusammengeschlossenen Verkehrsun-ternehmen erfolgt 
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement wird oder vorliegt. Die Abostartkarte gilt im aufgedruckten Gültigkeitszeitraum von 0:00 Uhr des ersten Gültigkeitstages bis 5:00 Uhr des auf den letzten Gültigkeitstag folgenden Tages. Der erste Gültigkeitstag ist frei wählbar. Bei Tarifwech-sel während des Gültigkeitszeitraumes der Abostartkarte gilt der Tarifstand des ersten Gültigkeitstages. Eine Rückgabe oder Erstattung der Abostartkarte ist nicht möglich. Der Preis pro Tag beträgt 1/3
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement 5. Änderungen während der Laufzeit des Abonnements 5.1 Änderung des Namens oder der Anschrift (1) Jede Änderung des Namens oder der Anschrift des Abonnenten oder des Kontoinhabers ist der Abozentrale unverzüg-lich schriftlich mitzuteilen. Bei Änderung der Personalien des Kontoinhabers hat dieser außerdem gleichzeitig eine neue Einzugsermächtigung zu erteilen. (2) Bei Änderung der Personalien des Abonnenten -außer für die Monatskarte übertra
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement (2) Die außerordentliche Beendigung des Abonnements durch den Abonnenten (Nr. 9.2), die Einschränkung der Preisstufe oder der Wagenklasse (Nr. 5.3.1 Satz 3) sowie jede Fahrgelderstattung sind ab dem Zeitpunkt des Abhandenkommens ausgeschlossen. Der Abonnent erhält einmalig vor Beginn des folgenden Monats gegen ein Bearbeitungsentgelt von 50,00 EUR Zweitausfertigungen der Abo-Fahrkarten für die restlichen Monate des Abonnementjahres. Der Abo
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement Ist die Identifizierung der beschädigten Abo-Fahrkarten nicht mehr möglich, gilt Nr. 6.1 entsprechend. 8. Fahrgelderstattung (1) Die Nichtausnutzung der Monatskarte übertragbar begründet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung. (2) Eine Fahrgelderstattung bei der Monatskarte persönlich, Seniorennetzkarte, Monatskarte Ausbildung oder der Ausbil-dungsnetzkarte ist nur möglich im Falle einer mit Bettlägerigkeit verbundenen Krankheit der Person,
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement 9.2.2 Beendigung aus sonstigen Gründen (1) Der Abonnent kann den Abonnementvertrag abweichend von Nr. 9.1 auch zum Ende eines jeden Kalendermonats kündigen. Diese Kündigung muss spätestens am 10. des Monats, zu dessen Ende der Vertrag gekündigt wird, bei der Abozentrale vorliegen. (2) Für alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist in diesem Fall der den Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche Einzelverkaufspreis -bei der Monatskarte per
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement 9.4 Außerordentliche Beendigung des Abonnements bei Verletzung einer Vertragspflicht des Abonnenten (1) Ist eine Abbuchung aus einem nicht von der ÜSTRA AG zu vertretenden Grund (z.B. nicht ausreichende Kontodeckung, Auflösung des Kontos, Widerruf der Einzugsermächtigung, Widerspruch trotz korrekter Abbuchung usw.) nicht möglich und erreicht der gesamte Zahlungsrückstand die Summe zweier Abbuchungsbeträge, so ist der Abonnent nicht mehr zum
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.1: Bedingungen für das Einzel-Abonnement Das gilt auch für Kosten, die der ÜSTRA AG durch nicht rechtzeitige oder nicht vollständige Mitteilung einer Änderung des Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung entstehen. 11. Benutzung ungültiger Abo-Fahrkarten Wer mit einer ungültigen oder ungültig gewordenen Abo-Fahrkarte in einem öffentlichen Verkehrsmittel angetroffen wird, gilt als Fahrgast ohne gültige Fahrkarte im Sinne der Beförderungsbedingungen mit allen straf-und zivilrec
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf Gemäß Teil B Nr. 4 werden im Einzel-Abonnement die Monatskarte übertragbar sowie die Monatskarte persönlich ausge-geben. Die Durchführung der Abonnementverträge einschließlich der Abrechnung für alle im ÜSTRA Verkehrsverbund zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen erfolgt ausschließlich durch die ÜSTR
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf (3) Annahme des Angebotes Die Annahme des Angebotes (Vertragsschluss) erfolgt mit Auftragsbestätigung, spätestens aber mit dem erstmaligen Versand der Abofahrkarten. Der Abonnementvertrag hat eine Erstlaufzeit von einem Jahr und beginnt mit dem in der Auftragsbestätigung genannten Abonnementbeginn. Die Abo-Fahrkarten werden dem Abonnenten oder dem bei der Bestellung angegebenen abweichenden Nutze
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf (3) Erhält der Abonnent bzw. der Nutzer die Abo-Fahrkarte nicht bis drei Werktage vor Beginn bzw. vor Hälfte der Laufzeit des Abojahres, so hat der Abonnent die Verpflichtung, dies unverzüglich der Abozentrale mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung an die Abozentrale, wird davon ausgegangen, dass die Abo-Fahrkarten ordnungsgemäß zugegangen sind. 5. Änderungen während der Laufzeit des Abonnements 5
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf Der Abonnent hat von sich aus alle Schritte zu unternehmen, die zur Minderung des Schadens geeignet erscheinen. Außerdem hat der Abonnent sicherzustellen, dass durch den unmittelbaren Besitzer der Fahrkarten in Fällen von Dieb-stahl, Einbruchdiebstahl oder räuberischem Überfall zusätzlich bei der zuständigen Polizeibehörde Anzeige erstattet wird. (2) Die außerordentliche Beendigung des Abonnement
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf 7. Beschädigung von Abo-Fahrkarten Beschädigte gültige Abo-Fahrkarten sind bei der Abozentrale persönlich vorzulegen. Können sie von der Abozentrale noch identifiziert werden, werden dem Abonnenten gegen Rückgabe der beschädigten Fahrkarten neue Abo-Fahrkarten auf dem Postweg übersandt. Ist die Identifizierung der beschädigten Abo-Fahrkarten nicht mehr möglich, gilt Nr. 6.1 entsprechend. 8. Fahrg
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf 9.2.2 Beendigung aus sonstigen Gründen (1) Der Abonnent kann den Abonnementvertrag abweichend von Nr. 9.1 auch zum Ende eines jeden Kalendermonats kündigen. Diese Kündigung muss spätestens am 10. des Monats, zu dessen Ende der Vertrag gekündigt wird, bei der Abozentrale vorliegen. (2) Für alle Monate des laufenden Abonnementjahres ist in diesem Fall der den Abo-Fahrkarten entsprechende tarifliche
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf 9.4 Außerordentliche Beendigung des Abonnements bei Verletzung einer Vertragspflicht des Abonnenten (1) Ist eine Abbuchung aus einem nicht von der ÜSTRA AG zu vertretenden Grund (z.B. nicht ausreichende Kontodeckung, Auflösung des Kontos, Widerruf der Einzugsermächtigung, Widerspruch trotz korrekter Abbuchung usw.) nicht möglich und erreicht der gesamte Zahlungsrückstand die Summe zweier Abbuchun
	Stand: 01.01.2026 Anlage 3.2: Bedingungen für das Einzel-Abonnement -Besondere Bedingungen für den Onlineverkauf Das gilt auch für Kosten, die der ÜSTRA AG durch nicht rechtzeitige oder nicht vollständige Mitteilung einer Änderung des Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung entstehen. 11. Benutzung ungültiger Abo-Fahrkarten Wer mit einer ungültigen oder ungültig gewordenen Abo-Fahrkarte in einem öffentlichen Verkehrsmittel angetroffen wird, gilt als Fahrgast ohne gültige Fahrkarte im Sinne der Beförde
	Stand: 01.01.2026 Anlage 4: Bedingungen für den Erwerb der „Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte“ („Schulfahrkarte“) Anlage 4: Bedingungen für den Erwerb der „Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte“ („Schulfahrkarte“) Schulfahrkarten werden ausschließlich an die gesetzlichen Träger der Schülerbeförderung (nachfolgend Kostenträger ge­nannt) ­vgl. Teil B Nr. 4.3 Abs. 1 Buchst. b) für die berechtigten Schüler nach Abs. 4 Ziff. 2 ­in gebündelter Form für das jeweilige Schuljahr ausgegeben. Die Durchführung 
	Stand: 01.01.2026 Anlage 4: Bedingungen für den Erwerb der „Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte“ („Schulfahrkarte“) 4. Änderung der Schulfahrkarte während des Schuljahres (1) Wechselt die Inhaberin/der Inhaber einer Schulfahrkarte (z.B. Umzug oder Schulwechsel) die Schule, ist die Schul­fahrkarte von der Ausgabestelle einzuziehen. Bei weiterhin vorliegender Anspruchsberechtigung ist ­möglichst zum Monatswechsel ­eine neue Schulfahrkarte auszuhändigen. (2) Die bei Änderung der Personalien des Inhabers er
	Stand: 01.01.2026 Anlage 4: Bedingungen für den Erwerb der „Ausbildungsnetzkarte als Schulfahrkarte“ („Schulfahrkarte“) (2) Ist die Identifizierung der beschädigten Schulfahrkarte nicht mehr möglich, gilt sie als abhandengekommen und es wird entsprechend verfahren. Ein Bearbeitungsentgelt wird hierfür nicht erhoben. 8. Beförderungsleistung und Benutzung einer ungültigen Schulfahrkarte (1) Unabhängig von dieser Vereinbarung kommt der Beförderungsvertrag unter Anwendung dieser Tarifbestimmungen und Beförderun
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 Für das Jobticket 5, 50 und 100 (Kurz: Jobticket) gelten die Tarifbestimmungen für die Monatskarte persönlich gemäß Teil B Nr. 4.2 sowie die nachfolgenden Abnahmebedingungen für den Besteller. Im Jobticket-Abonnement werden an Firmen/ Unternehmen, Behörden/ Verwaltungen, Vereine und Verbände (im Folgen-den „Arbeitgeber“ oder „Besteller“) zur We
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 (4) Der Besteller ist weiter verpflichtet, alle Personen, für die ein Jobticket ausgestellt werden soll, davon zu benachrichti­gen, dass ihre in Nr. 2.1 Abs. 1 aufgeführten Daten von der ÜSTRA AG unter der jeweiligen Jobticket­Nummer gespei­chert werden und ihre schriftliche Einwilligung einzuholen. Der Besteller hat außerdem diese Personen über alle das Jobticket betreffenden Rechte und Pflichten aus dem Abo­Vertrag
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 2.3 Vertragsdauer Das Jobtickets-Abo läuft ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr wenn es nicht gemäß Nr. 8 beendet wurde. 3. Jobticket 5, 50 und 100 (Ausbildung) (1) Das Jobticket bzw. Jobticket Ausbildung ist eine maschinell erstellte und mit den personenbezogenen Daten des Inha-bers (Name, Vorname und Angaben zum Geltungsbereich, zum Kalendermonat, zur Wagenklasse) versehene Fahr-karte. Es trägt
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 4.3 Änderung des Namens oder der Anschrift des Bestellers (1) Jede Änderung des Namens oder der Anschrift des Bestellers ist der Abozentrale unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die bei Namensänderung erforderlichen neuen Wertmarken für die ausgestellten Jobtickets werden dem Besteller übersandt. (2) Geht ein an den Besteller des Jobtickets unter seinem bisherigen Namen bzw. seiner bisherigen Anschrift abgesandtes J
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 7. Fahrgelderstattung Die Nichtausnutzung von Jobtickets begründet keinen Anspruch auf Fahrgelderstattung. Im Eisenbahnverkehr gilt Teil A § 15. 8. Beendigung des Abos 8.1 Ordentliche Beendigung des Abos Der Abonnent kann den Abo-Vertrag jeweils mit einer Frist von 6 Wochen zum Ablauf des Abo-Jahres kündigen. 8.2 Außerordentliche Beendigung des Abos bei Verletzung einer Vertragspflicht des Bestellers (1) Ist eine Abb
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 In diesem Fall kann die ÜSTRA AG den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats schriftlich kündigen. Bei Tarifänderungen zum Nachteil des Abonnenten ist zum Zeitpunkt des Wirksamenwerdens eine Sonderkündigung sei­tens des Abonnenten möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen. Die ÜSTRA AG wird den Abonnenten über Tarif­und Strukturänderungen informieren. 9. Kostenerstattungsanspruch der ÜS
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 ches gilt für Behörden und ihre Dienststellen. Die Rabattierung bezieht sich auf die Gesamtzahl der von den Teilneh­mern abgenommenen Jobtickets. Die Mindestabnahmezahl pro Rahmenvertrag beträgt 200 Jobtickets. Für die einzel­nen dem Rahmenvertrag beigetretenen Teilnehmer gilt eine Mindestabnahme von 10 Jobtickets. Das Jobticket kann von Angestellten, Beamten und Mitglieder (im Folgenden „Mitarbeiter“) genutzt werden
	Stand: 01.01.2026 Anlage 5: Bedingungen für das Jobticket 5, Jobticket 50 und Jobticket 100 (9) Die Meldung der Teilnahme der einzelnen Mitarbeiter/ Mitglieder bzw. die Abgabe des vollständig und richtig ausgefüll­ten Bestellscheins erfolgt durch den Arbeitgeber, die beschäftigende Dienststelle bzw. durch den Mitgliedsverband oder durch den Mitarbeitenden selbst. Änderungen und Kündigungen werden durch die Mitarbeiter direkt gegenüber der ÜSTRA Abozentrale erklärt. Die Abozentrale ist berechtigt, sich den M
	Stand: 01.01.2026 Anlage 6: Regionaltarif des ÜSTRA Verkehrsverbunds für Strecken außerhalb des ÜSTRA Tarifgebiets Anlage 6: Regionaltarif des ÜSTRA Verkehrsverbunds für Strecken außerhalb des ÜSTRA Tarifgebiets I. Beförderungsbedingungen (1) Diese Beförderungsbedingungen gelten bei Nutzung von Fahrkarten des Regionaltarifs unter den Bedingungen nach II. auch auf den folgenden Schienenstrecken der Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio, metronom GmbH (ME), erixx GmbH (erx), WestfalenBahn GmbH (WFB), Transdev
	Stand: 01.01.2026 Anlage 6: Regionaltarif des ÜSTRA Verkehrsverbunds für Strecken außerhalb des ÜSTRA Tarifgebiets 2. Fahrkarten (1) Im Regionaltarif werden die in Anlage 2 für den Regionaltarif genannten Fahrkarten (auch Abostartkarten) sowie die Aufpreise und Fahrkarten im Großkundenangebot (Anlage 5) ausgegeben. Soweit Fahrkarten gemäß Teil B Nr. 4.2 die Mitnahmeregelung oder die Übertragbarkeit enthalten, gelten diese auch im Regionaltarif. (2) Die Fahrkarten des Regionaltarifs gelten grundsätzlich in d
	Stand: 01.01.2026 Anlage 7: Bedingungen für das Abonnement des Semesterticket Anlage 7: Bedingungen für das Abonnement des Semesterticket Semestertickets werden an Studierendenschaften im Sinne des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (vertreten jeweils durch ihren Allgemeinen Studierendenausschuss [AStA]) mit Sitz im Gebiet des ÜSTRA Verkehrsverbunds zur Weitergabe an die von ihnen vertretenen Studierenden für das jeweilige Semester im Abonnement ausgegeben. Die Durchführung der Abonnementverträge einschlie
	Stand: 01.01.2026 Anlage 8: Bedingungen für das Deutschlandticket („D-Ticket“) Anlage 8: Bedingungen für das Deutschlandticket („D-Ticket“) 1. Bundesweite Bedingungen a) Grundsatz Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind v
	Stand: 01.01.2026 Anlage 8: Bedingungen für das Deutschlandticket („D-Ticket“) c) Vertragslaufzeit und Kündigung Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und Landestariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren Vertriebskanäle erworben werden. Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines Monats möglich. Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und
	Stand: 01.01.2026 Anlage 8: Bedingungen für das Deutschlandticket („D-Ticket“) Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären Deutschlandtickets. Näheres zur Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Erstattung enthält der Semesterticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist der anteilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des Semesters jeweils für die Monate des Semesters in den Tarifbestimmungen für das Deutschlan
	Stand: 01.01.2026 Anlage 8: Bedingungen für das Deutschlandticket („D-Ticket“) Die Bestellung muss durch den Arbeitgeber spätestens bis zum 10. Kalendertag des Monats vor dem Gültigkeitsbeginn übermittelt werden. Bei Nicht-Nutzung des Angebots, bei Verlust, Krankheit oder Tod erfolgt keine (anteilige) Erstattung. 5. Deutschlandticket-Abonnement („D-Ticket (Abo)“) Das D-Ticket (Abo) nach Nr. 1 wird nach den Regelungen nach Anlage 3.2 angeboten, sofern in 1 nicht anders geregelt. Für die Bestellung und Nutzun
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